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Weihnachtsgrußwort des Landrats 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
  
Weihnachten und der Jahreswechsel sind eine sehr besondere Zeit! Eine Zeit, die uns einlädt, innezuhalten, 
dankbar zu sein und uns über Begegnungen, Ereignisse, aber im Besonderen über Menschen zu freuen, die 
unser Leben bereichern.  
 
Am Ende eines Jahres zieht man gerne ein Fazit. War es ein gutes oder eher ein weniger gutes Jahr? Fest 
steht, dass es für jeden Einzelnen von uns verschiedenste Herausforderungen gab, die es 2024 zu bewälti-
gen galt. Mal waren sie klein, manchmal aber auch groß. Darüber hinaus beschäftigen uns auch in der Re-
gion, und das durchaus mit einer gewissen Sorge verbunden, die globalen Krisen, zudem unzählige Brand-
herde auf der Erde, außergewöhnliche bundespolitische Ereignisse sowie gesellschaftliche Entwicklungen 
und wirtschaftliche Veränderungen. Trotzdem bin ich überzeugt, dass es bestimmt genauso viele bewe-
gende, positive und schöne Momente in den zurückliegenden Monaten gab, aus denen wir noch immer 
Kraft schöpfen können.  
  
Ein unbestritten ereignisreiches, herausforderndes Jahr 2024 neigt sich somit dem Ende zu. Trotz aller Her-
ausforderungen und trotz aller Schnelllebigkeit können wir dankbar sein, in Frieden und Freiheit, noch dazu 
im Bayerischen Wald mit seinen besonderen Menschen, leben zu dürfen. 
Ein mit Sicherheit spannendes Jahr 2025 liegt vor uns, dem wir – trotz einer wohl erneuten Vielzahl an Her-
ausforderungen – optimistisch und zuversichtlich begegnen dürfen.  
  
Auch in unserem Landkreis sind Menschen auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Es ist wichtig, aufeinan-
der zuzugehen, einander zu stützen, zu verstehen und mit kleinen hilfsbereiten Gesten für unsere Mitmen-
schen da zu sein und unser soziales Netz weiterhin zu stärken, gerade in den bevorstehenden Tagen. 
Mein besonderer Dank gilt all denjenigen, die mit Herz und Tatkraft unser Miteinander im Landkreis pflegen 
und bereichern. Ob im Beruf, im Ehrenamt, in der Familie oder einfach durch ein offenes Ohr für andere – 
Ihr Engagement, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ist ein wertvolles Geschenk, das uns allen zugute-
kommt. Sie machen unseren Landkreis zu einem Ort, an dem Gemeinschaft und Zusammenhalt gelebt wer-
den. Wir können uns glücklich schätzen, in diesem schönen „Fleckerl“ Heimat leben zu dürfen. 
  
Im Namen des Landkreises Freyung-Grafenau, aber auch ganz persönlich, wünsche Ihnen von Herzen ein 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, reich an Momenten voller Besinnlichkeit, Freude, Herzlichkeit und 
Ruhe. Möge das neue Jahr für Sie persönlich viel Gesundheit, Glück, Lebensfreude und Zuversicht bereithal-
ten.  
  
Ich freue mich schon jetzt auf viele Begegnungen und Gespräche mit Ihnen im neuen Jahr. Bleiben Sie ge-
sund und einander zugewandt, damit auch 2025 ein Jahr voller schöner und besonderer Momente wird.   
  
Mit weihnachtlichen Grüßen  
  
 
Ihr Sebastian Gruber 
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Beteiligungsbericht 
des Landkreises Freyung-Grafenau 

für das Geschäftsjahr 2023 
 
Der Landkreis Freyung-Grafenau gibt bekannt, dass 
der Beteiligungsbericht des Landkreises für das 
Jahr 2023 in der Sitzung des Kreistags am 
09.12.2024 zur Kenntnisnahme vorgelegt wurde. 
 
Die Berichte können gemäß Art. 82 Abs. 3 Satz 5 
LKrO bis 31.01.2026 während der Öffnungszeiten 
des Landratsamtes im Raum D/14 im Dienstge-
bäude Wolfstein, Wolfkerstr. 3, 94078 Freyung, 
durch die Allgemeinheit eingesehen werden. 
 
Landkreis Freyung-Grafenau 
Freyung, den 10.12.2024 
 
Sebastian Gruber 
Landrat 

 
 
 
 

 
 

 

 

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Ab-
satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071) 

 des Landkreises Freyung-Grafenau  
über die Festsetzung des Deutschlandtickets ein-
schließlich Ermäßigungsticket als Höchsttarif im 

Kalenderjahr 2024 
 

Hintergrund 
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, das im 
Jahr 2023 erfolgreich eingeführte Deutschlandti-
cket als digitales und deutschlandweit gültiges An-
gebot für den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) über das Jahr 2023 hinaus fortzuführen. 
Das bundesweit gültige Deutschlandticket ermög-
licht den Fahrgästen mit einem einfachen und 
günstigen Angebot die Nutzung des ÖPNV und 
stellt einen Baustein für einen attraktiven ÖPNV 
dar. Aufgrund der beim Erlass der allgemeinen Vor-

                                                      
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄI-
SCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 
2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf 
Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Ra-
tes (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 

schrift noch ausstehenden bundesweiten Entschei-
dungen zur Ausgestaltung des Deutschlandtickets 
im Jahr 2024 war entsprechend einem bundesweit 
abgestimmten Vorgehen die Umsetzung des 
Deutschlandtickets im Kalenderjahr 2024 nahezu 
flächendeckend zunächst bis zum 30. April 2024 
vorgenommen worden. Die Verkehrsministerkon-
ferenz hat mit Beschluss vom 22. Januar 2024 fest-
gestellt, dass unter der Annahme der in der Konfe-
renz der Regierungschefinnen und Regierungschefs 
mit Herrn Bundeskanzler vom 6. November 2023 
beschlossenen Übertragung der Finanzierungsmit-
tel aus dem Kalenderjahr 2023 die von Bund und 
Ländern zur Verfügung gestellten Mittel auch ohne 
eine Anhebung des Deutschlandticketpreises im 
Kalenderjahr 2024 ausreichen werden. 
 
Mit der vergünstigten Version des Deutschlandti-
ckets für Auszubildende, Studierende und Freiwilli-
gendienstleistende (Ermäßigungsticket) wurde im 
Freistaat Bayern für diese Bevölkerungsgruppen 
ein attraktives tarifliches Angebot geschaffen. Das 
Ermäßigungsticket ist 20 Euro gegenüber dem re-
gulären Deutschlandticket reduziert. Diese weiter-
gehende preisliche Reduktion wird vom Freistaat 
Bayern getragen. 
 
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis 
den Ausgleich der Auswirkungen des Deutschland-
tickets einschließlich des Ermäßigungstickets im 
Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des allge-
meinen ÖPNV nach Maßgabe der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner Vor-
schriften zu regeln. 
Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im all-
gemeinen ÖPNV in seinem Zuständigkeitsgebiet 
zum 1. Januar 2024 sowie eine rechtskonforme Fi-
nanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt der 
Landkreis Freyung-Grafenau eine allgemeine Vor-
schrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer Satzung. Die 
allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der im Zu-
ständigkeitsgebiet des Landkreises Freyung-Gra-
fenau tätigen Verkehrsunternehmen des allgemei-

2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung 
des Marktes für inländische Schienenpersonenver-
kehrsdienste (ABl. L 354/22). 
 



 Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau Nr. 17/2024 88 

 

nen ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandti-
ckets sowie im Gegenzug einen Ausgleich der hier-
durch entstehenden finanziellen Nachteile unter 
Bezugnahme auf die Richtlinien des Freistaates 
Bayern zur Umsetzung der Vorgaben der Muster-
Richtlinien Deutschlandticket 2024 (im Folgenden: 
Richtlinien Bayern 2024, Anlage 2). Hierdurch wer-
den die Vorgaben zum Deutschlandticket bezogen 
auf das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises 
Freyung-Grafenau im Kalenderjahr 2024 umge-
setzt. Die hiesige allgemeine Vorschrift gilt für das 
gesamte Kalenderjahr 2024 und ergänzt somit die 
entsprechend dem oben genannten bundesweit 
abgestimmten Vorgehen zunächst bis zum 30. April 
2024 vom Landkreis Freyung-Grafenau befristete 
erlassene allgemeine Vorschrift vom 19.12.2023. 
 
1. Rechtsgrundlagen 

Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Ab-
satz 1 Sätze 2 und 3 des Personenbeförde-
rungsgesetzes (PBefG), Artikel 8 Ab-
sätze 1 und 3 des Gesetzes über den öffentli-
chen Personennahverkehr in Bayern 
(BayÖPNVG in der zum 1. Januar 2024 gelten-
den Fassung) sowie Artikel 3 Absatz 2 in Ver-
bindung mit Art. 2 Buchstabe l) der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Landkreis 
Freyung-Grafenau die nachfolgende allge-
meine Vorschrift zur Festsetzung des Deutsch-
landtickets als Höchsttarif im allgemeinen öf-
fentlichen Personennahverkehr (allgemeiner 
ÖPNV) und zur Gewährung von Ausgleichsleis-
tungen für finanzielle Nachteile im Zusam-
menhang mit der Beförderung von Fahrgästen 
mit einem Deutschlandticket im Kalenderjahr 
2024. 
 

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  
2.1  Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungs-

bereich dieser allgemeinen Vorschrift (dazu 
Nr. 2.4) öffentliche Personenverkehrsdienste 
des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind ver-
pflichtet, während der Laufzeit dieser allge-
meinen Vorschrift (dazu Nr. 8) das Deutsch-
landticket im Sinne des § 9 Absatz 1 des Regio-
nalisierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif ge-
mäß Artikel 3 Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allge-
meinen Vorschrift entsprechend Nr. 2.2 anzu-
erkennen (im Folgenden Tarifanerkennung o-
der Tarifanerkennungspflicht).  

2.2  Die Tarifanerkennung im Sinne von Nr. 2.1 be-
inhaltet die Beförderung von Fahrgästen mit 

einem gültigen Deutschlandticket zu den bun-
desweit einheitlich geltenden Tarifbedingun-
gen gemäß den Tarifbestimmungen Deutsch-
landticket in der jeweils geltenden Fassung 
(https://infoportal.mobil.nrw/koordinie-
rungsrat.html), ohne dass den Fahrgästen 
hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die An-
erkennung des Deutschlandtickets verpflich-
tet das Verkehrsunternehmen nicht zum Ver-
trieb; soweit vorhanden gelten diesbezüglich 
die entsprechenden Regelungen des jeweili-
gen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zwi-
schen dem Verkehrsunternehmen und der je-
weils zuständigen Behörde (gemeinwirtschaft-
liche Verkehre, dazu Nr. 3.1). Die Verkehrsun-
ternehmen sind im Zusammenhang mit der 
Anerkennung des Deutschlandtickets zudem 
berechtigt und verpflichtet, an der bundes-
weit abgestimmten Einnahmenaufteilung für 
das Deutschlandticket (vergleiche Beschluss-
fassung für ein bundesweites Clearingverfah-
ren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem 
Deutschlandticket auf Basis des Leipziger Mo-
dellansatzes in der jeweils geltenden Fassung 
(https://infoportal.mobil.nrw/koordinie-
rungsrat.html)) teilzunehmen. Entsprechend 
sind die hierfür erforderlichen Daten bereitzu-
stellen, bestehende Einnahmenansprüche 
vollumfänglich geltend zu machen und gege-
benenfalls diese Ansprüche überschießende 
Einnahmen abzugeben. Wenn durch die Fahr-
geldzuscheidungen aus dem Deutschlandti-
cket kein Nachteilsausgleich in Anspruch ge-
nommen werden muss, ist der den Soll-Ein-
nahmenwert 2024 übersteigende Betrag ent-
sprechend den Vorgaben eines unter Beteili-
gung der Betroffenen festzulegenden Systems 
zu verteilen. Konkretisierungen und ausfüh-
rende Bestimmungen zum Leipziger Model-
lansatz und der Einnahmeaufteilung sind ent-
sprechend zu beachten. Die Verkehrsunter-
nehmen sind zudem verpflichtet, wenn und 
soweit im Zusammenhang mit der Tarifaner-
kennung erforderlich, Tarifgenehmigungsan-
träge für das Deutschlandticket selbst zu stel-
len oder bei entsprechenden Tarifanträgen 
Dritter mitzuwirken und keine Einwände hier-
gegen vorzubringen. Sie haben in dem mögli-
chen und erforderlichen Umfang an der bun-
desweit einheitlichen Umsetzung des 
Deutschlandtickets mitzuwirken. Die Umset-
zung des Deutschlandtickets entsprechend 
den bundesweit abgestimmten Kontrollmerk-
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malen ist technisch unter Einsatz entspre-
chender Kontrollgeräte zu gewährleisten; die 
bundesweit abgestimmten Eckpunkte zur 
Kontrolle des Deutschlandtickets sind einzu-
halten.  

2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von 

Nr. 2.1 beinhaltet zudem die Beförderung von 

Studierenden, Auszubildenden und Freiwilli-

gendienstleistenden mit einem gültigen ermä-

ßigten Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) 

gemäß Anlage 1. Die Verkehrsunternehmen 

sind im Hinblick auf die Anerkennung des Er-

mäßigungstickets zudem berechtigt und ver-

pflichtet, bei der bundesweiten Einnahmen-

aufteilung wie folgt vorzugehen: Das Ermäßi-

gungsticket ist bei der bundesweiten Einnah-

menaufteilung mit dem regulären Preis des 

Deutschlandtickets ohne die ergänzende Er-

mäßigung in Bayern anzusetzen.  

 

2.4 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vor-

schrift erstreckt sich geografisch auf das ge-

samte Gebiet, für das der Landkreis Freyung-

Grafenau, unter Berücksichtigung von beste-

henden Regelungen zur Übertragung von Zu-

ständigkeiten mit benachbarten zuständigen 

Behörden, die Befugnis als zuständige Be-

hörde im Sinne des Artikel 2 Buchstabe b) der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den allge-

meinen ÖPNV innehat.  

 

3.   Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienst-

leistungsaufträge; Abschluss von Umset-

zungsvereinbarungen 

3.1  Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste 

im allgemeinen öffentlichen Personenverkehr 

auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsauf-

träge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche 

Verkehrsdienste), gelten die Regelungen die-

ses öffentlichen Dienstleistungsauftrags ein-

schließlich etwaiger Ergänzungen oder Nach-

träge im Grundsatz vorrangig vor den Regelun-

gen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in 

Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung nur 

insoweit, wie der jeweilige öffentliche Dienst-

leistungsauftrag eine entsprechende Pflicht 

zur Anerkennung des Deutschlandtickets ent-

hält; im Übrigen ergibt sich die Tarifanerken-

nungspflicht einschließlich der hierfür zu ge-

währenden Ausgleichsleistungen aus dieser 

allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung der Ta-

rifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung 

und Abwicklung der Ausgleichsleistungen so-

wie der erforderlichen Nachweisführung hier-

für erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öf-

fentlichen Dienstleistungsauftrags unter voll-

ständiger Beachtung der Regelungen dieser 

allgemeinen Vorschrift. 

 

3.2  Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste 

eigenwirtschaftlich erbracht werden, können 

zur Umsetzung dieser allgemeinen Vorschrift, 

soweit erforderlich, Umsetzungsvereinbarun-

gen zwischen dem jeweiligen Verkehrsunter-

nehmen und dem Landkreis Freyung-Grafenau 

abgeschlossen werden. In der Umsetzungsver-

einbarung kann insbesondere die konkrete Ab-

wicklung der Ausgleichsleistungen sowie der 

Nachweisführung nach Maßgabe dieser allge-

meinen Vorschrift geregelt werden. Die Um-

setzungsvereinbarung begründet keine eigen-

ständigen Tarifanerkennungspflichten oder 

Ausgleichsansprüche.  

 

4.  Ausgleichsleistungen 

4.1  Die Verkehrsunternehmen haben nach Maß-

gabe dieser allgemeinen Vorschrift Anspruch 

auf Ausgleichsleistungen für die ihnen durch 

die Anerkennung des Deutschlandtickets ent-

stehenden finanziellen Nachteile. Die finanzi-

ellen Nachteile ergeben sich dabei aus einer 

Gegenüberstellung der Situation mit Anerken-

nung des Deutschlandtickets (Mit-Fall) und 

der Situation mit Anwendung der bis dahin 

geltenden Tarife (Ohne-Fall) unter Berücksich-

tigung sämtlicher hiermit jeweils verbunde-

nen positiven und negativen Effekte. Bei der 

Gegenüberstellung sind die nachfolgenden 

Grundsätze zu beachten; die Einzelheiten sind 

bei Bedarf im Rahmen des jeweils zugrunde 

liegenden öffentlichen Dienstleistungsauf-

trags oder einer Umsetzungsvereinbarung 

nach diesen Grundsätzen zu regeln. 
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In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Aus-

gleichsleistungen gelten die Nrn. 4.3.1 bis 

4.3.4 der Richtlinien Bayern 2024 (Anlage 2).  

 

Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, 

für die keine Referenzwerte in den Monaten 

Januar 2019 bis Dezember 2019 ermittelt wer-

den können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnah-

men ausnahmsweise die Nutzung von ent-

sprechenden Ist-Daten des Jahres 2022 zuläs-

sig. Sofern keine Werte aus den Vorjahren be-

stehen, sind validierte Prognosedaten zuläs-

sig. Diese Prognosedaten müssen unter Be-

rücksichtigung der tatsächlichen Ist-Daten zur 

Nutzung mit dem Deutschlandticket und der 

preislichen Elastizität beim Nachweisverfah-

ren validiert werden. Eine Fortschreibung der 

hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen im Ver-

hältnis zu der Veränderung der Betriebsleis-

tungen im Kalenderjahr 2024 gegenüber dem 

Referenzzeitraum des Kalenderjahres 2019 

nach Nr. 4.3.1.1 Satz 8 der Richtlinien Bayern 

2024 erfolgt nicht, soweit bei der Ermittlung 

der Soll-Einnahmen die Betriebsleistungsver-

änderung durch die Nutzung von entsprechen-

den Ist-Daten aus dem Referenzzeitraum des 

Jahres 2022 oder Prognosedaten bereits be-

rücksichtigt ist.  

 

Dies gilt gleichermaßen auch für das Ermäßi-
gungsticket zum Deutschlandticket; dieses ist 
im ersten Schritt bei der Ermittlung der Höhe 
der Ausgleichsleistungen wie das reguläre 
Deutschlandticket zu berücksichtigen. Im 
zweiten Schritt ist eine gesonderte Darstellung 
der Höhe der zusätzlichen Ausgleichsleistun-
gen für die Ermäßigungstickets nach Maßgabe 
von Nr. 4.1.4 erforderlich. 
 

4.1.1 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) bis 

einschließlich des Jahres 2023 gewährten Aus-

gleichsleistungen auf Grundlage des 

§ 45a PBefG war zur Vermeidung von Verwer-

fungen im Zusammenhang mit der Tarifaner-

kennung des Deutschlandtickets eine entspre-

chende Erklärung zum Verfahren der Berech-

nung der Ausgleichsleistungen erforderlich.  

 

Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 

2023 angepasst. Der Ausgleich nach 

§ 45a PBefG wird durch eine landesgesetzliche 

Regelung ersetzt. Verkehrsunternehmen er-

halten für Linienverkehre mit einer Genehmi-

gung, deren Laufzeit bis spätestens zum 30. 

September 2024 beginnt, während der gesam-

ten Laufzeit dieser Genehmigung Leistungen 

nach dieser allgemeinen Vorschrift. Für Linien-

verkehre mit einer Genehmigung, deren Lauf-

zeit zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 

31. Dezember 2024 beginnt, erhalten sie diese 

Leistungen längstens bis zum 31. Juli 2033. 

Hiervon ausgenommen sind eigenwirtschaftli-

che Genehmigungen, die sich in Bezug auf eine 

Vorabbekanntmachung, die innerhalb des Ka-

lenderjahres 2023 veröffentlicht wurde, 

durchgesetzt haben. Die Laufzeit dieser Ge-

nehmigungen kann auch nach dem 31. De-

zember 2024 beginnen; Verkehrsunterneh-

men erhalten in diesem Fall während der ge-

samten Laufzeit dieser Genehmigung Leistun-

gen nach dieser allgemeinen Vorschrift. 

 

Diese allgemeine Vorschrift umfasst insoweit 

mit Inkrafttreten der Gesetzesänderung am 1. 

Januar 2024 auch die Ausgleichsleistungen in 

der Höhe des Betrages, der sich bei entspre-

chender Anwendung des Verfahrens zur Be-

rechnung nach Satz 1 ergibt. Der Ausgleichs-

anspruch des Unternehmers endet mit Ablauf 

der Liniengenehmigungen. Der Ausgleich wird 

bei Änderungen des Angebots entsprechend 

wertanteilig angepasst. Die zum Ausgleich der 

weggefallenen Ausgleichsleistungen nach 

§ 45a PBefG gewährten Beträge sind geson-

dert auszuweisen. Näheres hierzu regelt Nr. 

5.5.3.  

 

Die Höhe der zum Ausgleich der weggefalle-

nen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG 

gewährten Beträge wird dabei pauschaliert 

auf der Grundlage der Ausgleichshöhe im Jahr 

2019 ermittelt und ersetzt diese Ausgleichs-

leistungen. Auf Basis einer ersten Prognose ei-

ner linien- bzw. linienbündelscharfen Zuord-

nung der § 45a PBefG-Ausgleichsleistungen 
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aus dem Jahr 2019 beantragt der Auftragneh-

mer über das DTBY-Portal2 bei dem Auftragge-

ber bis zum 1. März 2024 eine Vorauszahlung 

von 50 Prozent der Ausgleichsleistungen für 

das Jahr 2024. Diese Zuordnung erfolgt ent-

sprechend dem in Anlage 3 beschriebenen 

Verfahren. Bis zum 1. September 2024 erfolgt 

die Berechnung der linien- bzw. linienbündel-

scharfen Zuordnung der § 45a PBefG-Aus-

gleichsleistungen im Jahr 2019 durch den Auf-

tragnehmer und beantragt auf dieser Grund-

lage die zweite Vorauszahlung in Höhe von 

50%.  

 

Im Fall wesentlicher Änderungen im Linienan-

gebot oder neuer Verkehre im Zeitraum von 

2020 bis 2022 beantragt der Auftragnehmer 

die Vorauszahlungen auf Grundlage der im 

Jahr 2022 beschiedenen Ausgleichshöhe. Hier-

für stellt der Auftragnehmer dem Auftragge-

ber eine valide und nachvollziehbare Berech-

nung als Grundlage zur Verfügung. Der Auf-

traggeber prüft diese Berechnung zusammen 

mit der zuständigen Regierung, insbesondere 

unter Rückgriff auf die Zahl der Auszubilden-

den und Schülerinnen und Schüler. 

 

Für wesentliche Änderungen im Linienange-

bot sowie neue Verkehre in den Jahren 2023 

oder 2024 bildet eine valide und nachvollzieh-

bare, vom Aufgabenträger und der Regierung 

geprüfte und bestätigte Berechnung des Un-

ternehmens die Grundlage des Ausgleichs. 

Diese greift insbesondere auf die Zahl der 

Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Be-

standssicherung zurück.  

 

Werden während der Gültigkeit dieser allge-

meinen Vorschrift wesentliche Veränderun-

gen des Linienangebotes festgestellt, werden 

die pauschalierten Ausgleichsleistungen wert-

anteilig angepasst. Die Höhe der Ausgleichs-

leistungen verringert sich bei Auslaufen ein-

zelner Liniengenehmigungen entsprechend 

den Wertanteilen der jeweiligen Linien.  

 

                                                      
2 TBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum Vollzug 
der Abrechnung des Deutschlandtickets; erreichbar un-
ter https://dtby.intraplan.de/ 

Einzelheiten regelt Anlage 3 zu dieser allge-

meinen Vorschrift. 

 

Wesentliche Änderungen werden in der 

nächsten Auszahlung berücksichtigt. Erfor-

derlichenfalls erfolgt nach Ende der Geneh-

migungslaufzeit oder der Gültigkeit dieser 

allgemeinen Vorschrift eine Korrektur; die 

Regelungen nach Nr. 4.3.4 finden entspre-

chend Anwendung. 

 

4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen für sons-

tige Tarifmaßnahmen bleiben unberührt. Dies 

gilt insbesondere für den gesetzlichen Aus-

gleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB IX. 

Dies gilt gleichermaßen auch für weitere be-

stehende Tarifvorgaben und darauf bezogene 

Ausgleichsregelungen des Landkreises 

Freyung-Grafenau (zum Beispiel aktuell für 

das 365-Euro-Ticket) oder Dritter, die für das 

Verkehrsunternehmen Geltung beanspru-

chen. Bestehen mehrere Ausgleichsregelun-

gen nebeneinander, insbesondere bei Tarif-

vorgaben im Rahmen verschiedener allgemei-

ner Vorschriften, ist sicherzustellen, dass Aus-

gleichsleistungen für dieselbe Tarifvorgabe 

nicht mehrfach gewährt werden. Hierzu sind 

die jeweiligen Tarifvorgaben und die hierfür 

gewährten Ausgleichsleistungen im Rahmen 

der Nachweisführung (dazu Nr. 5) jeweils ge-

trennt und nachvollziehbar darzustellen. 

 

4.1.3 Der Landkreis Freyung-Grafenau kann künftig 

auch zusätzliche Tarifvorgaben und Aus-

gleichsregelungen treffen. 

 

4.1.4 Entsprechend Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 

2024 ergibt sich die Höhe der Ausgleichsleis-

tungen für die ergänzende Ermäßigung des Er-

mäßigungstickets sich aus der Differenz zwi-

schen den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 3 der Richtli-

nien Bayern 2024 anzusetzenden Fahrgeldein-

nahmen und den tatsächlichen Fahrgeldein-

nahmen aus dem Verkauf der Ermäßigungsti-

ckets.  
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4.2  Bestehende Regelungen in öffentlichen 

Dienstleistungsaufträgen bleiben unberührt.  

 

4.3  Die Ausgleichsleistungen nach dieser allge-

meinen Vorschrift sind der Höhe nach be-

grenzt auf den finanziellen Nettoeffekt nach 

Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und Arti-

kel 6 Absatz 1 in Verbindung mit dem Anhang 

der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbe-

züglich gilt:  

 

4.3.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung 

der Tarifpflicht aus dieser allgemeinen Vor-

schrift entspricht nach dem Anhang der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller 

(positiven und negativen) Auswirkungen aus 

der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbe-

reich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug 

auf das Deutschlandticket. Für die Ermittlung 

des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine 

Aufstellung aller Auswirkungen auf die Kosten 

und Einnahmen vorzunehmen. Bei den Aus-

wirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Ge-

genüberstellung der Differenz des Mit-Falls 

und des Ohne-Falls entsprechend Nr. 4.1. Wei-

tergehende Auswirkungen auf die Einnahmen 

können berücksichtigt werden, soweit diese 

im Einzelfall nachweisbar sind. Die Auswirkun-

gen auf die Kosten (Ausgaben) richten sich 

ebenfalls nach Nr. 4.1. 

 

4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 werden bei gemein-

wirtschaftlichen Verkehren im Rahmen des je-

weiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags 

umgesetzt. Dies gilt insbesondere im Hinblick 

auf das Erfordernis einer Trennungsrechnung 

gemäß Nr. 5 sowie die Gewährleistung eines 

Anreizes gemäß Nr. 7 des Anhangs der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick auf die 

Vermeidung einer Überkompensation gilt Nr. 

4.3.4; die Umsetzung ist im Rahmen des jewei-

ligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu 

gewährleisten. 

 

4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden 

die Anforderungen des Anhangs der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 wie folgt gewährleis-

tet: 

- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung ge-

mäß Nr. 5 des Anhangs der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhal-

ten.  

- Im Hinblick auf den angemessenen Ge-

winn nach Nr. 6 des Anhangs der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr. 4.3.4. 

 

4.3.4  Die Ausgleichsleistungen nach dieser allge-

meinen Vorschrift dürfen nicht zu einer 

Überkompensation im Sinne des Anhangs 

der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. 

Die Vermeidung einer Überkompensation 

wird unter Beachtung der Vorgaben von 

Nr. 6 des Anhangs in Bezug auf den ange-

messenen Gewinn wie folgt gewährleistet: 

Die Überkompensationskontrolle ist jährlich 

durchzuführen. Die Ausgleichsleistung darf 

den finanziellen Nettoeffekt aus der Tarifan-

erkennung des Deutschlandtickets nicht 

übersteigen; sie ist begrenzt auf die Höhe, 

bei der ein angemessener Gewinn von 5 Pro-

zent vom Umsatz für die zugrundeliegenden 

Verkehrsdienste erreicht wird. Ein höherer 

Gewinn kann im Einzelfall als angemessen 

akzeptiert werden, wenn die Verkehrs-

dienste in einem europaweit bekanntge-

machten Vergabeverfahren mit mehreren 

Bietern vergeben wurde und das Verkehrs-

unternehmen nachweist, dass es über die 

Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauf-

trags, ohne Betrachtung der Corona-gepräg-

ten Jahre 2020 bis 2022, eine höhere Um-

satzrendite mit den zugrundeliegenden Ver-

kehrsdiensten erzielt hat. Das Verkehrsun-

ternehmen stellt die für die Beurteilung er-

forderlichen Daten zu den Kosten und Erlö-

sen umfassend zur Verfügung und ermög-

licht so die Überprüfung des Vorliegens einer 

Überkompensation. Bei der Ermittlung des 

angemessenen Gewinns in öffentlichen 

Dienstleistungsaufträgen sind Kosten nur 

maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, 

die sich aus dem öffentlichen Dienstleis-

tungsauftrag ergibt. Bei Bedarf können rest-

riktivere Regelungen für den Einzelfall ge-

troffen werden. Änderungen beim Angebot 

und Angebotsunterbrechungen sind ent-
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sprechend Nr. 4.1 angemessen zu berück-

sichtigen. Die Berechnung einschließlich der 

Datengrundlagen müssen einer Überprüfung 

durch den Landkreis Freyung-Grafenau oder 

dessen Beauftragten zugänglich gemacht 

werden (vgl. Nr. 5.8). Zum Nachweis einer 

nicht vorhandenen Überkompensation ist 

eine unternehmensindividuelle Aufstellung 

über die Berechnung des finanziellen Netto-

effekts aus der Erfüllung der Tarifpflicht im 

Geltungsbereich dieser allgemeinen Vor-

schrift in Bezug auf das Deutschlandticket 

entsprechend Nr. 4.3.1 differenziert nach 

gemeinwirtschaftlichen Verkehren und ei-

genwirtschaftlichen Verkehren zum 31. Ja-

nuar 2026 vorzulegen. Als Ergebnis der Auf-

stellung ist unter Berücksichtigung der Aus-

gleichsleistungen nach Maßgabe dieser all-

gemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Über-

kompensation auszuweisen. Die Richtigkeit 

dieser Aufstellung ist bezogen auf jeden be-

stehenden öffentlichen Dienstleistungsauf-

trag oder jeden eigenwirtschaftlichen Ver-

kehr von einem Steuerberater oder Wirt-

schaftsprüfer zu bestätigen; betreibt das 

Verkehrsunternehmen im Geltungsbereich 

dieser allgemeinen Vorschrift mehrere ei-

genwirtschaftliche Verkehre können die 

Nachweise gesamthaft hierfür erbracht wer-

den. Sollte im Einzelfall dennoch eine Über-

kompensation festgestellt werden, hat das 

Verkehrsunternehmen den überkompensie-

renden Betrag zur Vermeidung einer unzu-

lässigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab 

dem Eintritt der Überkompensation zurück-

zuzahlen.  

 

5.  Darlegungs- und Nachweispflichten 

5.1  Das Verkehrsunternehmen trägt die Darle-

gungs- und Nachweispflicht für sämtliche in 

dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Vo-

raussetzungen und Anforderungen an die Ge-

währung der Ausgleichsleistungen. Es ist ver-

pflichtet, sämtliche für die Durchführung die-

ser allgemeinen Vorschrift erforderlichen An-

gaben vollständig und wahrheitsgemäß zu ma-

chen.  

 

5.2  Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, 

jeweils bis zum 20. eines Monats für den Vor-

monat alle selbst oder im Namen des Ver-

kehrsunternehmen erfolgten Verkäufe des 

Deutschlandtickets einschließlich der Ver-

käufe des ermäßigten Deutschlandtickets, wo-

bei hier der nicht ermäßigte Kaufpreis anzu-

setzen ist, unmittelbar an die in Nr. 5.3 der 

Richtlinien Bayern 2024 benannte Clearing-

stelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen 

werden verpflichtet, die selbst oder im Namen 

des Verkehrsunternehmen erfolgten Verkäufe 

der übrigen Fahrausweise bis zum 50. Tag 

nach Ende eines Monats unmittelbar an die in 

Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2024 benannte 

Clearingstelle zu melden. Die Verkehrsunter-

nehmen werden verpflichtet, die vorläufigen 

Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fort-

schreibung gemäß Richtlinien Bayern 2024 an 

die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2024 be-

nannte Clearingstellte einmalig monatsscharf 

für das gesamte Jahr 2024 bis zum 20. Februar 

2024 zu melden. Die Meldung muss den von 

technischen Voraussetzungen entsprechen, 

die von der in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 

2024 benannten Clearingstelle vorgegeben 

werden. (https://infoportal.mobil.nrw/koor-

dinierungsrat.html). Der Landkreis Freyung-

Grafenau erhält eine Abschrift der Meldung. 

Zusätzlich sind die Verkehrsunternehmen ver-

pflichtet, die Meldungen an die benannte 

Clearingstelle parallel auch in das DTBY-Portal 

einzustellen. Die Meldung kann auch über ei-

nen von ihnen beauftragten Dritten (Dienst-

leister) bzw. die zuständige Tariforganisation 

(Verbund, etc.) analog der Meldung an die be-

nannte Clearingstelle erfolgen. Meldungen 

betreffend das Jahr 2024, die vor dem 1. Mai 

2024 an die oben genannte Clearingstelle ge-

sandt wurden, sind bis zum 15. Juli 2024 in das 

DTBY-Portal nachzutragen. 

 

5.3  Für die Antragstellung des Landkreises 

Freyung-Grafenau beim Freistaat Bayern am 

30. September 2024 sind von den Verkehrsun-

ternehmen bis zum 30. August 2024 vorzule-

gen: 
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- Berechnungen oder eine Prognose der 

Höhe der voraussichtlichen Ausgleichsleis-

tungen entsprechend den im DTBY-Portal 

zur Verfügung gestellten Unterlagen und 

Berechnungsmethode;  

 

- Prognosen der Verbundorganisationen 

über die Minderungen entsprechend den 

im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten 

Unterlagen und Berechnungsmethode so-

wie weitere begründete Unterlagen; so-

fern entsprechende Daten von der Ver-

bundorganisation nicht rechtzeitig zur Ver-

fügung gestellt werden, hat das Verkehrs-

unternehmen entsprechende Prognosen 

und begründende Daten selbst vorzulegen; 

 

- Prognose der Anzahl der verkauften Ermä-

ßigungstickets entsprechend den im DTBY-

Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen 

und Berechnungsmethode. Diese sind ge-

trennt auszuweisen nach Studierenden so-

wie den weiteren Berechtigten (Auszubil-

dende und Freiwilligendienstleistende). 

Die Studierenden sind entsprechend ge-

trennt nach den einzelnen solidarischen 

Semestertickets und ohne (solidarisches) 

Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, 

sollen diese Prognosen von den Verbund-

organisationen erstellt werden; 

 

- Prognose der tariflichen Mindereinnah-

men durch das Ermäßigungsticket entspre-

chend den im DTBY-Portal zur Verfügung 

gestellten Unterlagen und Berechnungs-

methode. Diese sind getrennt auszuweisen 

nach Studierenden sowie den weiteren Be-

rechtigten (Auszubildende und Freiwilli-

gendienstleistende). Die Studierenden sind 

entsprechend getrennt nach den einzelnen 

solidarischen Semestertickets und ohne 

(solidarisches) Semesterticket auszuwei-

sen. Wo möglich, sollen diese Prognosen 

von den Verbundorganisationen erstellt 

werden. 

 

5.4  Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin 

letztverfügbaren Stand bis zum 31. März 2025 

die nachfolgend aufgeführten Daten und 

Nachweise: 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Er-

mäßigungstickets; die Tickets sind mo-

natsscharf getrennt auszuweisen nach 

Studierenden sowie den weiteren Be-

rechtigten (Auszubildende und Freiwilli-

gendienstleistende); die Angaben zu den 

Studierenden sind getrennt nach den vor-

handenen einzelnen Hochschulen mit 

(solidarischen) Semestertickets und ohne 

(solidarisches) Semesterticket darzustel-

len; 

 

Auf Anforderung sind die jeweils zugrundelie-

genden Daten und Berechnungen offenzule-

gen.  

 

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Ja-

nuar 2026 die nachfolgend aufgeführten Da-

ten und Nachweise. Auf Anforderung sind die 

zugrundeliegenden Daten und Berechnungen 

offenzulegen. Soweit bezogen auf die Vorlage 

der endgültigen Daten und Nachweise das 

endgültige Ergebnis der jeweiligen Einnah-

menaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch 

zum 31. Januar 2026 noch nicht vorliegt, wird 

der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand 

der Einnahmenaufteilung (jedoch nicht älter 

als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spä-

tere Korrektur findet ungeachtet der Pflicht 

zum Nachreichen von Testaten nicht statt. 

 

5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 

bis Dezember 2019 sind die nachfolgenden 

Daten und Nachweise vorzulegen: 

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeit-

raum für jeden Tarifbereich (Verbundta-

rife, Übergangstarife, landesweite Tarife, 

Haustarife), in dem das Verkehrsunter-

nehmen tätig ist; 

- die für den jeweiligen Monat dem Ver-

kehrsunternehmen zugeordneten Fahr-

ausweise und Erlöse differenziert nach 

der jeweiligen Kartenart und Preisstufe 

sowie die Höhe des Tarifs. Zusätzlich an-

zugeben ist der Umfang der Betriebsleis-

tungen im Referenzzeitraum von Januar 



 Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau Nr. 17/2024 95 

 

2019 bis Dezember 2019 in Soll-Fahrplan-

Kilometern; 

 

- Bestätigungen der Verbundorganisatio-

nen über die aufgeteilten Einnahmen im 

Kalenderjahr 2019 und die Einnahmen-

aufteilung sowohl für die hochgerechne-

ten als auch für die tatsächlichen Fahr-

geldeinnahmen; hinzuzufügen sind auch 

betragsmäßige Erlösminderungen aus 

Vertriebsprovisionen. 

 

5.5.2  Zur Berechnung der um die Tarifanpassun-

gen auf den Zeitraum Januar 2024 bis Dezem-

ber 2024 hochgerechneten tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen: 

- für die im Referenzzeitraum (Nr. 5.5.1) 

bestehenden Kartenarten und Preisstu-

fen die jeweilige Höhe des Tarifs;  

 

- soweit sich in Einzelfällen keine entspre-

chenden Referenzpreise zuordnen lassen 

oder es sich um stückzahlunabhängige 

Pauschalangebote handelt: die mittels 

der aus der Berechnung nach Nr. 4.3.1.1 

Satz 1 der Richtlinien Bayern 2024 abge-

leiteten durchschnittlichen prozentualen 

Tarifanpassung hochgerechneten Höhe 

des jeweiligen rechnerischen Tarifs; 

 

- die Anzahl der Abonnentinnen und Abon-

nenten im April 2023 und im Januar 2025; 

 

- der Umfang der Betriebsleistungen in 

Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-Kilome-

tern im Kalenderjahr 2024 und das Ver-

hältnis zum Referenzzeitraum des Kalen-

derjahres 2019.  

 

5.5.3  Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der 

Ausgleichsleistungen sind bezogen auf Kalen-

derjahr 2024 vorzulegen: 

- die ermittelten anzusetzenden tatsächli-

chen Fahrgeldeinnahmen der Monate Ja-

nuar 2024 bis Dezember 2024; 

 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Er-

mäßigungstickets; die Tickets sind ge-

trennt auszuweisen nach Studierenden 

sowie den weiteren Berechtigten (Auszu-

bildende und Freiwilligendienstleis-

tende); die Angaben zu den Studierenden 

sind getrennt nach den einzelnen solida-

rischen Semestertickets und ohne Semes-

terticket darzustellen; 

 

- Bestätigung der Verbundorganisationen 

zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung; 

auf Anforderung sind diese auch für die 

Vorjahre vorzulegen; 

 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen o-

der Vereinbarungen zur Durchführung 

der Einnahmenaufteilung für die Tarife, 

die das Verkehrsunternehmen anwendet 

oder anerkennt; auf Anforderung sind 

diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

 

- Nachweise über die erzielten Einnahmen 

und Erlöse sowie zur Einnahmenauftei-

lung bei Gemeinschaftstarifen einschließ-

lich der Zuordnung zum jeweils für den 

öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder 

den eigenwirtschaftlichen Verkehr maß-

geblichen Zuständigkeitsgebiet für die 

Monate Januar 2024 bis Dezember 2024; 

sollte der Nachweis nicht fristgerecht vor-

liegen, ist zunächst eine vorläufige Be-

scheinigung des jeweiligen Verbundes 

über die Einnahmenzuscheidung beizu-

bringen; der Nachweis ist in diesem Fall 

schnellstmöglich nachzureichen; 

 

- soweit Nr. 4.3.1.1 Satz 6 der Richtlinien 

Bayern 2024 (Tarifdeckel) Anwendung 

findet, ist eine transparente Überlei-

tungsrechnung der Soll- und Ist-Einnah-

men vorzulegen; 

 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Er-

mäßigungstickets; die Tickets sind mo-

natsscharf getrennt auszuweisen nach 

Studierenden sowie den weiteren Be-

rechtigten (Auszubildende und Freiwilli-

gendienstleistende); die Angaben zu den 

Studierenden sind getrennt nach den ein-

zelnen Hochschulen mit (solidarischen) 
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Semestertickets und ohne Semesterti-

cket darzustellen; 

 

- Nachweise über die im Zusammenhang 

mit der Anerkennung des Deutschlandti-

ckets entstandenen (Mehr-)Kosten, so-

weit diese nach Maßgabe der Richtlinien 

Bayern 2024 ausgeglichen werden; 

 

- Nachweise über positive oder negative 

Effekte hinsichtlich der Ausgleichszahlun-

gen auf Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX; 

 

- Nachweise über Minderungen anderer 

Ausgleichsleistungen aus allgemeinen 

Vorschriften; 

 

- Nachweise über positive und negative Ef-

fekte für das Verkehrsunternehmen in 

Bezug auf Vertriebsprovisionen, die sich 

aus der Anerkennung des Deutschlandti-

ckets für die Monate Januar 2024 bis De-

zember 2024 ergeben; 

 

- Bestätigungen der Verbundorganisatio-

nen über die betragsmäßigen Erlösmin-

derungen aus Vertriebsprovisionen oder 

Einsparungen von Vertriebsprovisionen. 

 

5.5.4  Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der 

Ausgleichsleistungen sind bezogen auf die ge-

samte Laufzeit des öffentlichen Dienstleis-

tungsauftrags oder die gesamte Laufzeit der 

einem eigenwirtschaftlichen Verkehr zugrun-

deliegenden Liniengenehmigungen vorzule-

gen:  

 

- vollständige Angaben über die durch das 

Verkehrsunternehmen verkauften Tarife 

und Tickets (kassentechnische Einnah-

men) jeweils differenziert nach Kalender-

monaten und allen Kartenarten und 

Preisstufen einschließlich der Höhe der 

Tarife und der Stückzahlen jeweils für die 

Tarife, die das Verkehrsunternehmen an-

wendet; 

 

- vollständige Angaben über die durch das 

Verkehrsunternehmen erzielten Fahr-

gelderlöse differenziert nach Kalender-

monaten und allen Kartenarten und 

Preisstufen einschließlich der Höhe der 

Tarife und der Stückzahlen jeweils für die 

Tarife, die das Verkehrsunternehmen an-

wendet oder anerkennt; maßgeblich sind 

bei Gemeinschaftstarifen, vorbehaltlich 

der nachfolgenden Regelung, die endgül-

tigen Ansprüche des Verkehrsunterneh-

mens nach Maßgabe der Einnahmenauf-

teilungen; 

 

- vollständige Angaben zur jeweiligen Er-

giebigkeit (Euro je Personenkilometer 

und Tarifsorte) und Verkehrsleistung 

(Reiseweiten, Gesamtnachfrage in Perso-

nen und Personenkilometern), soweit 

diese Daten im Rahmen der jeweiligen 

Einnahmenaufteilung zu Grunde gelegt 

werden; 

 

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben 

und deren tarifliche Auswirkungen (Min-

dereinnahmen) einschließlich der hierfür 

gewährten Ausgleichsleistungen; diese 

sind von den tariflichen Auswirkungen 

(Mindereinnahmen) des Deutschlandti-

ckets und den hierfür gewährten Aus-

gleichsleistungen nachvollziehbar abzu-

grenzen, sodass ein doppelter Ausgleich 

ausgeschlossen ist; 

 

- Nachweis der nicht vorhandenen Über-

kompensation gemäß Nr. 4.3.4 ein-

schließlich Bestätigung der Einhaltung 

der im Rahmen dieser allgemeinen Vor-

schrift geregelten Anforderungen sowie 

der korrekten Ermittlung und sachlichen 

Richtigkeit der Daten; 

- Bestätigung der Richtigkeit der gemach-

ten Angaben und vorgelegten Daten. 

 

5.6  Der Landkreis Freyung-Grafenau kann vom 

Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer 

Angaben und Nachweise verlangen, soweit 

dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach 
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den Richtlinien Bayern 2024 oder insbeson-

dere aufgrund von Rechtsvorschriften sowie 

Anforderungen der EU-Kommission oder des 

Obersten Rechnungshofes erforderlich ist. 

Werden die unter Nrn. 5.2 bis 5.5 genannten 

sowie darüber hinaus die gemäß Satz 1 gefor-

derten Unterlagen und Nachweise nicht frist-

gerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung 

für das das jeweils abzurechnende Jahr ganz o-

der teilweise versagt werden. Bereits geleis-

tete Abschlagszahlungen sind insoweit zurück-

zuzahlen. 

 

5.7  Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt 

bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren unter 

Beachtung der vorstehenden Grundsätze auf 

Basis des jeweils geltenden öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags nach Maßgabe der 

dortigen Regelungen. Bei eigenwirtschaftli-

chen Verkehren können in der Umsetzungs-

vereinbarung ergänzende Regelungen zur Dar-

legungs- und Nachweisführung getroffen wer-

den. Im Einzelfall können bei Bedarf Abwei-

chungen oder Konkretisierungen zu den im 

Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift gere-

gelten Nachweispflichten geregelt werden. 

 

5.8  Der Landkreis Freyung-Grafenau kann die von 

dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe 

dieser allgemeinen Vorschrift beizubringen-

den Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate 

oder ähnliches selbst oder durch einen von 

ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit ver-

pflichteten Dritten prüfen lassen. Das Ver-

kehrsunternehmen ist verpflichtet, auf ent-

sprechendes Verlangen Einblick in die hierfür 

notwendigen Unterlagen zu gewähren.  

 

5.9  Im Hinblick auf die Übermittlung und Verar-

beitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. 

personenbezogenen Daten werden die jeweils 

geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. So-

fern die jeweils geltenden Richtlinien Deutsch-

landticket diesbezüglich weitergehende Vor-

gaben trifft, werden diese ebenfalls umge-

setzt. Bei Bedarf werden hierzu entspre-

chende Vereinbarungen zwischen Verkehrs-

unternehmen und dem Landkreis Freyung-

Grafenau getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf 

die Aufbewahrung der zugrundeliegenden Un-

terlagen und Daten sowie für die hierfür gel-

tenden Fristen. 

 

6.  Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Ab-

schlagszahlungen 

6.1  Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags oder der Umsetzver-

einbarung nichts Abweichendes geregelt wird, 

gewährt die zuständige Behörde dem Ver-

kehrsunternehmen auf Antrag Abschlagszah-

lungen gemäß Nr. 6.2 und Nr. 6.3. 

 

6.2  Die Verkehrsunternehmen erhalten für die 

Monate Januar 2024 bis April 2024 auf Antrag 

eine erste Abschlagszahlung in Höhe von 50 

Prozent der für das Jahr 2023 vorläufig ge-

währten Ausgleichsleistungen. Der Antrag auf 

die erste Abschlagszahlung ist bis zum 19. Feb-

ruar 2024 über das DTBY-Portal zu stellen. Für 

die Monate Mai bis August 2024 erhalten die 

Verkehrsunternehmen auf Antrag eine zweite 

Abschlagszahlung entsprechend dem für den 

Zeitraum Mai bis August 2024 gemäß den Vor-

gaben des DTBY-Portals prognostizierten Aus-

gleichsbedarf für das Jahr 2024. Der Antrag auf 

zweite Abschlagszahlung ist bis zum 15. April 

2024 über das DTBY-Portal an den Aufgaben-

träger zu stellen. Eine dritte Abschlagszahlung 

für die Monate September bis Dezember 2024 

wird auf Antrag entsprechend dem voraus-

sichtlichen Bedarf gewährt. Der Antrag ist bis 

zum 15. Juli 2024 über das DTBY-Portal an den 

Aufgabenträger zu stellen. Die Vorgaben zur 

konkreten Ermittlung des voraussichtlichen 

Bedarfs und die konkrete Abwicklung der drit-

ten Abschlagszahlung richtet sich nach den 

entsprechenden, durch das Staatsministerium 

für Wohnen, Bau und Verkehr festzulegenden 

Vorgaben im DTBY-Portal. Der Betreiber des 

DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich Ver-

antwortlicher zur Verarbeitung personenbe-

zogener Daten berechtigt, soweit dies zur Ab-

wicklung der Leistungen erforderlich ist.  

 

6.3  Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen ge-

mäß Nr. 6.2 gewährt der Landkreis Freyung-

Grafenau Abschlagszahlungen auf die Aus-

gleichsleistungen für die Mindereinnahmen 
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aus dem Ermäßigungsticket wie folgt: Je-

weils zum 15. des auf die Gültigkeit des je-

weils ausgegebenen Tickets folgenden Mo-

nats können Abschlagszahlungen über das 

DTBY-Portal beantragt werden. Hierzu ist 

dort die Anzahl der jeweils ausgegebenen, 

gültigen Ermäßigungstickets zu melden. Die 

Höhe der Abschlagszahlung beträgt je ge-

meldeten verkauften Ermäßigungsticket 20 

Euro. Das Verkehrsunternehmen kann sich 

zu der Antragsstellung auch eines Dienstleis-

ters bedienen. Der Betreiber des DTBY-Por-

tals ist als datenschutzrechtlich Verantwort-

licher zur Verarbeitung personenbezogener 

Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung 

der Leistungen erforderlich ist.  

 

6.4  Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleis-

tungen nach Maßgabe dieser allgemeinen 

Vorschrift erfolgt unter Berücksichtigung der 

Abschlagszahlungen nach den Nrn. 6.2 und 

6.3. Die endgültige Ermittlung der Ausgleichs-

leistungen beinhaltet auch eine Regelung zu 

Nachzahlungen und zum Umgang mit Über-

zahlungen (Rückerstattung oder Verrechnung) 

einschließlich etwaiger Verzinsungen.  

 

7.  Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

7.1  Der Landkreis Freyung-Grafenau ist über die 

auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift 

gewährten Ausgleichsleistungen berichts-

pflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentli-

cher Dienstleistungsauftrag besteht, sind die 

Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser 

allgemeinen Vorschrift Bestandteil der Aus-

gleichsleistungen auf Grundlage des jeweili-

gen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; sie 

werden somit gesamthaft zusammen mit den 

Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags im Rahmen des Be-

richts nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung 

(EG) Nr. 1370/2007 dargestellt.  

 

7.2  Sofern dies für die Gewährleistung der Be-

richtspflicht nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich 

ist, können Daten, die im Zusammenhang mit 

dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch 

nachträglich von den Verkehrsunternehmen 

eingefordert werden. Verkehrsunternehmen, 

denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemei-

nen Vorschrift gewährt wird, können sich inso-

weit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Ge-

heimhaltung der von ihnen gemachten Anga-

ben berufen. 

 

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außer-

krafttreten 

8.1  Diese allgemeine Vorschrift tritt am Tag nach 

der Veröffentlichung im Amtsblatt des Land-

kreises Freyung-Grafenau in Kraft (Art. 41 Abs. 

4 Satz 4 i. V. m. Art. 44 Abs. 1 Bayerisches Ver-

waltungsverfahrensgesetz). Die Verpflichtung 

nach Nr. 2 tritt zum 1. Mai 2024 in Kraft. Mit 

Inkrafttreten der hiesigen allgemeinen Vor-

schrift wird die bisherige allgemeine Vorschrift 

des Landkreises Freyung-Grafenau vom 

19.12.2023 („Allgemeine Vorschrift im Sinne 

von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007) des Landkreises Freyung-Gra-

fenau über die Festsetzung des Deutschlandti-

ckets einschließlich Ermäßigungsticket als 

Höchsttarif bis zum 30. April 2024“ (Amtsblatt 

Nr. 17 vom 22.12.2023, S. 78) abgelöst und 

tritt außer Kraft. Die Abwicklung des Verfah-

rens über die Gewährung von Ausgleichsleis-

tungen für das Kalenderjahr 2024 erfolgt so-

mit gesamthaft und vollständig über die hie-

sige allgemeine Vorschrift.  

 

8.2  Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31. De-

zember 2024 außer Kraft. Die Abwicklung des 

Verfahrens über die Gewährung von Aus-

gleichsleistungen für das Kalenderjahr 2024 

wird auch nach dem Außerkrafttreten gemäß 

Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemei-

nen Vorschrift zu Ende geführt (insbesondere 

Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten durch 

die Verkehrsunternehmen und Durchführung 

der Schlussabrechnung). Die allgemeine Vor-

schrift kann durch Änderungs-Satzung verlän-

gert, geändert oder aufgehoben werden. Die 

allgemeine Vorschrift und die damit verbun-

dene Pflicht zur Anerkennung des Deutsch-

landtickets kann insbesondere dann außer 
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Kraft gesetzt werden, wenn keine ausrei-

chende Finanzierung des Deutschlandtickets 

mehr sichergestellt ist, um die auf Basis der 

Allgemeinverfügung bestehenden Ausgleichs-

ansprüche vollumfänglich zu befriedigen.  

 
Anlagen 
Anlage 1 Besondere Bestimmungen zum bayeri-

schen ermäßigten Deutschlandticket für 
Auszubildende, Studierende und Freiwil-
ligendienstleistende (Ermäßigungsticket) 
für das Jahr 2024 

 
Anlage 2 Richtlinien über die Gewährung von Bil-

ligkeitsleistungen zum Ausgleich nicht ge-
deckter Ausgaben im öffentlichen Perso-
nennahverkehr im Zusammenhang mit 
dem Deutschlandticket im Jahr 2024 im 
Freistaat Bayern (Richtlinien Deutsch-
landticket ÖPNV Bayern 2024) vom 22. 
Januar 2024  

 
Anlage 3 Verfahren der Ermittlung der Höhe des 

bestandssichernden Betrages je Ver-
kehrsunternehmen und Aufteilung auf 
den jeweiligen Aufgabenträger in Nach-
folge des Ausgleichs nach § 45a des Per-
sonenbeförderungsgesetzes 

 
Freyung, 10.12. 2024 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
Sebastian Gruber 
Landrat 
 
 

 
 
 
 

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Ab-
satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20073) 

 des Landkreises Freyung-Grafenau  
über die Festsetzung des Deutschlandtickets ein-
schließlich Ermäßigungsticket als Höchsttarif im 

Kalenderjahr 2025 
 

                                                      
3 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄI-
SCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 
2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf 
Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Ra-
tes (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 

Hintergrund 
Zur Fortführung des Deutschlandtickets haben 
Bund und Länder im Rahmen von Muster-Richtli-
nien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 
öffentlichen Personennahverkehr im Zusammen-
hang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 aus 
Bundes- und Landesmitteln vom 7. Oktober 2024 
(im Folgenden: Muster-Richtlinien Deutschlandti-
cket 2025) Maßstäbe zur einheitlichen Ermittlung 
des mit der Einführung des Deutschlandtickets ver-
bundenen Ausgleichs abgestimmt. Die Muster-
Richtlinien Deutschlandticket 2025 basieren auf 
den Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht ge-
deckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit 
dem Deutschlandticket im Jahr 2024. 
 
Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 re-
geln die Ausreichung der Finanzmittel durch die 
Länder an die Aufgabenträger und Aufgabenträger-
organisationen des Schienenpersonennahverkehrs 
(SPNV) sowie des allgemeinen öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (allgemeiner ÖPNV). Die Muster-
Richtlinien Deutschlandticket 2025 waren von den 
Ländern jeweils noch an die konkreten Verhältnisse 
vor Ort anzupassen und umzusetzen. Im Freistaat 
Bayern erfolgte dies im Rahmen von Richtlinien des 
Freistaates Bayern zur Umsetzung der Vorgaben 
der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 (im 
Folgenden: Richtlinien Bayern 2025; Anlage 3). Die 
wesentlichen Teile der bundesweit abgestimmten 
und durch die Verkehrsministerkonferenz bestätig-
ten Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 
sind verbindlich und bundesweit einheitlich umzu-
setzen. 
 
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis 
den Ausgleich der Auswirkungen des Deutschland-
tickets im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen 
des SPNV und des allgemeinen ÖPNV nach Maß-
gabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rah-
men öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder all-
gemeiner Vorschriften zu regeln. 
 
Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im all-
gemeinen ÖPNV in seinem Zuständigkeitsgebiet 
zum 1. Januar 2025 sowie eine rechtskonforme Fi-
nanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt der 

2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung 
des Marktes für inländische Schienenpersonenver-
kehrsdienste (ABl. L 354/22). 
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Landkreis Freyung-Grafenau eine allgemeine Vor-
schrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer Satzung. Die 
allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der im Zu-
ständigkeitsgebiet des Landkreises Freyung-Gra-
fenau tätigen Verkehrsunternehmen des allgemei-
nen ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandti-
ckets sowie im Gegenzug einen Ausgleich der hier-
durch entstehenden finanziellen Nachteile. Hier-
durch werden die Vorgaben zum Deutschlandticket 
bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet des Landkrei-
ses Freyung-Grafenau im Kalenderjahr 2025 umge-
setzt. 
 
Die verpflichtende Teilnahme und konkrete Umset-
zung der Einnahmenaufteilung zum Deutschlandti-
cket ist in Nr. 2.2 und in Anlage 2 dieser allgemei-
nen Vorschrift verankert. Da die Ausgleichsermitt-
lung grundsätzlich nach dem Umsatz-Umsatz-Ver-
gleich erfolgt, ist die Einnahmenaufteilung wesent-
lich für die Ausgleichsermittlung und somit auch 
Regelungsinhalt dieser allgemeinen Vorschrift. 
Rahmenbedingungen für die Einnahmenaufteilung 
im Freistaat Bayern sind die bundesweiten Vorga-
ben der Verkehrsministerkonferenz beziehungs-
weise der von dieser bestimmten Gremien. 
 
Im Freistaat Bayern wurde zusätzlich das Ermäßi-
gungsticket zum Deutschlandticket für Auszubil-
dende, Studierende und Freiwilligendienstleis-
tende eingeführt (Ermäßigungsticket). Beim Ermä-
ßigungsticket handelt es sich um ein für die Bezugs-
berechtigten vergünstigtes Deutschlandticket. Die 
zusätzliche Ermäßigung wird vom Freistaat Bayern 
finanziert. Entsprechende Regelungen sind in die-
ser Allgemeinen Vorschrift sowie in Anlage 1 ent-
halten und in den Richtlinien Bayern 2025 geregelt.  
 
Zu berücksichtigen ist, dass der allgemeine ÖPNV 
im Freistaat Bayern zu einem Teil über öffentliche 
Dienstleistungsaufträge gewährleistet wird. Diese 
öffentlichen Dienstleistungsaufträge enthalten je-
weils unterschiedlich ausgestaltete gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtungen in Form von Tarifvorga-
ben sowie Ausgleichsregelungen hierfür. Die allge-
meine Vorschrift regelt daher einen grundsätzli-
chen Vorrang der öffentlichen Dienstleistungsauf-
träge. Sie regelt eine gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtung zur Anerkennung des Deutschlandti-
ckets nur insoweit, wie der jeweilige öffentliche 
Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Ver-
pflichtung einschließlich Ausgleichsleistungen hier-

für nicht enthält. Die Umsetzung der Tarifanerken-
nung im Einzelnen, die Ermittlung und Abwicklung 
der Ausgleichsleistungen sowie der erforderlichen 
Nachweisführung hierfür erfolgt sodann auf 
Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags unter vollständiger Beachtung der 
Regelungen der allgemeinen Vorschrift. Hierfür 
sind bei Bedarf Anpassungen der zugrundeliegen-
den öffentlichen Dienstleistungsaufträge in Form 
von Ergänzungsvereinbarungen zu treffen. 
 
Die in der allgemeinen Vorschrift geregelte Bereit-
stellung von Daten durch die Verkehrsunterneh-
men stellt sicher, dass – entsprechend den unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen und Einnah-
menaufteilungsregelungen in den Verbünden und 
für sonstige Gemeinschaftstarife – durch die Ver-
kehrsunternehmen jeweils alle Daten zur Verfü-
gung gestellt werden, die für die Zwecke der Er-
mittlung der Ausgleichsleistungen und des Aus-
schlusses einer Überkompensation gemäß den Re-
gelungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 erforderlich sind. Diese Daten werden 
ausschließlich für die genannten Zwecke verwen-
det. 
 
Die für die Einbeziehung der vormaligen Aus-
gleichszahlungen auf der Grundlage von § 45a 
PBefG (Bestandssicherungsleistungen) zu ergän-
zenden Punkte sind in Nr. 4.1.2 eingebettet. Es han-
delt sich insofern jedoch nur um eine Regelung für 
Leistungen, die aufgrund der Bestandssicherung 
während einer Übergangsphase an die Verkehrsun-
ternehmen ausbezahlt werden. Für neue Verkehre 
außerhalb der Bestandssicherung ist für die Zah-
lung von Ausgleichsleistungen im Ausbildungsver-
kehr an die Verkehrsunternehmen eine gesonderte 
Regelung erforderlich. Das Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr hat hierzu ebenfalls eine 
Arbeitshilfe zur Verfügung gestellt. 
 
Allerdings ist zu beachten, dass die Regelungen 
zum Deutschlandticket derzeit den Ausgleich auf 
der Grundlage eines Schutzschirm-Mechanismus 
berechnen. Zum gegenwärtigen Kenntnisstand ist 
zu erwarten, dass dies nicht dauerhaft beibehalten 
wird, sondern künftig der in der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 vorgesehene Ausgleichsmechanis-
mus zur Anwendung kommen wird. Dies kann eine 
Überprüfung und ggf. Änderung der hier beschrie-
benen Regelungen erforderlich machen. Es ist da-
her gegenwärtig unklar, wie lange der hier be-
schriebene Ausgleich für die vormaligen Aus-
gleichszahlungen nach § 45a PBefG unverändert 
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beibehalten werden kann oder ob ein gesonderter 
Ausgleich für die Bestandssicherung neu etabliert 
werden muss. Siehe hierzu insgesamt Nr. 2.2.2.2 
des „Leitfadens für die Finanzierung des allgemei-
nen ÖPNV im Freistaat Bayern nach der Novellie-
rung des ÖPNVG zum 1. Januar 2024“ vom 17.No-
vember 2023. 
 

Satzung 
 

1. Rechtsgrundlagen 
Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Ab-
satz 1 Sätze 2 und 3 des Personenbeförde-
rungsgesetzes (PBefG), Artikel 8 Ab-
sätze 1 und 3 des Gesetzes über den öffentli-
chen Personennahverkehr in Bayern 
(BayÖPNVG in der zum 1. Januar 2025 gelten-
den Fassung); Artikel 17 LKrO sowie Artikel 3 
Absatz 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l) 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt 
der Landkreis Freyung-Grafenau die nachfol-
gende allgemeine Vorschrift zur Festsetzung 
des Deutschlandtickets als Höchsttarif im all-
gemeinen öffentlichen Personennahverkehr 
(allgemeiner ÖPNV) und zur Gewährung von 
Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile 
im Zusammenhang mit der Beförderung von 
Fahrgästen mit einem Deutschlandticket im 
Kalenderjahr 2025. 
 
 

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 
2.1  Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungs-

bereich dieser allgemeinen Vorschrift (dazu 
Nr. 2.4) öffentliche Personenverkehrsdienste 
des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind ver-
pflichtet, während der Laufzeit dieser allge-
meinen Vorschrift (dazu Nr. 8) das Deutsch-
landticket im Sinne des § 9 Absatz 1 des Regi-
onalisierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif 
gemäß Artikel 3 Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allge-
meinen Vorschrift entsprechend Nr. 2.2 anzu-
erkennen (im Folgenden Tarifanerkennung o-
der Tarifanerkennungspflicht).  

 
2.2  Die Tarifanerkennung im Sinne von Nr. 2.1 be-

inhaltet die Beförderung von Fahrgästen mit 
einem gültigen Deutschlandticket zu den bun-
desweit einheitlich geltenden Tarifbedingun-
gen gemäß den Tarifbestimmungen Deutsch-
landticket in der jeweils geltenden Fassung 
(https://www.bauen.bayern.de//min/ver-
kehrsministerkonferenz/index.php), ohne 

dass den Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten 
entstehen. Die Anerkennung des Deutschland-
tickets verpflichtet das Verkehrsunternehmen 
nicht zum Vertrieb; bezüglich des Vertriebs 
gelten die entsprechenden Regelungen des je-
weiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
einschließlich etwaiger Ergänzungen oder 
Nachträge (im Folgenden: öffentlicher Dienst-
leistungsauftrag) zwischen dem Verkehrsun-
ternehmen und der jeweils zuständigen Be-
hörde. Die Verkehrsunternehmen sind im Zu-
sammenhang mit der Anerkennung des 
Deutschlandtickets zudem berechtigt und ver-
pflichtet, an der Einnahmenaufteilung für das 
Deutschlandticket (vergleiche Beschlussfas-
sung für ein bundesweites Clearingverfahren 
zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem 
Deutschlandticket auf Basis des Leipziger Mo-
dellansatzes in der jeweils geltenden Fassung 
(https://www.bauen.bayern.de//min/ver-
kehrsministerkonferenz/index.php) ) teilzu-
nehmen. Die Ausgestaltung der Stufe 2 der 
Einnahmenaufteilung nach dem Leipziger Mo-
dell im Freistaat Bayern erfolgt entsprechend 
den Vorgaben in Anlage 2. Der Zeitpunkt, zu 
dem Stufe 2 in Kraft tritt und Stufe 1 ablöst, er-
folgt durch eine Beschlussfassung der Ver-
kehrsministerkonferenz und wird auf der 
Website der Verkehrsministerkonferenz 
(https://www.bauen.bayern.de//min/ver-
kehrsministerkonferenz/index.php) veröffent-
licht. Entsprechend sind die hierfür jeweils er-
forderlichen Daten bereitzustellen, beste-
hende Einnahmenansprüche vollumfänglich 
geltend zu machen und gegebenenfalls diese 
Ansprüche überschießende Einnahmen abzu-
geben. Wenn durch die Fahrgeldzuscheidun-
gen aus dem Deutschlandticket kein Nachteil-
sausgleich in Anspruch genommen werden 
muss, ist der den Soll-Einnahmenwert 2025 
übersteigende Betrag entsprechend den Vor-
gaben eines unter Beteiligung der Betroffenen 
festzulegenden Systems zu verteilen. Konkreti-
sierungen und ausführende Bestimmungen 
zum Leipziger Modellansatz und der Einnah-
menaufteilung sind entsprechend zu beach-
ten. Die Verkehrsunternehmen sind zudem 
verpflichtet, wenn und soweit im Zusammen-
hang mit der Tarifanerkennung erforderlich, 
Tarifgenehmigungsanträge für das Deutsch-
landticket selbst zu stellen oder bei entspre-
chenden Tarifanträgen Dritter mitzuwirken 
und keine Einwände hiergegen vorzubringen. 

https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
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Sie haben in dem möglichen und erforderli-
chen Umfang an der bundesweit einheitlichen 
Umsetzung des Deutschlandtickets mitzuwir-
ken. Im Hinblick auf die Kontrolle des Deutsch-
landtickets gelten vorrangig die Vorgaben des 
jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags; die Umsetzung der bundesweit abge-
stimmten Kontrollmerkmale ist technisch un-
ter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte zu 
gewährleisten; die bundesweit abgestimmten 
Eckpunkte zur Kontrolle des Deutschlandti-
ckets sind einzuhalten.  

 
2.3  Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von 

Nr. 2.1 beinhaltet zudem die Beförderung von 
Studierenden, Auszubildenden und Freiwilli-
gendienstleistenden mit einem gültigen ermä-
ßigten Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) 
gemäß Anlage 1. Die Verkehrsunternehmen 
sind im Hinblick auf die Anerkennung des Er-
mäßigungstickets zudem berechtigt und ver-
pflichtet, bei der bundesweiten Einnahmen-
aufteilung wie folgt vorzugehen: Das Ermäßi-
gungsticket ist bei der bundesweiten Einnah-
menaufteilung mit dem regulären Preis des 
Deutschlandtickets ohne die ergänzende Er-
mäßigung in Bayern anzusetzen.  

 
2.4  Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vor-

schrift erstreckt sich geografisch auf das ge-
samte Gebiet, für das der Landkreis Freyung-
Grafenau, unter Berücksichtigung von beste-
henden Regelungen zur Übertragung von Zu-
ständigkeiten mit benachbarten zuständigen 
Behörden, die Befugnis als zuständige Behörde 
im Sinne des Artikel 2 Buchstabe b) der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 für den allgemeinen 
ÖPNV innehat.  

 
3.  Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienst-

leistungsaufträge; Abschluss von Umset-

zungsvereinbarungen 

3.1  Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste 
im allgemeinen öffentlichen Personenverkehr 
auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche 
Verkehrsdienste), gelten die Regelungen die-
ses öffentlichen Dienstleistungsauftrags ein-
schließlich etwaiger Ergänzungen oder Nach-
träge im Grundsatz vorrangig vor den Regelun-
gen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in 
Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung nur 

insoweit, wie der jeweilige öffentliche Dienst-
leistungsauftrag eine entsprechende Pflicht 
zur Anerkennung des Deutschlandtickets ent-
hält; im Übrigen ergibt sich die Tarifanerken-
nungspflicht einschließlich der hierfür zu ge-
währenden Ausgleichsleistungen aus dieser 
allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung der Ta-
rifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung 
und Abwicklung der Ausgleichsleistungen so-
wie der erforderlichen Nachweisführung hier-
für erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öf-
fentlichen Dienstleistungsauftrags unter voll-
ständiger Beachtung der Regelungen dieser 
allgemeinen Vorschrift. 

 
3.2  Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste 

eigenwirtschaftlich erbracht werden, können 
zur Umsetzung dieser allgemeinen Vorschrift, 
soweit erforderlich, Umsetzungsvereinbarun-
gen zwischen dem jeweiligen Verkehrsunter-
nehmen und dem Landkreis Freyung-Gra-
fenau abgeschlossen werden. In der Umset-
zungsvereinbarung kann insbesondere die 
konkrete Abwicklung der Ausgleichsleistun-
gen sowie der Nachweisführung nach Maß-
gabe dieser allgemeinen Vorschrift geregelt 
werden. Die Umsetzungsvereinbarung be-
gründet keine eigenständigen Tarifanerken-
nungspflichten oder Ausgleichsansprüche.  
 

4. Ausgleichsleistungen 

4.1  Die Verkehrsunternehmen erhalten nach 
Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Aus-
gleichsleistungen für die ihnen durch die Aner-
kennung des Deutschlandtickets entstehen-
den finanziellen Nachteile. Die finanziellen 
Nachteile ergeben sich dabei aus einer Gegen-
überstellung der Situation mit Anerkennung 
des Deutschlandtickets (Mit-Fall) und der Situ-
ation mit Anwendung der bis dahin geltenden 
Tarife (Ohne-Fall) unter Berücksichtigung 
sämtlicher hiermit jeweils verbundenen posi-
tiven und negativen Effekte. Bei der Gegen-
überstellung sind die nachfolgenden Grunds-
ätze zu beachten; die Einzelheiten sind bei Be-
darf im Rahmen des jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags oder einer Umset-
zungsvereinbarung auf dieser Basis zu regeln. 

 
4.1.1 In Bezug auf die Fahrgeldeinnahmen ist ent-

sprechend Nr. 4.3 der Richtlinien Bayern 2025 
(Anlage 3) für die Laufzeit dieser allgemeinen 
Vorschrift (Nr. 8) wie folgt vorzugehen: 
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- Anzusetzen ist für jeden Tarifbereich (Ver-
bundtarife, Übergangstarife, landesweite 
Tarife, Haustarife) die Differenz zwischen 
den um die jeweiligen Tarifanpassungen 
auf das Kalenderjahr 2025 hochgerechne-
ten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der 
Monate Januar 2019 bis Dezember 2019 
(Ohne-Fall) und den tatsächlichen Fahr-
geldeinnahmen der jeweiligen Monate des 
Kalenderjahres 2025 (Mit-Fall) entspre-
chend Nrn. 4.3.1.1 und 4.3.1.2 der Richtli-
nien Bayern 2025. Für das Ermäßigungsti-
cketsind bei der Ermittlung der Fahrgeld-
einnahmen die regulären Einnahmen aus 
dem Deutschlandticket ohne ergänzende 
Ermäßigung anzusetzen. Die Einnahmen 
aus erhöhten Beförderungsentgelten sind 
nicht zu berücksichtigen. Maßgeblich sind 
insoweit jeweils die gemäß der zugrunde-
liegenden Einnahmenaufteilungen zuge-
schiedenen Fahrgeldeinnahmen als Netto-
Einnahmen (ohne Umsatzsteuer).  
 

- Im Mit- und im Ohne-Fall sind jeweils die 
Ausgleichsansprüche nach den 
§§ 228 ff. SGB IX entsprechend Nr. 4.3.2 
der Richtlinien Bayern 2025 zu berücksich-
tigen (vergleiche auch unten Nr. 4.1.3).  
 

- Auswirkungen aufgrund von wesentlichen 
Angebotsänderungen einschließlich Unter-
brechungen der Verkehrsbedienung wäh-
rend der genannten Vergleichszeiträume 
sind nach Maßgabe von Nr. 4.3.1.1 der 
Richtlinien Bayern 2025 zu berücksichti-
gen.  

- Für neu eingeführte verkehrliche Ange-
bote, für die keine Referenzwerte in den 
Monaten Januar 2019 bis Dezember 2019 
ermittelt werden können, ist zur Ermittlung 
der Soll-Einnahmen ausnahmsweise die 
Nutzung von entsprechenden Ist-Daten 
des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine 
Werte aus den Vorjahren bestehen, sind 
validierte Prognosedaten zulässig. Diese 
Prognosedaten müssen unter Berücksichti-
gung der tatsächlichen Ist-Daten zur Nut-
zung mit dem Deutschlandticket und der 
preislichen Elastizität beim Nachweisver-
fahren validiert werden. Eine Fortschrei-
bung der hochgerechneten Fahrgeldein-
nahmen anhand einer pauschalen Erhö-
hung für positive Verkehrsmengeneffekte 

nach Nr. 4.3.1.1 Satz 7 der Richtlinien Bay-
ern 2025 beziehungsweise im Verhältnis zu 
der Veränderung der Betriebsleistungen im 
Kalenderjahr 2025 nach Nr. 4.3.1.1 Satz 8 
der Richtlinien Bayern 2024 erfolgt nicht, 
soweit bei der Ermittlung der Soll-Einnah-
men ein positiver Verkehrsmengeneffekt 
beziehungsweise die Betriebsleistungsver-
änderung durch die Nutzung von entspre-
chenden Ist-Daten aus dem Referenzzeit-
raum des Jahres 2022 oder Prognosedaten 
bereits berücksichtigt ist.  
 

- Zur Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen 
werden nach Nr. 4.3.1.1 Satz 1 und 
Nr.4.3.1.2 Satz 2 der Richtlinien Bayern 
2025 auch ausgegebene Fahrausweise be-
rücksichtigt, für die aufgrund von Zahlungs-
ausfällen keine Fahrgeldeinnahmen erzielt 
wurden. 
 

- Einnahmen aus dem durch Beschluss des 
Koordinierungsrates festgelegten bundes-
einheitlichen Vertriebsanreiz (veröffent-
licht unter https://www.bauen.bay-
ern.de//min/verkehrsministerkonfe-
renz/index.php) für Deutschlandtickets, 
Deutschland-Jobtickets und das Deutsch-
land-Semesterticket sind von den tatsächli-
chen Fahrgeldeinnahmen im Jahr 2025 
nach Nr. 4.3.1.2 Satz 5 der Richtlinien Bay-
ern 2025 abzuziehen. 
 

- Bei der Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen 
nach Nr. 4.3.1 der Richtlinien Bayern 2025 
anhand der auf das Kalenderjahr 2025 
hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeld-
einnahmen der Monate Januar 2019 bis 
Dezember 2019 sind über die in Nr. 4.3.1.1 
Satz 5 und 6 und Nr. 4.3.1.2 Satz 7 und 8 
der Richtlinien Bayern 2025 vorgesehenen 
Regelungen hinaus etwaige Tarifmaßnah-
men, Maßnahmen durch Verbundraumer-
weiterungen sowie etwaige hierfür erhal-
tene Ausgleichsleistungen jeweils sachge-
recht zu berücksichtigen und transparent 
darzustellen. 
 

- Bei der Durchführung einer größeren Ver-
bundintegrationsmaßnahme nach der Ein-
führung des Deutschlandtickets (zum Bei-
spiel in Form einer Verbundraumerweite-
rung) ist in der Regel von einer grundlegen-

https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
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den Änderung der Tarifstruktur im Integra-
tionsgebiet auszugehen, aufgrund derer 
ein Vergleich zu den Tarifarten und Preis-
stufen des Jahres 2019 nicht möglich ist. In 
diesem Fall werden gemäß Nr. 4.3.1.1 Satz 
4 der Richtlinien Bayern 2025 – solange für 
den jeweiligen öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrag ein verbundintegrationsbe-
dingter Ausgleichsanspruch besteht – bei 
der Ermittlung der hochgerechneten Fahr-
geldeinnahmen nach Nr. 4.3.1.1 der Richt-
linien Bayern 2025 für das Gebiet, für das 
die Verbundintegrationsmaßnahme er-
folgt, die hochgerechneten Fahrgeldein-
nahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. 
Januar 2023 ermittelt und über die durch-
schnittliche prozentuale Tarifanpassung 
auf 2025 fortgeschrieben. Der gemäß der 
jeweiligen allgemeinen Vorschrift zur Ver-
bundintegrationsmaßnahme geleistete 
verbundintegrationsbedingte Ausgleich ist 
bei der Ermittlung des Deutschlandticket-
ausgleichs nach Nr. 4.3.1.2 der Richtlinien 
Bayern 2025 als tatsächliche Fahrgeldein-
nahmen anzurechnen und reduziert damit 
die Differenz zwischen hochgerechneten 
und tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen. So-
fern die hochgerechneten Fahrgeldeinnah-
men gemäß Nr. 4.3.1.1 Satz 11 der Richtli-
nien Bayern 2025 über Einnahmeauftei-
lungsschlüssel verteilt werden, sind die je-
weiligen Verteilungsverhältnisse im Kalen-
derjahr 2025 ohne die Einführung des 
Deutschlandtickets und unter Berücksichti-
gung des jeweils ohne die Verbundintegra-
tionsmaßnahme in den Integrationsgebie-
ten im Kalenderjahr 2025 gültig gewesenen 
Tarifs abzubilden. Bei kleineren Verbundin-
tegrationsmaßnahmen und Ausnahmefäl-
len bzw. Abweichungen von dem oben be-
schriebenen Vorgehen ist das konkrete 
Vorgehen mit dem Freistaat Bayern abzu-
stimmen. 
 

Die Regelungen zu den Fahrgeldeinnahmen 
gelten gleichermaßen auch für das Ermäßi-
gungsticket; dieses ist im ersten Schritt bei der 
Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen 
wie das reguläre Deutschlandticket zu berück-
sichtigen. Im zweiten Schritt ist sodann eine 
gesonderte Darstellung der Höhe der zusätzli-
chen Ausgleichsleistungen für die Ermäßi-
gungstickets nach Maßgabe von Nr. 4.1.8 er-
forderlich. 

 
4.1.2 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) bis 

einschließlich des Jahres 2023 gewährten Aus-
gleichsleistungen auf Grundlage des 
§ 45a PBefG war zur Vermeidung von Verwer-
fungen im Zusammenhang mit der Tarifaner-
kennung des Deutschlandtickets eine entspre-
chende Erklärung zum Verfahren der Berech-
nung der Ausgleichsleistungen erforderlich.  

 
Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 
2023 angepasst und der Ausgleich nach 
§ 45a PBefG zum 1. Januar 2024 durch eine 
landesgesetzliche Regelung ersetzt. Verkehrs-
unternehmen erhalten für Linienverkehre mit 
einer Genehmigung, deren Laufzeit bis spätes-
tens zum 30. September 2024 beginnt, wäh-
rend der gesamten Laufzeit dieser Genehmi-
gung Leistungen nach dieser allgemeinen Vor-
schrift. Für Linienverkehre mit einer Genehmi-
gung, deren Laufzeit zwischen dem 1. Okto-
ber 2024 und dem 31. Dezember 2024 be-
ginnt, erhalten sie diese Leistungen längstens 
bis zum 31. Juli 2033. Hiervon ausgenommen 
sind eigenwirtschaftliche Genehmigungen, die 
sich in Bezug auf eine Vorabbekanntmachung, 
die innerhalb des Kalenderjahres 2023 veröf-
fentlicht wurde, durchgesetzt haben. Die Lauf-
zeit dieser Genehmigungen kann auch nach 
dem 31. Dezember 2024 beginnen; Verkehrs-
unternehmen erhalten in diesem Fall während 
der gesamten Laufzeit dieser Genehmigung 
Leistungen nach dieser allgemeinen Vor-
schrift. 
 
Diese allgemeine Vorschrift umfasst insoweit 
auch die Ausgleichsleistungen in der Höhe des 
Betrages, der sich bei entsprechender Anwen-
dung des Verfahrens zur Berechnung nach 
Satz 1 ergibt. Der Ausgleichsanspruch des Un-
ternehmers endet spätestens mit Ablauf der 
Liniengenehmigungen. Der Ausgleich wird bei 
Änderungen des Angebots entsprechend 
wertanteilig angepasst. Die zum Ausgleich der 
weggefallenen Ausgleichsleistungen nach 
§ 45a PBefG gewährten Beträge sind geson-
dert auszuweisen.  
 
Die Höhe der zum Ausgleich der weggefalle-
nen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG 
gewährten Beträge wurde im Jahr 2024 pau-
schaliert ermittelt und ersetzt diese Aus-
gleichsleistungen. Auf Basis dieser linien- bzw. 
linienbündelscharfen Zuordnung der 
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§ 45a PBefG-Ausgleichsleistungen, die Grund-
lage für die Auszahlung durch den Landkreis 
Freyung-Grafenau im Jahr 2024 war, bean-
tragt das Verkehrsunternehmen über das 
DTBY-Portal4 bei dem Landkreis Freyung-Gra-
fenau bis zum 1. März 2025 eine Vorauszah-
lung von 50 % der Ausgleichsleistungen für das 
Jahr 2025. Bis zum 1. September 2025 bean-
tragt der Unternehmer die zweite Vorauszah-
lung in Höhe von 50%.  
 
Werden während der Gültigkeit dieser allge-
meinen Vorschrift wesentliche Veränderun-
gen des Linienangebotes festgestellt, werden 
die pauschalierten Ausgleichsleistungen wert-
anteilig angepasst. Die Höhe der Ausgleichs-
leistungen verringert sich bei Auslaufen ein-
zelner Liniengenehmigungen entsprechend 
den Wertanteilen der jeweiligen Linien.  
 
Wesentliche Änderungen werden in der 
nächsten Auszahlung berücksichtigt. Erforder-
lichenfalls erfolgt nach Ende der Genehmi-
gungslaufzeit oder der Gültigkeit dieser allge-
meinen Vorschrift eine Korrektur; die Rege-
lungen nach Nr. 4.2.4 finden entsprechend An-
wendung. 
 

4.1.3 Die Höhe ausgleichsfähiger Mindereinnah-
men aus der Minderung von Ausgleichsleis-
tungen aus anderen allgemeinen Vorschriften 
ist entsprechend den Vorgaben in Nr. 4.1.1 zu 
ermitteln; es gilt Nr. 4.3.3 der Richtlinien Bay-
ern 2025.  

 
4.1.4 Bestehende Ausgleichsregelungen für sons-

tige Tarifmaßnahmen bleiben unberührt. Dies 
gilt insbesondere für den gesetzlichen Aus-
gleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB IX. 
Dies gilt gleichermaßen auch für weitere be-
stehende Tarifvorgaben und darauf bezogene 
Ausgleichsregelungen des Landkreises 
Freyung-Grafenau oder Dritter, die für das 
Verkehrsunternehmen Geltung beanspru-
chen. Bestehen mehrere Ausgleichsregelun-
gen nebeneinander, insbesondere bei Tarif-
vorgaben im Rahmen verschiedener allgemei-
ner Vorschriften, ist sicherzustellen, dass Aus-
gleichsleistungen für dieselbe Tarifvorgabe 
nicht mehrfach gewährt werden. Hierzu sind 

                                                      
4 DTBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum Voll-
zug der Abrechnung des Deutschlandtickets; erreichbar 
unter https://dtby.intraplan.de/ 

die jeweiligen Tarifvorgaben und die hierfür 
gewährten Ausgleichsleistungen im Rahmen 
der Nachweisführung (dazu Nr. 5) jeweils ge-
trennt und nachvollziehbar darzustellen. 

 
4.1.5 Der Landkreis Freyung-Grafenau kann künftig 

auch zusätzliche Tarifvorgaben und Aus-
gleichsregelungen treffen. 

 
4.1.6 Von den ausgleichsfähigen Mindereinnah-

men sind die im direkten ursächlichen Zusam-
menhang mit der Einführung des Deutschland-
tickets vermiedenen oder ersparten Aufwen-
dungen aus dem Vertrieb des bisherigen Ta-
rifsortiments nach Maßgabe von Nr. 4.3.5 der 
Richtlinien Bayern 2025 in Abzug zu bringen. 

 
4.1.7 Entsprechend Nr. 4.3.4 der Richtlinien Bayern 

2025 ergibt sich die Höhe der Ausgleichsleis-
tungen für die ergänzende Ermäßigung des Er-
mäßigungstickets aus der Differenz zwischen 
den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 4 der Richtlinien Bay-
ern 2025 anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen 
und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
aus dem Verkauf der Ermäßigungstickets. 

 
4.1.8 Bei grenzüberschreitenden Verkehren gilt: 

Grundsätzlich erfolgt die Zuordnung von 
(Fahrgeld-)Einnahmen und Kosten entspre-
chend den vertraglich vereinbarten Soll-Fahr-
zeug-, Wagen-, beziehungsweise Zug-Kilome-
tern des Kalenderjahres 2025. Soweit andere 
Vereinbarungen im Rahmen öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge, soweit vorhanden, 
beziehungsweise zwischen den beteiligten zu-
ständigen Behörden bestehen, sind diese für 
die (Fahrgeld-)Einnahmen- und Kostenzuord-
nungen maßgeblich; es gilt Nr. 4.3.7 der Richt-
linien Bayern 2025.  
 

4.2  Die Ausgleichsleistungen nach dieser allge-
meinen Vorschrift sind der Höhe nach be-
grenzt auf den finanziellen Nettoeffekt nach 
Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und Arti-
kel 6 Absatz 1 in Verbindung mit dem Anhang 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbe-
züglich gilt:  
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4.2.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung 
der Tarifanerkennungspflicht aus dieser allge-
meinen Vorschrift entspricht nach dem An-
hang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der 
Summe aller (positiven und negativen) Aus-
wirkungen aus der Erfüllung der Tarifpflicht im 
Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift 
in Bezug auf das Deutschlandticket. Für die Er-
mittlung des finanziellen Nettoeffekts ist so-
mit eine Aufstellung aller Auswirkungen auf 
die Einnahmen und Kosten aus der Tarifaner-
kennungspflicht nach dieser allgemeinen Vor-
schrift vorzunehmen. Bei den Auswirkungen 
auf die Einnahmen erfolgt eine Gegenüber-
stellung der Differenz des Mit-Falls und des 
Ohne-Falls entsprechend Nr. 4.1.  

 
4.2.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 werden im Übrigen 
bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren im Rah-
men des jeweiligen öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags umgesetzt. Dies gilt insbeson-
dere im Hinblick auf das Erfordernis einer 
Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 sowie die 
Gewährleistung eines Anreizes gemäß Nr. 7 
des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007. Im Hinblick auf die Vermeidung ei-
ner Überkompensation gilt Nr. 4.2.4; die Um-
setzung ist im Rahmen des jeweiligen öffentli-
chen Dienstleistungsauftrags zu gewährleis-
ten. 

 
4.2.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden 

die Anforderungen des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 wie folgt gewährleis-
tet: 
- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung ge-

mäß Nr. 5 des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.  
 

- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn 
nach Nr. 6 des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr. 4.2.4. 
 

4.2.4 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allge-
meinen Vorschrift dürfen nicht zu einer Über-
kompensation im Sinne des Anhangs der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. Die Ver-
meidung einer Überkompensation wird unter 
Beachtung der Vorgaben von Nr. 6 des An-
hangs in Bezug auf den angemessenen Gewinn 
wie folgt gewährleistet: Die Überkompensati-
onskontrolle ist jährlich durchzuführen. Die 

Ausgleichsleistung darf den finanziellen Netto-
effekt aus der Tarifanerkennung des Deutsch-
landtickets nicht übersteigen; sie ist begrenzt 
auf die Höhe, bei der ein angemessener Ge-
winn von 5 Prozent vom Umsatz für die zu-
grundeliegenden Verkehrsdienste erreicht 
wird. Ein höherer Gewinn kann im Einzelfall als 
angemessen akzeptiert werden, wenn die Ver-
kehrsdienste in einem europaweit bekanntge-
machten Vergabeverfahren mit mehreren Bie-
tern vergeben wurde und das Verkehrsunter-
nehmen nachweist, dass es über die Laufzeit 
des öffentlichen Dienstleistungsauftrags, 
ohne Betrachtung der Corona-geprägten 
Jahre 2020 bis 2022, eine höhere Umsatzren-
dite mit den zugrundeliegenden Verkehrs-
diensten erzielt hat. Das Verkehrsunterneh-
men stellt die für die Beurteilung erforderli-
chen Daten zu den Kosten und Erlösen umfas-
send zur Verfügung und ermöglicht so die 
Überprüfung des Vorliegens einer Überkom-
pensation. Bei der Ermittlung des angemesse-
nen Gewinns in öffentlichen Dienstleistungs-
aufträgen sind Kosten nur maximal in der 
Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus dem 
öffentlichen Dienstleistungsauftrag ergibt. Bei 
Bedarf können restriktivere Regelungen für 
den Einzelfall getroffen werden. Änderungen 
beim Angebot und Angebotsunterbrechungen 
sind entsprechend Nr. 4.1 angemessen zu be-
rücksichtigen. Die Berechnung einschließlich 
der Datengrundlagen müssen einer Überprü-
fung durch den Landkreis Freyung-Grafenau o-
der dessen Beauftragten zugänglich gemacht 
werden (vgl. Nr. 5.10). Zum Nachweis einer 
nicht vorhandenen Überkompensation ist 
eine unternehmensindividuelle Aufstellung 
über die Berechnung des finanziellen Nettoef-
fekts aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Gel-
tungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in 
Bezug auf das Deutschlandticket entspre-
chend Nr. 4.2.1 differenziert nach gemeinwirt-
schaftlichen Verkehren und eigenwirtschaftli-
chen Verkehren zum 31. Januar 2027 vorzule-
gen. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Be-
rücksichtigung der Ausgleichsleistungen nach 
Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift die 
nicht erfolgte Überkompensation auszuwei-
sen. Die Richtigkeit dieser Aufstellung ist bezo-
gen auf jeden bestehenden öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag oder jeden eigenwirt-
schaftlichen Verkehr von einem Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer zu bestätigen; betreibt 
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das Verkehrsunternehmen im Geltungsbe-
reich dieser allgemeinen Vorschrift mehrere 
eigenwirtschaftliche Verkehre können die 
Nachweise gesamthaft hierfür erbracht wer-
den. Sollte im Einzelfall dennoch eine Über-
kompensation festgestellt werden, hat das 
Verkehrsunternehmen den überkompensie-
renden Betrag zur Vermeidung einer unzuläs-
sigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab dem 
Eintritt der Überkompensation zurückzuzah-
len. 

 
5. Darlegungs- und Nachweispflichten 
5.1  Das Verkehrsunternehmen trägt die Darle-

gungs- und Nachweispflicht für sämtliche in 
dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Vo-
raussetzungen und Anforderungen an die Ge-
währung der Ausgleichsleistungen. Es ist ver-
pflichtet, sämtliche für die Durchführung die-
ser allgemeinen Vorschrift erforderlichen An-
gaben vollständig und wahrheitsgemäß zu ma-
chen.  

 
5.2  Die Verkehrsunternehmen sind – soweit nicht 

durch einen von ihnen beauftragten Dritten 
gemeldet wird – verpflichtet, jeweils bis zum 
20. eines Monats für den Vormonat alle selbst 
oder im Namen des Verkehrsunternehmens 
erfolgten Verkäufe des Deutschlandtickets ein-
schließlich der Verkäufe des Ermäßigungsti-
ckets, wobei hier der nicht ermäßigte Kauf-
preis anzusetzen ist, unmittelbar an die in Nr. 
5.3 der Richtlinien Bayern 2025 benannte Clea-
ringstelle zu melden. Die Verkehrsunterneh-
men werden verpflichtet, die selbst oder im 
Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten 
Verkäufe der übrigen Fahrausweise bis zum 
50. Tag nach Ende eines Monats unmittelbar 
an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2025 
benannte Clearingstelle zu melden. Die Ver-
kehrsunternehmen werden verpflichtet, die 
vorläufigen Soll-Einnahmen inklusive tarifli-
cher Fortschreibung gemäß Richtlinien Bayern 
2025 an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 
2025 benannte Clearingstellte einmalig mo-
natsscharf für das gesamte Jahr 2025 bis zum 
20. Februar 2025 zu melden. Die Meldung 
muss den technischen Voraussetzungen ent-
sprechen, die von der in Nr. 5.3 der Richtlinien 

                                                      
5 DTBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum Voll-
zug der Abrechnung des Deutschlandtickets; erreichbar 
unter https://dtby.intraplan.de/ 

Bayern 2024 benannten Clearingstelle vorge-
geben werden (https://www.bauen.bay-
ern.de//min/verkehrsministerkonferenz/in-
dex.php). Soweit das Verkehrsunternehmen 
öffentliche Personenverkehrsdienste auf der 
Grundlage mehrerer öffentlicher Dienstleis-
tungsaufträge erbringt, erfolgt die Zuordnung 
der Verkäufe, soweit vorhanden, nach den be-
stehenden Aufteilungsschlüsseln; im Übrigen 
wird die Zuordnung der Verkäufe im Verhältnis 
der Soll-Fahrzeug-, Wagen-, beziehungsweise 
Zug-Kilometer vorgenommen. Für grenzüber-
schreitende Verkehre gilt Nr. 4.1.9 entspre-
chend. Der Landkreis Freyung-Grafenau erhält 
eine Abschrift der Meldung. Zusätzlich sind die 
Verkehrsunternehmen verpflichtet, die Mel-
dungen an die benannte Clearingstelle parallel 
auch in das DTBY-Portal5 einzustellen. Die Mel-
dung kann auch über einen von ihnen beauf-
tragten Dritten (Dienstleister) bzw. die zustän-
dige Tariforganisation (Verbund, etc.) analog 
der Meldung an die benannte Clearingstelle 
erfolgen. Der Betreiber des DTBY-Portals ist als 
datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten be-
rechtigt, soweit dies zur Abwicklung erforder-
lich ist. 

 
5.3 Für die Antragstellung des Landkreises 

Freyung-Grafenau beim Freistaat Bayern ge-
mäß Nr. 6.1 der Richtlinien Bayern 2025 am 
30. September 2025 sind von den Verkehrsun-
ternehmen bis zum 15. August 2025 vorzule-
gen: 

- Berechnungen oder eine Prognose der 
Höhe der voraussichtlichen Ausgleichs-
leistungen entsprechend den im DTBY-
Portal zur Verfügung gestellten Unterla-
gen und Berechnungsmethode;  
 

- Prognosen der Verbundorganisationen 
über die Minderungen entsprechend den 
im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten 
Unterlagen und Berechnungsmethode 
sowie weitere begründende Unterlagen; 
sofern entsprechende Daten von der Ver-
bundorganisation nicht rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden, hat das Ver-
kehrsunternehmen entsprechende Prog-
nosen und begründende Daten selbst 

https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
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vorzulegen; 
 

- Prognose der Anzahl der verkauften Er-
mäßigungstickets entsprechend den im 
DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Un-
terlagen und Berechnungsmethode. 
Diese sind getrennt auszuweisen nach 
Studierenden sowie den weiteren Be-
rechtigten (Auszubildende und Freiwilli-
gendienstleistende). Die Studierenden 
sind entsprechend getrennt nach den 
vorhandenen einzelnen solidarischen Se-
mestertickets und ohne (solidarisches) 
Semesterticket auszuweisen. Wo mög-
lich, sollen diese Prognosen von den Ver-
bundorganisationen erstellt werden; 
 

- Prognose der tariflichen Mindereinnah-
men durch das Ermäßigungsticket ent-
sprechend den im DTBY-Portal zur Verfü-
gung gestellten Unterlagen und Berech-
nungsmethode. Diese sind getrennt aus-
zuweisen nach Studierenden sowie den 
weiteren Berechtigten (Auszubildende 
und Freiwilligendienstleistende). Die Stu-
dierenden sind entsprechend getrennt 
nach den vorhandenen einzelnen solida-
rischen Semestertickets und ohne (soli-
darisches) Semesterticket auszuweisen. 
Wo möglich, sollen diese Prognosen von 
den Verbundorganisationen erstellt wer-
den. 
 

5.4  Vorzulegen ist vorläufig mit dem bis dahin 
letztverfügbaren Stand bis zum 31. März 2026 
die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßi-
gungstickets; die Tickets sind monatsscharf 
getrennt auszuweisen nach Studierenden so-
wie den weiteren Berechtigten (Auszubil-
dende und Freiwilligendienstleistende); die 
Angaben zu den Studierenden sind getrennt 
nach den einzelnen Hochschulen mit (solidari-
schen) Semestertickets und ohne Semesterti-
cket darzustellen. Auf Anforderung sind die je-
weils zugrundeliegenden Daten und Berech-
nungen offenzulegen.  

 
5.5  Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Dezem-

ber 2026 die nachfolgend (unter den Nrn. 
5.5.1 bis 5.5.4) aufgeführten Daten und Nach-
weise. Auf Anforderung sind die jeweils zu-
grundeliegenden Daten und Berechnungen of-
fenzulegen. Soweit bezogen auf die Vorlage 
der endgültigen Daten und Nachweise das 

endgültige Ergebnis der jeweiligen Einnah-
menaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch 
zum 31. Dezember 2026 noch nicht vorliegt, 
wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare 
Stand der Einnahmenaufteilung (jedoch nicht 
älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine 
spätere Korrektur findet ungeachtet der 
Pflicht zum Nachreichen von Testaten nicht 
statt. Ausgenommen hiervon sind Umvertei-
lungen nach Nr. 2.2 Satz 7 von Einnahmen, 
wenn die tatsächlichen Einnahmen die Soll-
Einnahmen übersteigen. Diese Umverteilung 
ist in Abstimmung mit dem Aufgabenträger 
und der Bayerischen Eisenbahngesellschaft 
mbH im Rahmen des endgültigen Nachweises 
vorzunehmen. 

 
5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 

bis Dezember 2019 sind die nachfolgenden 
Daten und Nachweise vorzulegen: 
- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeit-

raum für jeden Tarifbereich (Verbundta-
rife, Übergangstarife, landesweite Tarife, 
Haustarife), in dem das Verkehrsunterneh-
men tätig ist; 
 

- die für den jeweiligen Monat dem Ver-
kehrsunternehmen zugeordneten Fahraus-
weise und Erlöse differenziert nach der je-
weiligen Kartenart und Preisstufe sowie die 
Höhe des Tarifs. Zusätzlich anzugeben ist 
der Umfang der Betriebsleistungen im Re-
ferenzzeitraum von Januar 2019 bis De-
zember 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern; 
 

- Soweit Zahlungsausfälle im Kalenderjahr 
2019 nachweisbar sind: Bestätigungen der 
Verbundorganisationen bzw. Testate eines 
Wirtschaftsprüfers oder Bestätigung eines 
Steuerberaters über die Beträge für die be-
troffenen Fahrausweise; 
 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen 
über die aufgeteilten Einnahmen im Kalen-
derjahr 2019 und die Einnahmenaufteilung 
für die hochgerechneten Fahrgeldeinnah-
men für das Kalenderjahr 2025; 
 

- Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauf-
trag oder ein eigenwirtschaftlicher Verkehr 
direkt von einer Verbundintegrationsmaß-
nahme betroffen ist: Bestätigung der je-
weiligen Verbundorganisation zur Berück-
sichtigung eines bestimmten Betrages in 
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den hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen 
aus dem wegfallenden Tarif für das durch 
die Verbundintegrationsmaßnahme be-
troffene Gebiet. Wenn der genannte Be-
trag nicht durch die Verbundorganisation 
ermittelt wurde, ist zusätzlich die Bestäti-
gung eines Wirtschaftsprüfers, Steuerbera-
ters oder Gutachters zur sachgerechten Er-
mittlung des Betrages erforderlich. 
 

5.5.2  Zur Berechnung der um die Tarifanpassun-
gen auf den Zeitraum Januar 2025 bis Dezem-
ber 2025 hochgerechneten tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen: 
- die um die Tarifanpassungen auf den Zeit-

raum Januar 2025 bis Dezember 2025 ge-
mäß Nr. 4.3.1.1 der Richtlinien Bayern 
2025 hochgerechneten Fahrgeldeinnah-
men des Zeitraums in 2019; 
 

- die Nachweise über die durchgeführten Ta-
rifanpassungen gegenüber dem Referenz-
zeitraum; 
 

- Nachweis zur Gesamtzahl der Abonnentin-
nen und Abonnenten im Sinne Nr. 4.3.1.1 
Satz 10 der Richtlinien Bayern 2025 zu den 
Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 
2026; 
 

- Nachweis über den Umfang der Betriebs-
leistungen in den gesamten Kalenderjah-
ren 2019 und 2025 in Soll-Fahrzeug-, Wa-
gen-, bzw. Zug-Kilometern sowie die tat-
sächlich erbrachte Betriebsleistung in den 
gesamten Kalenderjahren 2019 und 2025.  
 

5.5.3  Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der 
Ausgleichsleistungen sind bezogen auf das Ka-
lenderjahr 2025 vorzulegen: 
- die ermittelten anzusetzenden tatsächli-

chen Fahrgeldeinnahmen der Monate Ja-
nuar 2025 bis Dezember 2025; 
 

- Bestätigung der Verbundorganisationen 
zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung 
2025 nach Nr. 4.3.1.2 Satz 9 Richtlinien 
Bayern 2025 (soweit die Verbundorgani-
sation Zahlungsausfälle im Rahmen der 
Einnahmeaufteilung erfasst: inklusive der 
Beträge für die ausgegebenen Fahraus-
weise, für die aufgrund von Zahlungsaus-
fällen keine tatsächlichen Fahrgeldein-

nahmen erzielt wurden) sowie Nach-
weise für die jeweils maßgeblichen Rege-
lungen oder Vereinbarungen zur Durch-
führung der Einnahmeaufteilung für die 
Tarife, die das Verkehrsunternehmen an-
wendet oder anerkennt; auf Anforderung 
sind diese auch für Vorjahre vorzulegen; 
aus der Bestätigung müssen sich Anzahl 
und betragsmäßiger Ansatz für Deutsch-
landtickets, Deutschland-Jobtickets und 
Deutschland-Semestertickets unter Be-
rücksichtigung des durch Beschluss des 
Koordinierungsrates festgelegten bun-
deseinheitlichen Vertriebsanreizes erge-
ben; 
 

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben 
und deren tarifliche Auswirkungen (Min-
dereinnahmen) einschließlich der hierfür 
gewährten Ausgleichsleistungen für die 
gesamten Kalenderjahre 2019 und 2025; 
 

- soweit Nr. 4.3.1.1 Satz 6 der Richtlinien 
Bayern 2024 (Tarifdeckel) Anwendung 
findet, ist eine transparente Überlei-
tungsrechnung der Soll- und Ist-Einnah-
men vorzulegen; die Einhaltung des Tarif-
deckels in der Ausgleichsermittlung muss 
insbesondere durch die Bestätigung der 
jeweiligen Verbundorganisation bzw. die 
Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers o-
der eines Steuerberaters nachgewiesen 
werden; 
 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Er-
mäßigungstickets; die Tickets sind mo-
natsscharf getrennt auszuweisen nach 
Studierenden sowie den weiteren Be-
rechtigten (Auszubildende und Freiwilli-
gendienstleistende); die Angaben zu den 
Studierenden sind getrennt nach den ein-
zelnen Hochschulen mit (solidarischen) 
Semestertickets und ohne Semesterti-
cket darzustellen; 
 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen o-
der Vereinbarungen zur Durchführung 
der Einnahmenaufteilung für die Tarife, 
die das Verkehrsunternehmen anwendet 
oder anerkennt; auf Anforderung sind 
diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 
 

- für die pauschale Ermittlung der in direk-
tem ursächlichem Zusammenhang mit 
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der Einführung des Deutschlandtickets 
vermiedenen oder ersparten Aufwen-
dungen aus dem Vertrieb des bisherigen 
Tarifsortiments: Nachweis über die An-
zahl der vom Verkehrsunternehmen oder 
mittelbar über einen Vertriebsdienstleis-
ter verkauften Fahrkarten im Abonne-
ment jeweils zu den Stichtagen 30. April 
2023 und 31. Januar 2025 (vergleiche Nr. 
4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025); Abon-
nements in diesem Sinne sind Zeitfahr-
karten mit einer zeitlichen Gültigkeit von 
mehr als einem Monat einschließlich der 
in Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025 
aufgeführten Sonderregelungen; 
 

- soweit nach Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bay-
ern 2025 ein Nachweis über die tatsäch-
lich ersparten Vertriebsaufwendungen 
geführt wird, sind die betragsmäßigen 
Einsparungen von Vertriebsaufwendun-
gen nach Nr. 5.4 Satz 4 der Richtlinien 
Bayern 2025 von einem Wirtschaftsprü-
fer, Steuerberater oder vom Rechnungs-
prüfungsamt bescheinigen zu lassen; 
 

- gesonderte Aufstellung, aus der sich die 
Berechnung der Soll- und Ist-Netto-Ein-
nahmen 2025 ohne Einnahmen aus nicht 
zu berücksichtigenden Kartenarten für 
die Berechnung der Minderung der Er-
stattungsleistungen nach 
§§ 228 ff. SGB IX auf Basis von Nr. 4.3.2 
der Richtlinien Bayern 2025 ergibt; 
 

- Nachweise über Minderungen anderer 
Ausgleichsleistungen aus allgemeinen 
Vorschriften nach Maßgabe der Nrn. 
4.3.1 und 4.3.3 der Richtlinien Bayern 
2025 sowie eine Aufstellung, aus der die 
Berechnung der entsprechenden Minde-
rungen vollständig nachvollziehbar ist; 
 

- für den Fall, dass durch die Fahrgeldzu-
scheidung kein Nachteilsausgleich in An-
spruch genommen werden muss (verglei-
che Nr. 2.2 Satz 7), eine Bestätigung zur 
Abführung des den Soll-Einnahmewert 
des Kalenderjahres 2025 gemäß den 
Richtlinien Bayern 2025 übersteigenden 
Betrags; 

- Nachweis der nicht vorhandenen Über-
kompensation gemäß Nr. 4.2.4 ein-
schließlich Bestätigung der Einhaltung 

der im Rahmen dieser allgemeinen Vor-
schrift geregelten Anforderungen sowie 
der korrekten Ermittlung und sachlichen 
Richtigkeit der Daten; dies kann durch 
nachweisbare Daten und Darlegung vom 
Verkehrsunternehmen selbst oder durch 
einen Wirtschaftsprüfer bzw. Steuerbera-
ter erfolgen.  
 

5.6  Das Verkehrsunternehmen bestätigt die Rich-
tigkeit der gemachten Angaben und vorgeleg-
ten Daten. 

 
5.7 Werden die vorgenannten Unterlagen und 

Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kann 
die Ausgleichsleistung ganz oder teilweise ver-
sagt werden. 

 
5.8  Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt 

bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren unter 
Beachtung der vorstehenden Grundsätze auf 
Basis des jeweils geltenden öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags nach Maßgabe der 
dortigen Regelungen. Bei eigenwirtschaftli-
chen Verkehren können in der Umsetzungs-
vereinbarung ergänzende Regelungen zur Dar-
legungs- und Nachweisführung getroffen wer-
den. Im Einzelfall können bei Bedarf Abwei-
chungen oder Konkretisierungen zu den im 
Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift gere-
gelten Nachweispflichten geregelt werden. 

 
5.9  Der Landkreis Freyung-Grafenau kann vom 

Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer 
Angaben und Nachweise verlangen, soweit 
dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach 
den Richtlinien Bayern 2025 oder insbeson-
dere aufgrund von Rechtsvorschriften sowie 
Anforderungen der EU-Kommission oder des 
Obersten Rechnungshofes erforderlich ist.  

 
5.10 Der Landkreis Freyung-Grafenau kann die von 

dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe 
dieser allgemeinen Vorschrift beizubringen-
den Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate 
oder ähnliches selbst oder durch einen von 
ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten Dritten prüfen lassen. Das Ver-
kehrsunternehmen ist verpflichtet, auf ent-
sprechendes Verlangen Einblick in die hierfür 
notwendigen Unterlagen zu gewähren.  

 
5.11 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verar-

beitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. 
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personenbezogenen Daten werden die jeweils 
geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. So-
fern die jeweils geltenden Richtlinien Deutsch-
landticket diesbezüglich weitergehende Vor-
gaben treffen, werden diese ebenfalls umge-
setzt. Bei Bedarf werden hierzu entspre-
chende Vereinbarungen zwischen Verkehrs-
unternehmen und dem Landkreis Freyung-
Grafenau getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf 
die Aufbewahrung der zugrundeliegenden Un-
terlagen und Daten sowie für die hierfür gel-
tenden Fristen. 

 
6.  Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Ab-

schlagszahlungen 

6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags oder der Umsetzver-
einbarung nichts Abweichendes geregelt wird, 
gewährt die zuständige Behörde dem Ver-
kehrsunternehmen auf Antrag Abschlagszah-
lungen gemäß Nr. 6.2 und Nr. 6.3. 

 
6.2  Die Verkehrsunternehmen erhalten für die 

Monate Januar 2025 bis August 2025 auf An-
trag eine erste Abschlagszahlung in Höhe von 
zwei Dritteln der für das Kalenderjahr 2024 
vorläufig gewährten Ausgleichsleistungen. Die 
Auszahlung erfolgt in monatlichen Tranchen. 
Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung ist 
bis zum 19. Februar 2025 über das DTBY-Por-
tal zu stellen.  

 
Eine zweite Abschlagszahlung für die Monate 
September bis Dezember 2025 wird auf An-
trag entsprechend des voraussichtlichen Be-
darfs im Kalenderjahr 2025 gewährt. Die Aus-
zahlung der zweiten Abschlagszahlung erfolgt 
entsprechend Nr. 6.4.1 Satz 5 der Richtlinien 
Bayern 2025 in monatlichen Tranchen. Der 
Antrag ist bis zum 15. August 2025 über das 
DTBY-Portal im Rahmen des Ausgleichsantra-
ges (siehe Nr. 5.3) zu stellen. Die Vorgaben zur 
konkreten Ermittlung des voraussichtlichen 
Bedarfs und die konkrete Abwicklung der 
zweiten Abschlagszahlung richten sich nach 
den entsprechenden, durch das Bayerische 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Ver-
kehr festzulegenden, Vorgaben im DTBY-Por-
tal. 
 
Soweit Verkehrsunternehmen für das Kalen-
derjahr 2024 keine Ausgleichsleistungen für 

die Tarifanerkennungspflicht des Deutsch-
landtickets erhalten haben oder aufgrund von 
Änderungen der Einnahmenaufteilung des 
Deutschlandtickets wesentliche Änderungen 
bei der Höhe der Ausgleichsleistungen für das 
Kalenderjahr 2025 zu erwarten sind, stimmen 
sich Verkehrsunternehmen und der Landkreis 
Freyung-Grafenau über ein sachgerechtes 
Vorgehen zur Gewährung von Abschlagszah-
lungen für das Kalenderjahr 2025 ab. 

 
Abweichungen zwischen der auf Basis der 
Prognosen nach Nr. 5.3 ermittelten vorläufi-
gen anteiligen Ausgleichsleistung und den be-
reits ausgezahlten Abschlagszahlungen wer-
den in Form von Nachzahlungen oder Rück-
zahlungen ausgezahlt oder zurückgefordert.  
Die auf Basis der Prognosen nach Nr. 5.3 er-
mittelte vorläufige Ausgleichsleistung für das 
gesamte Kalenderjahr 2025 wird in Form von 
Nachzahlungen oder Rückzahlungen gegen-
über den bereits ausgezahlten Abschlagszah-
lungen ausgezahlt oder zurückgefordert; et-
waige bereits erfolgte Rückzahlungen werden 
entsprechend berücksichtigt. Soweit noch 
keine Abschlagszahlungen erfolgt sind, erfolgt 
eine Auszahlung der vorläufigen Ausgleichs-
leistung in voller Höhe.  
 

6.3  Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß 
Nr. 6.2 gewährt der Aufgabenträger Landkreis 
Freyung-Grafenau Abschlagszahlungen auf die 
Ausgleichsleistungen für die Mindereinnah-
men aus dem Ermäßigungsticket wie folgt: Je-
weils zum 15. des auf die Gültigkeit des jeweils 
ausgegebenen Tickets folgenden Monats kön-
nen Abschlagszahlungen über das DTBY-Portal 
beantragt werden. Hierzu ist dort die Anzahl 
der jeweils ausgegebenen, gültigen Ermäßi-
gungstickets zu melden. Die Höhe der Ab-
schlagszahlung beträgt je gemeldeten ver-
kauften Ermäßigungsticket 20 Euro. Das Ver-
kehrsunternehmen kann sich zu der Antrags-
stellung auch eines Dienstleisters bedienen. 
Der Betreiber des DTBY-Portals ist als daten-
schutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten berechtigt, 
soweit dies zur Abwicklung der Leistungen er-
forderlich ist.  

 
6.4  Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleis-

tungen nach Maßgabe dieser allgemeinen 
Vorschrift erfolgt unter Berücksichtigung der 
Abschlagszahlungen nach den Nrn. 6.1 bis 6.3. 
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Gemäß Nr. 4.4 der Richtlinien Bayern 2025 
sind erhaltene Abschlagszahlungen auf die 
Ausgleichleistungen anzurechnen. Die endgül-
tige Ermittlung der Ausgleichsleistungen bein-
haltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen 
und zum Umgang mit Überzahlungen (Rücker-
stattung oder Verrechnung) einschließlich et-
waiger Verzinsungen.  

 
7.  Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

7.1  Der Landkreis Freyung-Grafenau ist über die 
auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift 
gewährten Ausgleichsleistungen berichts-
pflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentli-
cher Dienstleistungsauftrag besteht, sind die 
Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser 
allgemeinen Vorschrift Bestandteil der Aus-
gleichsleistungen auf Grundlage des jeweili-
gen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; sie 
werden somit gesamthaft zusammen mit den 
Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags im Rahmen des Be-
richts nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 dargestellt.  

 
7.2  Sofern dies für die Gewährleistung der Be-

richtspflicht nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich 
ist, können Daten, die im Zusammenhang mit 
dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch 
nachträglich von den Verkehrsunternehmen 
eingefordert werden. Verkehrsunternehmen, 
denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemei-
nen Vorschrift gewährt wird, können sich inso-
weit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Ge-
heimhaltung der von ihnen gemachten Anga-
ben berufen. 

 
8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außer-

krafttreten 

8.1  Diese allgemeine Vorschrift tritt am 01. Januar 
2025 in Kraft (Art. 20 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 
LKrO).  

 
8.2  Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31. De-

zember 2025 außer Kraft. Die Abwicklung des 
Verfahrens über die Gewährung von Aus-
gleichsleistungen für das Kalenderjahr 2025 
wird auch nach dem Außerkrafttreten gemäß 
Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemei-
nen Vorschrift zu Ende geführt (insbesondere 

Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten durch 
die Verkehrsunternehmen und Durchführung 
der Schlussabrechnung). Die allgemeine Vor-
schrift kann durch Änderungs-Satzung verlän-
gert, geändert oder aufgehoben werden. Die 
allgemeine Vorschrift und die damit verbun-
dene Pflicht zur Anerkennung des Deutsch-
landtickets kann insbesondere dann außer 
Kraft gesetzt werden, wenn keine ausrei-
chende Finanzierung des Deutschlandtickets 
mehr sichergestellt ist, um die auf Basis der 
Satzung bestehenden Ausgleichsansprüche 
vollumfänglich zu befriedigen.  

 
 
Anlagen 
Anlage 1 Besondere Bestimmungen zum bayeri-

schen ermäßigten Deutschlandticket für 
Auszubildende, Studierende und Freiwil-
ligendienstleistende (Ermäßigungsticket)  
 

Anlage 2  Festlegungen zur Umsetzung der Stufe 2 
der Einnahmeaufteilung für das Deutsch-
landticket in Bayern (2025) 

 
Anlage 3 Richtlinien über die Gewährung von Bil-

ligkeitsleistungen zum Ausgleich nicht ge-
deckter Ausgaben im öffentlichen Perso-
nennahverkehr im Zusammenhang mit 
dem Deutschlandticket im Jahr 2025 im 
Freistaat Bayern (Richtlinien Deutsch-
landticket ÖPNV Bayern 2025)  

 
 
Freyung, 10.12.2024 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
Sebastian Gruber 
Landrat 
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Verordnung 

zur Änderung der Verordnung  

über das  

„Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald“ 

vom 13. Dezember 2024 

 

Aufgrund von § 20 Abs. 2 Nr. 4, § 22 Abs. 2 und § 

26 Bundesnaturschutzgesetz -BNatSchG- vom 29. 

Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 

Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 

(BGBl. 2024 I Nr. 323), in Verbindung mit Art. 12 

Abs. 1 Satz 1 und Art. 51 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Satz 3 

des Bayerischen Naturschutzgesetzes -Bay-

NatSchG- vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 

791-1-U), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 87 der 

Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98), erlässt 

der Landkreis Freyung-Grafenau folgende  

Verordnung: 

 

§ 1 

 

Die Verordnung über das „Landschaftsschutzgebiet 

Bayerischer Wald“ vom 17. Januar 2006 (RABl. Nr. 

2/2006) wird in § 2 Abs. 1 und in Abs. 2 Satz 1 je-

weils um folgenden Unterpunkt ergänzt: 

 

 „95)  in der Gemeinde Jandelsbrunn vom 13. De-

zember 2024“ 

 

 

§ 2 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Bekannt-

machung im Amtsblatt des Landkreises Freyung-

Grafenau in Kraft. 

 

Freyung, 13.12.2024 

Landkreis Freyung-Grafenau 

 

Sebastian Gruber 

Landrat 

 
Anlagen 

2 Karten „GE Jandelsbrunn Freud II, Gemeinde Jan-

delsbrunn“ M 1 : 25.000 / 5.000  
 

 

 

 

Hinweis: 

Nach Art. 52 Abs. 7 BayNatSchG ist eine Verletzung 

der Vorschriften des Art. 52 Abs. 1 bis 6 Bay-

NatSchG unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb ei-

nes Jahres nach Bekanntmachung der Rechtsver-

ordnung schriftlich unter Angabe der Tatsachen, 

die die Verletzung begründen sollen, bei der für 

den Erlass zuständigen Behörde geltend gemacht 

wird.  

 
 
 
 
 
 
 

Satzung zur Erhebung von Kostenbeiträgen für 

die Förderung von Kindern in 

Kindertagespflege im Landkreis  

Freyung-Grafenau 

(Kindertagespflegekostenbeitragssatzung) 

 

Aufgrund der Artikel 17 und 18 der Landkreisord-

nung für den Freistaat Bayern, Landkreisordnung 

(LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), 

die zuletzt durch § 1 Abs. 8 der Verordnung vom 4. 

Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, und 

des § 90 des SGB VIII, das Achte Buch Sozialgesetz-

buch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I 

S. 2022), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 152) geändert 

worden ist, ändert der Landkreis Freyung-Grafenau 

die Kindertagespflegekostenbeitragssatzung wie 

folgt: 

§ 1 Kostenbeitragspflicht 

Der Landkreis Freyung-Grafenau erhebt in Fällen 

der von ihm vermittelten und finanzierten Betreu-

ung von Kindern in öffentlich geförderter Kinderta-

gespflege nach §§ 23, 24 SGB VIII auf der Grundlage 

von § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGBVIII pauschalierte 

Kostenbeiträge nach Maßgabe dieser Satzung. 
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§ 2 Beitragspflichtiger Personenkreis 

Beitragspflichtig sind die Eltern, mit denen das Kind 

zusammenlebt. Lebt das Kind nur mit einem Eltern-

teil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der El-

tern. Mehrere Beitragspflichtige haften als Ge-

samtschuldner. 

 

§ 3 Beitragsmaßstab 

(1) Die Höhe des pauschalierten Kostenbeitrags be-

misst sich nach der vereinbarten regelmäßigen Be-

treuungszeit pro Tag (5 Tage-Woche). Findet die 

Betreuung nur an einzelnen Tagen pro Woche statt 

oder variiert die tägliche Betreuungszeit, so wird 

eine durchschnittliche wöchentliche Betreuungs-

zeit errechnet. 

(2) Grundlage für die Berechnung des Kostenbei-

trags sind die von den Personensorgeberechtigten 

gebuchten Zeiten (Buchungszeiten). 

 

§ 4 Beitragssatz 

(1) Je Kind und vollem Kalendermonat werden fol-

gende Kostenbeiträge erhoben: 

   
Buchungsstunden 

 wöchentlich 

Buchungs- 

stunden  

täglich 

Eltern- 

beitrag 

bis 5 Stunden = An-

schlussbetreuung 0-1 Stunde   40,00 € 

über   5 bis 10 Std. >1-2 Stunden   70,00 € 

über 10 bis 15 Std. >2-3 Stunden 100,00 € 

über 15 bis 20 Std. >3-4 Stunden 130,00 € 

über 20 bis 25 Std. >4-5 Stunden 160,00 € 

über 25 bis 30 Std. >5-6 Stunden 190,00 € 

über 30 bis 35 Std. >6-7 Stunden 220,00 € 

über 35 bis 40 Std. >7-8 Stunden 250,00 € 

über 40 bis 45 Std. >8-9 Stunden 280,00 € 

über 45 bis 50 Std. >9 Stunden 310,00 € 

 

(2) Werden mehrere Kinder aus einer Familie 

gleichzeitig in Kindertagespflege betreut, ermäßigt 

sich der Kostenbeitrag für das zweite Kind auf 50 % 

des jeweiligen Kostenbeitrags. Ab dem dritten Kind 

wird kein Kostenbeitrag erhoben. 

 

§ 5 Entstehen und Fälligkeit des Kostenbeitrags 

(1) Die Beitragspflicht beginnt mit dem ersten und 
endet mit dem letzten Tag des per Bescheid festge-
legten Betreuungszeitraums. Der Kostenbeitrag 
wird monatlich erhoben. Beginnt und/oder endet 
das Tagespflegeverhältnis innerhalb/während ei-
nes Monats, wird der Kostenbeitrag entsprechend 
der tatsächlich geleisteten Betreuung abgerechnet 
(taggenaue Abrechnung). 

(2) Die Beitragspflicht wird durch Ferien- oder 
Krankheitszeiten des Kindes sowie Ausfallzeiten 
der Tagespflegeperson nicht berührt. 

(3) Der Kostenbeitrag wird mittels Bescheid festge-
setzt. Der laufende monatliche Kostenbeitrag ist je-
weils am ersten eines Monats für den gesamten 
Monat zur Zahlung fällig und auf eines der im Bei-
tragsbescheid genannten Konten zu überweisen. 
Im Falle taggenauer Abrechnung bei Beginn und/o-
der Ende des Tagespflegeverhältnisses inner-
halb/während eines Monats ist der Kostenbeitrag 
innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntgabe des 
entsprechenden Beitragsbescheides zur Zahlung 
fällig. 

 

§ 6 Erlass des Kostenbeitrags 

Auf Antrag können Kostenbeiträge gemäß § 90 Abs. 
4 S. 1 SGB VIII ganz oder teilweise erlassen werden, 
wenn die Belastung dem/den Kostenbeitragspflich-
tigen nachweislich nicht zuzumuten ist. Die Fest-
stellung der zumutbaren Belastung richtet sich 
nach § 90 Abs. 4 SGB VIII. 

 

§ 7 Auskunfts- und Anzeigepflichten 

Die Kostenbeitragspflichtigen sind während des ge-

samten Förderzeitraumes verpflichtet, dem Land-

kreis Freyung-Grafenau Veränderungen der für die 

Bemessung des Kostenbeitrags maßgeblichen Tat-

sachen unverzüglich mitzuteilen und die erforderli-

chen Nachweise vorzulegen. 
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§ 8 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.03.2025 in 

Kraft. 

Freyung, 18.12.2024 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
Sebastian Gruber 
Landrat 

 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Auflösung des Zweckver-

bands Innovations- und Gründerzentrum Wald-

kirchen (IGZ Waldkirchen) 

und der 

Genehmigung der Auflösung vom 21.11.2024, Az. 

12-1444.26-2-11 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

Innovations- und Gründerzentrum Waldkirchen 

(IGZ Waldkirchen) hat am 14.11.2024 die Auflösung 

des Zweckverbandes beschlossen. 

 

Die Regierung von Niederbayern hat mit Schreiben 

vom 21.11.2024 die Auflösung des Zweckverban-

des gem. Art. 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Art. 46 Abs. 1 

des Gesetzes über die kommunale Zusammenar-

beit (KommZG) rechtsaufsichtlich genehmigt. 

 

Gemäß Art. 48 Abs. 3 Satz 1 KommZG werden die 

Auflösung und die Genehmigung hiermit bekannt-

gemacht. 

 

Freyung, 20.12.2024 

Landratsamt Freyung-Grafenau 

 

Gruber 

Landrat 

 
 

 
 
 
 
 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
des Paul-Friedl-Mittelschulverbandes  

für das Haushaltsjahr 2024  
 

I. 
 
Aufgrund des Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 
63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Paul-
Friedl-Mittelschulverband folgende Haushaltssat-
zung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und 
Ausgaben mit 451.900 € und im Vermögenshaus-
halt in Einnahmen und Ausgaben mit 91.200 €. 
 

§ 2 
 

Zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögens-
haushalt sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. 

 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden im Vermö-
genshaushalt nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

1) Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen 
nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausga-
ben im Verwaltungshaushalt (Betriebskostenum-
lage) wird festgesetzt auf 256.000 € und auf die 
Verbandsmitglieder umgelegt. Umlageschlüssel ist 
die Anzahl der Schüler zum 1.10. des Vorjahres. 
 
2) Eine Investitionsumlage zur Finanzierung von 
Ausgaben im Vermögenshaushalt wird nicht fest-
gesetzt. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeiti-
gen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 20.000 € festgesetzt. 
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§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 
2024 in Kraft. 
 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungs-
pflichtigen Teile.  
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 9 Abs. 
1 Satz 2 BaySchFG i. V. m. Art. 24 Abs. 1 KommZG 
und Art. 65 Abs. 3 GO amtlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt 
gem. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 
Satz 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 
1 ff. BekV bis zur nächsten amtlichen Bekanntma-
chung einer Haushaltssatzung in der Gemeindever-
waltung St. Oswald, Lusenstr. 2, 94568 St. Oswald, 
Kämmerei, innerhalb der allgemeinen Geschäfts-
stunden zur Einsichtnahme bereit.  
 
St. Oswald, den 16.12.2024 
Paul-Friedl-Mittelschulverband  
 
Waiblinger 
Verbandsvorsitzender 
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Anlage 1: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für 

Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) für das Jahr 

2024 

 

 

1 Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets  

Für das Ermäßigungsticket gelten die bundesweiten Tarifbestimmungen des 

Deutschlandtickets in der jeweils geltenden Fassung 

((https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html). Dies umfasst insbesondere die 

monatliche Kündbarkeit und den digitalen Vertrieb.  

2 Definition Ermäßigungsticket  

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Studierende und 

Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern ist eine beim Erwerb rabattierte Version des 

Deutschlandtickets. Das Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem regulären 

Deutschlandticket rabattiert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom Freistaat Bayern finanziert.   

3 Berechtigtenkreis  

3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berechtigt:  

a) Auszubildende (zur Definition siehe 3.2),   

b) Studierende (zur Definition siehe 3.3),   

c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe 3.4).   

3.2 Als Auszubildende werden definiert:  

 Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 

Berufsbildungsgesetz (BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst Menschen mit 

Behinderung und Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind, die eine 

Ausbildung im Rahmen eines Berufsbildungswerkes absolvieren. Den 

Auszubildenden mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind vergleichbar die 

Teilnehmenden an Vorschaltmaßnahmen der arbeitsweltbezogenen 

Jugendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine Ausbildung. 

 

 Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 13 

Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem 

vergleichbar sind Schülerinnen und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechnische 

Assistentinnen und Assistenten nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte 

agrartechnische Assistentinnen und Assistenten. 

 

 Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und 

des Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in 

Verbindung mit Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste 

Lehramtsprüfung von Fachlehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das 

Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern). 

 



 Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG. 

 

 Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz 

(LlbG).  

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als bezugsberechtigte 

Auszubildende anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen 

vergleichbar sind.   

Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der Schulort in 

Bayern liegen.  

3.3 Als Studierende werden definiert:  

Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches  

Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG)  

 Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 

BayHIG  

 Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG  

 Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, 

welche die Qualifikation für eine Fachlaufbahn außerhalb eines 

Beamtenverhältnisses erwerben (zum Beispiel Studierende im Sinne des Art. 17 Abs. 

1 Satz 2 Gesetz über die Hochschule für den öffentlichen Dienst).  

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Studierende 

anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar 

sind.  

Maßgeblich für den Erwerb ist der Studienort in Bayern.   

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am 

gemeinsamen Semesterticket beteiligten Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets 

ermöglichen, wenn alle der im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind:  

 Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb Deutschlands in 

einem bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrsverbund mit einem 

gemeinsamen Semesterticket für die bayerischen und außerbayerischen 

Hochschulen.  

 Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.  

 Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein Angebot für ein 

ermäßigtes Deutschlandticket für Studierende.  

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten:  

 Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst 

und  

 Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von 

Jugendfreiwilligendiensten (Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges ökologisches Jahr, 

et cetera)  

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern.  



4 Zeitliche Berechtigung zum Neubezug  

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss bzw. Wiederaufleben eines 

Abo-Vertrags) ist, solange keine taggenaue Gültigkeit des Deutschlandtickets gegeben ist, 

für all jene gesamten Monatszeiträume möglich, in denen mindestens zehn Kalendertage im 

nachgewiesenen Berechtigungszeitraum (Semester, Ausbildungsjahr, Dienstzeitraum etc.) 

liegen.  

5 Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Studierende  

Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklusive des geleisteten Beitrages für ein vor 

Ort bestehendes solidarisches Semesterticket (sofern vorhanden) liegt 20 Euro unter dem 

jeweils aktuellen Preis des regulären Deutschlandtickets. Beim Erwerb durch Studierende, 

deren Studierendenwerk für sie ein verpflichtendes solidarisches Semesterticket vereinbart 

hat, ist von den Vertriebsstellen des Ermäßigungstickets (z.B. Verkehrsunternehmen bzw. 

sonstige für den Vertrieb verantwortlichen Stellen wie z. B. Verbundorganisationen oder 

Vertriebsdienstleister) der durch den Studierenden geleistete Solidarbeitrag für ein 

Semesterticket mit einem Sechstel beim Bezugspreis des Ermäßigungstickets monatlich 

anzurechnen.   

6 Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets  

6.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 

danach spätestens nach Ablauf von jeweils 12 Monaten durch ein geeignetes Verfahren 

durch die Vertriebsstelle des Ermäßigungstickets zu prüfen. Die Berechtigungsprüfung soll 

auch unterjährig durchgeführt werden können; das Prüfungsergebnis gilt jeweils für 12 

Monate, maximal jedoch bis zum Ablauf der Ausbildungs-/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle 

kann auch kürzere Fristen vorsehen. Hierbei ist primär ein vom Freistaat Bayern 

bereitgestelltes, einheitliches Formular als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Das genaue 

Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur 

Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert.   

6.2 Berechtigungsprüfung für Studierende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 

danach mindestens zu Beginn jedes Semesters zu prüfen. Hierbei sollte ein elektronischer 

Datenabgleich mit der jeweiligen Hochschule (sogenanntes „Shibboleth-Verfahren“) genutzt 

werden. Das genaue Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen 

zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert. Für Trimester 

gilt sinngemäß dasselbe wie für Semester.  

6.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren  

Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung gemäß Ziffer 6.1 bei 

Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden und Ziffer 6.2 bei Studierenden sowie die 

im Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ 

definierten Kriterien eingehalten hat, werden vom Freistaat Bayern auch ohne gültigen 

Berechtigungsnachweis ausgegebene Ermäßigungstickets im Rahmen des 

Ausgleichsanspruchs akzeptiert.   



Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, dass im bereits vergangenen 

Bezugszeitraum keine Berechtigung für einen Erwerb des Ermäßigungstickets bestand, dann 

muss die Vertriebsstelle das Abonnement entweder als reguläres Deutschlandticket ohne 

Ermäßigung fortführen und den hierfür jeweils aktuell geltenden monatlichen Preis erheben, 

oder das Abonnement kündigen.    

 

Anhang: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets 
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Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich  
nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang 

mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 im Freistaat Bayern  
(Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2024) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

vom 22. Januar 2024, Az. 52-3507.1-1-4 

1Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe des Art. 53 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO),  
der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften sowie 
dieser Richtlinien Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger  
und Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des 
Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets. 
2Dies umfasst auch das ermäßigte Deutschlandticket gemäß der Anlage zu diesen Richtlinien. 3Die 
Leistungen erfolgen ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

1. Zweck der Billigkeitsleistungen

Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Empfänger im Freistaat Bayern,
deren Ausgaben in den Monaten Januar bis Dezember 2024 aufgrund der Einführung des
Deutschlandtickets und des ermäßigten Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und
Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen
oder Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum
des Jahres 2019 nicht durch Einnahmen aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten
und nicht die Umsetzung des Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichszahlungen nach der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 oder aus allgemeinen Vorschriften im Sinne von Art. 3 Abs. 2
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gedeckt werden können.

2. Leistungsempfänger

Empfänger sind Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im Sinne des
Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG).

3. Leistungsvoraussetzungen
1Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, reichen sie die
Billigkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen in
entsprechender Anwendung der Nr. 4.3 und nach den Vorgaben der Verordnung (EG)
Nr. 1370/2007 mittels allgemeiner Vorschriften oder öffentlicher Dienstleistungsaufträge
oder über andere beihilferechtlich zulässige Instrumente diskriminierungsfrei aus. 2Die
Erlösverantwortlichen sind zu verpflichten, an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung
für das Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen,
bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese
Ansprüche überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben.
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4. Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistungen

4.1 Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß Art. 53 BayHO. 

4.2 Es erfolgt ein Ausgleich in Höhe von 100 Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten 
Ausgaben. 

4.3 Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln: 

4.3.1 1Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, 
Beförderungsbedingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwischen den  
um die jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2024 hochgerechneten tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis Dezember 2019 und den tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des Jahres 2024 nach Maßgabe der Nrn. 4.3.1.1  
und 4.3.1.2 ausgleichsfähig. 2Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne 
Umsatzsteuer). 3Die Verbundorganisationen haben den Empfängern die für die Antragstellung 
erforderlichen Daten zu liefern. 4Einnahmen aus dem erhöhten Beförderungsentgelt werden nicht 
berücksichtigt. 

4.3.1.1 1Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar bis Dezember 2024 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen Monat 
verkauften beziehungsweise dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart 
und Preisstufe der Monate Januar bis Dezember 2019 mit den für diese Kartenart und für die  
im Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des Jahres 2024 
genehmigten Preisen zu multiplizieren. 2Preisanpassungen, die ab dem 1. Januar 2024 wirksam 
wurden, sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle Preisstufen 
vorzunehmen. 3Lassen sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen oder 
handelt es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung nach 
Satz 1 abgeleitete durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung für die Hochrechnung 
maßgebend. 4Wenn aufgrund einer grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, die nach dem 
15. Januar 2023 wirksam wurde, ein Vergleich zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres
2019 nicht möglich ist, werden die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des
Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt und über die durchschnittliche prozentuale
Tarifanpassung auf 2024 fortgeschrieben. 5Wurden die Preise für Tickets mit nicht
deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind für diese Tickets die
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 zu
ermitteln und über die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortzuschreiben.
6Übersteigt in 2024 die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung gegenüber dem mit Stand
vom 1. Oktober 2023 beantragten Tarif mit Stand vom 31. Dezember 2023 um mehr als
8 Prozent, darf für die Ermittlung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen
Kartenart in der jeweiligen Preisstufe nur eine Steigerungsrate von 8 Prozent zu Grunde gelegt
werden. 7Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden
prognostizierten Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten in den Jahren
2023 und 2024 werden die nach den Sätzen 1 bis 6 ermittelten Fahrgeldeinnahmen für
beide Jahre um insgesamt 2,6 Prozent erhöht. 8Die nach den Sätzen 1 bis 7 ermittelten
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Veränderung der tatsächlich
erbrachten Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- beziehungsweise Zug-Kilometern im
Kalenderjahr 2024 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet des Empfängers nach Nr. 2
fortzuschreiben. 9Als Faktor der Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der prozentualen
Steigerung beziehungsweise prozentualen Verminderung der Betriebsleistungen im Gebiet des
Empfängers nach Nr. 2 anzusetzen. 10Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentinnen und
Abonnenten nach Einnahmenaufteilung im jeweiligen Bundesland zum 31. Januar 2024 die
Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten zum 30. April 2023 um mehr als 10 Prozent,
sind die nach den Sätzen 1 bis 9 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um den über die Bagatellgrenze
von 5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz für alle Empfänger im Land abzusenken. 11Bei
Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung
des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2024 der jeweiligen Verbundorganisation zu verteilen, der
ohne die Einführung des Deutschlandtickets gegolten hätte.
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4.3.1.2 1Zur Berechnung der beim Deutschlandticket anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
der Monate Januar bis Dezember 2024 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich 
der Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket zu ermitteln. 2Für Jobtickets und das 
bundesweite solidarische Semesterticket zum Deutschlandticket sind die tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen 
Rabattierungen angewendet wurden. 3Für das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket sind bei 
der Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen die regulären Einnahmen aus dem Deutschlandticket 
ohne ergänzende Ermäßigung anzusetzen. 4Die Vornahme weiterer Absetzungen von den 
Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket insbesondere für die Deckung von 
Vertriebsaufwendungen ist nicht zulässig. 5Wurden die Preise für Tickets mit nicht 
deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind bei der Ermittlung der 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht 
deutschlandweiter Gültigkeit mit Ausnahme von im Solidarmodell verkauften Studierendentickets 
alle verkauften Tickets mit den am 1. Januar 2023 geltenden und über die durchschnittliche 
prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortgeschriebenen gegebenenfalls den Preis des 
Deutschlandtickets auch übersteigenden Preisen anzusetzen. 6Übersteigt in 2024 die 
durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe 
gegenüber dem mit Stand vom 1. Oktober 2023 beantragten Tarif mit Stand vom 
31. Dezember 2023 um mehr als 8 Prozent, können für die Ermittlung der tatsächlichen
Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe die Preise zu Grunde
gelegt werden, die bei einer Tarifanpassung von 8 Prozent zu zahlen gewesen wären. 7Bei
Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem
Deutschlandticket sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß der
Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2024 der
jeweiligen Verbundorganisation sowie gemäß der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket
zu verteilen.

4.3.2 1Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 6. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 146) geändert worden ist, sind die um die 
Tarifanpassungen gemäß Nr. 4.3.1.1 hochgerechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen 
des Zeitraumes Januar bis Dezember 2019 beziehungsweise die nach Maßgabe der Nr. 4.3.1.2 
errechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum Januar bis Dezember 2024 
zu ermitteln und für diese die Erstattungsleistung aufgrund des für das Jahr 2024 festgelegten 
oder nachgewiesenen Vomhundertsatzes zu berechnen. 2Maßgebend sind dabei die  
Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, 
landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket gemäß der nach 
Nr. 4.3.1.1 für die hochgerechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen beziehungsweise 
gemäß Nr. 4.3.1.2 für die tatsächlichen erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen maßgebenden 
Einnahmenaufteilung. 3Ausgleichsfähig ist die Differenz der so errechneten Beträge für die 
jeweiligen Verkehrsleistungen. 

4.3.3 1In der Nr. 4.3.1 entsprechenden Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung anderer 
Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen. 2Einsparungen der Empfänger 
nach Nr. 2 bei Leistungen aus allgemeinen Vorschriften sind gegenzurechnen. 

4.3.4 1Zur anteiligen Deckung der Umsetzungskosten des Deutschlandtickets durch entstandene 
Vertriebsmehrkosten in der Umsetzungsphase 2024 wird den Empfängern beziehungsweise über 
diese den Verkehrsunternehmen, die – selbst oder mittelbar über ihre Vertriebsdienstleister – das 
Deutschlandticket vertreiben folgende Pauschale gewährt: 2Für jedes als Chipkarte verkaufte 
Deutschlandticket wird pro Monat seiner Gültigkeit jeweils ein Betrag von 1,50 Euro gewährt. 
3Für jedes nicht als Chipkarte verkaufte Deutschlandticket wird pro Monat seiner Gültigkeit 
jeweils ein Betrag von 1,20 Euro gewährt. 4Maßgeblich ist im ersten Schritt die tatsächlich 
verkaufte Zahl von Monatsstücken Deutschlandtickets vor Einnahmeaufteilung; ergibt sich aus 
dem späteren Zuscheidungsbetrag im Rahmen der Einnahmeaufteilung rechnerisch eine andere 
Zahl von Tickets, so ist dies unbeachtlich. 5Von der so ermittelten Ticket-Anzahl ist in einem 
zweiten Schritt der nachfolgende Abzug vorzunehmen, um auch vor Einführung bereits 
vorhandene Vertriebskosten zu berücksichtigen: 6Für jedes am 30. April 2023 bestehende 
Abonnement (Kundenzahl) wird ein Abzug von 8 Tickets als Chipkarte vorgenommen. 
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7Maßgeblich ist dabei die Kundenzahl, die nach Nr. 5.4.4, Sätze 1 bis 4 der Muster-Richtlinien 
zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln  
vom 20. März 2023 (veröffentlicht unter: infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html) für den 
Ausgleich 2023 ermittelt wurde. 8Es ist durch geeignete vertragliche Regelungen mit den für  
den Vertrieb beauftragten Dienstleistern sicherzustellen, dass die Pauschalen aufwandsgerecht 
ausgereicht werden. 9Führt die Berechnung der Vertriebspauschale zu einem negativen Betrag, 
ist dieser nicht als Ersparnis zu berücksichtigen. 10Nicht erstattungsfähig sind erhöhte Ausgaben 
für zusätzliche Betriebsleistungen. 

4.3.5 Der Ausgleich für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets ergibt sich aus der 
Differenz zwischen den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 3 anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen und den 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf der Ermäßigungstickets. 

4.3.6 Die Summe der gemäß den Nrn. 4.3.1 bis 4.3.5 errechneten Minderungen ist der 
ausgleichsfähige Betrag. 

4.3.7 1Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger 
und können die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen 
Gebiet der Aufgabenträger zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage der im Gebiet des 
jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-, Wagen- beziehungsweise Zugkilometer des 
Kalenderjahres 2024 den Aufgabenträgern zuzuordnen. 2Die beteiligten Aufgabenträger oder 
Bewilligungsbehörden können eine abweichende Aufteilung vereinbaren. 

4.4 Sofern Empfänger Abschlagszahlungen erhalten haben, sind diese auf den nach Nr. 4.3 
ermittelten Ausgleichsbetrag anzurechnen. 

4.5 Neben dem nach Nr. 4.3 ermittelten Ausgleichsbetrag erhalten Verkehrsverbünde, die 
Verkehrsunternehmen des verbundfreien Raumes im Rahmen des Vertriebs sowie der 
Einnahmenaufteilung beim Deutschlandticket unterstützen (Verbund-Patenschaften), für im 
Rahmen der Unterstützung zu leistende tatsächliche Aufwendungen einen Ausgleich in Form 
einer Einmalzahlung in Höhe von maximal 60 000 Euro je Verkehrsverbund. 

5. Sonstige Bestimmungen

5.1 1Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistungen nach Nr. 3 an 
Verkehrsunternehmen eine Überkompensation der aus der Einführung des Deutschlandtickets 
einschließlich des Ermäßigungstickets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ausgeschlossen 
ist. 2Soweit die beihilferechtliche Rechtfertigung aus der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erfolgt, 
dürfen bei der Überkompensationsprüfung aus Gründen der Gleichbehandlung als Maßstab  
auch nur die Mindestanforderungen aus dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur 
Anwendung kommen. 3Der finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe der (positiven 
oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des 
Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs auf die 
Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine Kosten (Vertriebsmehrkosten), soweit 
diese als zusätzlicher Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberechnung geltend 
gemacht werden. 4Im Hinblick auf die Vertriebsmehrkosten wird geprüft, ob die Voraussetzungen 
der Nr. 4.3.4 vorliegen. 5Sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand 
dieser Überkompensationskontrolle. 

5.2 1Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um 
subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und dass 
Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. 2Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. 

5.3 1Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass die erforderlichen Daten  
für das Monitoring und die Einnahmeaufteilung gemäß der aktuell gültigen Fassung des 
Beschlusses des Koordinierungsrates für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung 
der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“ fristgerecht 
an die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V., 
der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e. V. 
und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e. V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet 
werden. 2Die Meldung der Deutschlandtickets an die Clearingstelle erfolgt bis zum 

https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html
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20. Kalendertag des Folgemonats. 3Die Meldung der Verkäufe aller übrigen Fahrausweise erfolgt
bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats. 4Die Meldung der vorläufigen Soll-Einnahmen
inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinien erfolgt einmalig
monatsscharf für das gesamte Jahr 2024 bis zum 20. Februar 2024; sie sind erforderlichenfalls
unverzüglich zu korrigieren oder zu aktualisieren.

5.4 1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2026 die tatsächlich entstandenen nicht 
gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in Nr. 4.3 genannten Berechnungsmethode 
nachzuweisen. 2Dem Nachweis sind insbesondere Bestätigungen der Verbundorganisationen 
über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate Januar bis Dezember 2019 und die 
Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nr. 4.3.1.1 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als 
auch für die nach Nr. 4.3.1.2 ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis 
Dezember 2024 sowie eine Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen 
der Jahre 2019 und 2024 im Haustarif beziehungsweise nach BBDB beizufügen. 3Weiterhin ist 
jeder Leistungsempfänger zu verpflichten, dem Nachweis die Anzahl der Abonnentinnen und 
Abonnenten im Sinne der Nr. 4.3.1.1 zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 2025 
beizulegen. 4Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern. 

5.5 1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2026 die Anzahl der verkauften 
Ermäßigungstickets nachzuweisen. 2Diese Zahlen und daraus resultierende Mindereinnahmen 
sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende 
und Freiwilligendienstleistende). 3Die Angaben betreffend die Studierenden sind getrennt nach 
den einzelnen solidarischen Semestertickets beziehungsweise ohne Semesterticket darzustellen. 

5.6 Die Empfänger von Leistungen gemäß Nr. 4.5 sind zu verpflichten, bis spätestens 31. März 2026 
die tatsächlichen Aufwendungen für den Zeitraum April 2023 bis Mai 2024 nachzuweisen. 

5.7 1Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach 
Maßgabe der Nr. 4.3 beziehungsweise die tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke gemäß 
Nr. 4.5 hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufordern. 2In der Regel sind die 
zurückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist erstattet werden. 
3Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche ausgleichsfähige Betrag den prognostizierten 
übersteigt, ist eine Anpassung der gewährten Billigkeitsleistung vorzunehmen. 4Satz 3 gilt nicht 
für die Leistungen nach Nr. 4.5. 

5.8 Der nach diesen Richtlinien gewährte Ausgleich kann ganz oder teilweise zurückgefordert 
werden, wenn der Empfänger die Auflagen nach den Nrn. 5.2 bis 5.7 nicht oder nicht innerhalb 
einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat. 

6. Verfahren

6.1 1Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistungen ist bis zum 30. September 2024 zu stellen. 
2Die Bewilligungsbehörde kann verspätete Anträge zulassen. 3Der Antrag hat die Berechnung 
beziehungsweise Schätzung der voraussichtlichen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage 
der in der Nr. 4.3 genannten Berechnungsmethode sowie eine Erklärung zur Höhe der bereits 
erhaltenen Abschlagszahlungen im Sinne der Nr. 4.4 zu enthalten. 4Sofern ein Antrag auf 
Einmalzahlung gemäß Nr. 4.5 gestellt wird, sind die unterstützenden Verkehrsverbünde und die 
Verkehrsunternehmen, die unterstützt werden, anzugeben. 

6.2 1Bewilligungsbehörde für die Unternehmen des Schienenpersonennahverkehrs und die 
Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH ist das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. 
2Bewilligungsbehörde für die übrigen Antragsteller ist die Bezirksregierung, in deren Bezirk der 
Leistungsempfänger seinen Sitz hat. 

6.3 Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß der 
Nr. 4.3.1 sowie weitere begründende Unterlagen beizufügen. 

6.4 1Die Leistungsempfänger erhalten auf Antrag bis zur Bewilligung der nach Nr. 6.1 zu 
beantragenden Billigkeitsleistung Abschlagszahlungen nach Maßgabe der Nrn. 6.4.1 bis 6.4.3. 
2In den Fällen der Nr. 4 reichen die Leistungsempfänger die Vorauszahlungen aus. 



BayMBl. 2024 Nr. 67 7. Februar 2024

Seite 6 von 13 

6.4.1 1Die Leistungsempfänger erhalten für die Monate Januar 2024 bis April 2024 auf Antrag eine 
erste Abschlagszahlung in Höhe von 50 Prozent der für das Jahr 2023 vorläufig für das 
Deutschlandticket gewährten Ausgleichsleistungen. 2Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung 
ist bis zum 29. Februar 2024 über das DTBY Portal zu stellen. 3Die Auszahlung der ersten 
Abschlagszahlung erfolgt ab dem 1. März 2024. 4Für die Monate Mai bis August 2024 erhalten 
die Leistungsempfänger auf Antrag eine zweite Abschlagszahlung entsprechend dem für dem 
Zeitraum Mai bis August 2024 entsprechend den Vorgaben des DTBY Portals prognostizierten 
Mittelbedarf für das Jahr 2024. 5Der Antrag auf die zweite Abschlagszahlung ist bis zum 
30. April 2024 über das DTBY Portal zu stellen. 6Die zweite Abschlagszahlung wird in
monatlichen Tranchen jeweils ab dem 20. der Monate Mai, Juni, Juli und August 2024
ausgezahlt. 7Eine dritte Abschlagszahlung für die Monate September bis Dezember 2024 wird
auf Antrag entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs gewährt. 8Die Antragsfrist, die Vorgaben
zur konkreten Ermittlung des voraussichtlichen Bedarfs und die konkrete Abwicklung der dritten
Abschlagszahlung richtet sich nach den entsprechenden, durch das Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr festzulegenden Vorgaben im DTBY Portal. 9Die Auszahlung der
dritten Abschlagszahlung erfolgt entsprechend dem in Satz 6 vorgesehenen Vorgehen in
monatlichen Tranchen. 10Der Betreiber des DTBY Portals ist als datenschutzrechtlich
Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur
Abwicklung der Leistungen erforderlich ist.

6.4.2 1Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.4.1 erhalten die Aufgabenträger auf  
Antrag Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus dem 
Ermäßigungsticket wie folgt: 2Jeweils zum 20. des auf die Gültigkeit des jeweils ausgegebenen 
Tickets folgenden Monats können Abschlagszahlungen über das DTBY Portal beantragt werden. 
3Hierzu ist die Anzahl der jeweils ausgegebenen gültigen Ermäßigungstickets zu melden. 4Die 
Höhe der Abschlagszahlung beträgt je gemeldetem verkauften Ermäßigungsticket 20 Euro. 5Der 
Betreiber des DTBY Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist. 

6.4.3 Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr kann im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat ergänzende Regelungen über 
Abschlagszahlungen treffen. 

6.5 Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt. 

6.6 Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Empfängern der Leistungen Prüfungen gemäß 
Art. 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BayHO durchzuführen. 

7. Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft und am 30. Juni 2026
außer Kraft.

Anlage: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für 
Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) 
ab dem 1. Januar 2024 

Dr. Thomas G r u b e r
Ministerialdirektor 
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Anlage: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket 
für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) 

ab dem 1. Januar 2024 

1. Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets

Für das Ermäßigungsticket gelten die bundesweiten Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets
in der jeweils geltenden Fassung (vergleiche Anlage). Dies umfasst insbesondere die monatliche
Kündbarkeit und den digitalen Vertrieb.

2. Definition Ermäßigungsticket

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Studierende und
Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern ist eine beim Erwerb rabattierte Version des
Deutschlandtickets. Das Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem regulären
Deutschlandticket rabattiert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom Freistaat Bayern finanziert.

3. Berechtigtenkreis

3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berechtigt: 

a) Auszubildende (zur Definition siehe Nr. 3.2),

b) Studierende (zur Definition siehe Nr. 3.3),

c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe Nr. 3.4).

3.2 Als Auszubildende werden definiert:

– Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz
(BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst Menschen mit Behinderung und Menschen, die
von einer Behinderung bedroht sind, die eine Ausbildung im Rahmen eines
Berufsbildungswerkes absolvieren. Den Auszubildenden mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG
sind vergleichbar die Teilnehmenden an Vorschaltmaßnahmen der arbeitsweltbezogenen
Jugendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine Ausbildung.

– Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 13 Bayerisches
Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem vergleichbar sind
Schülerinnen und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechnische Assistentinnen und
Assistenten nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte agrartechnische
Assistentinnen und Assistenten.

– Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und des
Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in Verbindung
mit Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste Lehramtsprüfung von
Fachlehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das Staatsinstitut für die Ausbildung
von Förderlehrern).

– Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG.

– Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der
Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz (LlbG).

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als bezugsberechtigte 
Auszubildende anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen 
vergleichbar sind. Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der 
Schulort in Bayern liegen. 

3.3 Als Studierende werden definiert: 

Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz 
(BayHIG) 

– Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 BayHIG

– Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG
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– Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der
Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, welche
die Qualifikation für eine Fachlaufbahn außerhalb eines Beamtenverhältnisses erwerben
(zum Beispiel Studierende im Sinne des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Hochschule
für den öffentlichen Dienst).

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Studierende anerkannt 
werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar sind. Maßgeblich 
für den Erwerb ist der Studienort in Bayern. 

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am 
gemeinsamen Semesterticket beteiligten Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets 
ermöglichen, wenn alle der im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind: 

– Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb Deutschlands in einem
bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrsverbund mit einem gemeinsamen
Semesterticket für die bayerischen und außerbayerischen Hochschulen.

– Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.

– Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein Angebot für ein
ermäßigtes Deutschlandticket für Studierende.

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten: 

– Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst und

– Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten
(Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges ökologisches Jahr, et cetera)

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern. 

4. Zeitliche Berechtigung zum Neubezug

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss beziehungsweise Wiederaufleben
eines Abo-Vertrags) ist, solange keine taggenaue Gültigkeit des Deutschlandtickets gegeben ist,
für all jene gesamten Monatszeiträume möglich, in denen mindestens zehn Kalendertage im
nachgewiesenen Berechtigungszeitraum (Semester, Ausbildungsjahr, Dienstzeitraum et cetera)
liegen.

5. Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Studierende

Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklusive des geleisteten Beitrages für ein vor Ort
bestehendes solidarisches Semesterticket (sofern vorhanden) liegt 20 Euro unter dem jeweils
aktuellen Preis des regulären Deutschlandtickets. Beim Erwerb durch Studierende, deren
Studierendenwerk für sie ein verpflichtendes solidarisches Semesterticket vereinbart hat, ist von
den Vertriebsstellen des Ermäßigungstickets (zum Beispiel Verkehrsunternehmen bzw. sonstige
für den Vertrieb verantwortlichen Stellen wie zum Beispiel Verbundorganisationen oder
Vertriebsdienstleister) der durch den Studierenden geleistete Solidarbeitrag für ein
Semesterticket mit einem Sechstel beim Bezugspreis des Ermäßigungstickets monatlich
anzurechnen.

6. Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets

6.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende 

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 
danach spätestens nach Ablauf von jeweils 12 Monaten durch ein geeignetes Verfahren durch 
die Vertriebsstelle des Ermäßigungstickets zu prüfen. Die Berechtigungsprüfung soll auch 
unterjährig durchgeführt werden können; das Prüfungsergebnis gilt jeweils für 12 Monate, 
maximal jedoch bis zum Ablauf der Ausbildungs-/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle kann auch 
kürzere Fristen vorsehen. Hierbei ist primär ein vom Freistaat Bayern bereitgestelltes, 
einheitliches Formular als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Das genaue Verfahren sowie 
mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb 
des Ermäßigungstickets“ definiert. 
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6.2 Berechtigungsprüfung für Studierende 

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 
danach mindestens zu Beginn jedes Semesters zu prüfen. Hierbei sollte ein elektronischer 
Datenabgleich mit der jeweiligen Hochschule (sogenanntes „Shibboleth-Verfahren“) genutzt 
werden. Das genaue Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur 
Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert. Für Trimester gilt 
sinngemäß dasselbe wie für Semester. 

6.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren 

Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung gemäß Nr. 6.1 bei 
Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden und Nr. 6.2 bei Studierenden sowie die im 
Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ 
definierten Kriterien eingehalten hat, werden vom Freistaat Bayern auch ohne gültigen 
Berechtigungsnachweis ausgegebene Ermäßigungstickets im Rahmen des Ausgleichsanspruchs 
akzeptiert. 

Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, dass im bereits vergangenen 
Bezugszeitraum keine Berechtigung für einen Erwerb des Ermäßigungstickets bestand, dann 
muss die Vertriebsstelle das Abonnement entweder als reguläres Deutschlandticket ohne 
Ermäßigung fortführen und den hierfür jeweils aktuell geltenden monatlichen Preis erheben, oder 
das Abonnement kündigen. 
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Anhang zur Anlage – Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb 
des Ermäßigungstickets ab 1. Januar 2024 

1. Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende

Die Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende regelt Nr. 6.1 der
Anlage. Nachfolgend werden Regelverfahren (Nr. 1.1) und alternative Verfahren (Nr. 1.2)
konkretisiert.

1.1 Regelverfahren

Auszubildende und Freiwilligendienstleistende müssen eine Bestätigung durch die Schule,
Dienststelle (bei Beamtenanwärterinnen und -anwärtern) oder den Träger des
Freiwilligendienstes vorlegen, deren Ausstellungsdatum nicht länger als zwei Monate
zurückliegen darf. Hierbei ist das einheitliche Formular, welches vom Freistaat Bayern zum
Download auf einer Webseite (bahnland-bayern.de/de/ermaessigungsticket) und bei den
Vertriebsstellen zur Verfügung gestellt wird, als Berechtigungsnachweis zu nutzen.

Auf dem Formular ist festgehalten, dass 14 Tage Vorbestellfrist gelten. Alle in diesem Sinne
rechtzeitig eingehenden Bestellungen sollen daher fristgerecht bearbeitet werden. Ein
schnelleres Abwickeln der Bestellung ist gleichwohl möglich.

Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der beruflichen Schulen, Dienststellen und
Freiwilligendienst-Träger zur Verfügung gestellt. Diese wird vor Beginn des jeweiligen
Ausbildungsjahres und, soweit Schulen, Dienststellen oder Träger wegfallen oder neu
hinzukommen, aktualisiert.

Wenn Auszubildende in einem Ausbildungsverhältnis mit einem Ausbildungsvertrag nach § 10
Abs. 1 BBiG sind, aber generell keine Berufsschule besuchen, kann in diesem Fall anstelle der
Bildungseinrichtung die zuständige Industrie- und Handelskammer beziehungsweise
Handwerkskammer die Berechtigung prüfen und das Formular bestätigen.

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise ist anzuwenden. Dabei
sind folgende Prüfmerkmale relevant:

– von der Bildungseinrichtung (beziehungsweise Dienststelle für Beamtenanwärter/innen oder
Träger für Freiwilligendienstleistende) unterschriebene und gestempelte Bestätigung, dass
der Ticketnutzer zum Berechtigungskreis des Ermäßigungstickets zählt,

– Lage der Bildungseinrichtung (beziehungsweise Dienststelle/Dienstort für
Beamtenanwärter/innen und Freiwilligendienstleistende) in Bayern oder Lage des
Hauptwohnsitzes (so wie vom Ticketnutzer angegeben) in Bayern, Ausstellungsdatum des
Bestätigungsformulars nicht älter als zwei Monate,

– voraussichtliches Ausbildungs-/Dienstende (wie von Schule/Dienststelle/Träger angegeben):
Falls es weniger als 12 Monate in der Zukunft liegt, ist dieses Enddatum als Auslaufdatum
des Abonnements zu übernehmen. Dabei soll die Abolaufzeit auf ganze Monate aufgerundet
werden.

1.2 Alternative Verfahren 

Als Alternativen zur Berechtigungsprüfung gemäß dem Regelverfahren können die 
Vertriebsstellen weitere Verfahren einsetzen. Diese sind mit dem Freistaat vorher abzustimmen: 

a) Nutzung bestehender Schnittstellen zu den Arbeitgebern, zum Beispiel über Jobticket-
Portale. Hierüber könnten Arbeitgeber die Berechtigung sowie Ausbildungsdauer bestätigen,
ohne dass Schulen/Dienststellen tätig werden müssen.

b) Nutzung bestehender Schnittstellen zu Auszubildenden-Datenbanken der
Ausbildungskammern, die über eine datenschutzkonforme Abfrage eine sofortige Aussage
über das Vorliegen und das voraussichtliche Auslaufdatum eines Ausbildungsverhältnisses
zulassen, zum Beispiel „AzubiCard“.

c) Die Nutzung anderer geeigneter Nachweise ist hilfsweise bei erstmaliger Bestellung
gestattet, wenn anders keine fristgerechte Umsetzung des Verkaufs an Auszubildende und
Freiwilligendienstleistende möglich wird. Bei jeder erneuten Berechtigungsprüfung kann der
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Nachweis dann nur noch über die Verfahren nach Nr. 1.1, 1.2 Buchst. a und 1.2 Buchst. b 
erfolgen. Darauf ist bereits bei der Erstbestellung durch den Vertriebspartner hinzuweisen. 

1.3 Verfahren bei Anspruch auf Schulwegkostenfreiheit 

Bei Auszubildenden, die als Berufsschüler/innen unter die Schulwegkostenfreiheit nach den 
Bestimmungen des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges (SchKfrG) fallen, genügt 
die Ticketbestellung durch den zuständigen Träger der Schülerbeförderung als 
Berechtigungsnachweis. Eine zusätzliche Überprüfung mit dem Nachweisformular nach Nr. 1.1 
ist nicht erforderlich. 

2. Berechtigungsprüfung für Studierende

Die Berechtigungsprüfung für Studierende regelt Nr. 6.2 der Anlage. Nachfolgend werden
Regelverfahren (Nr. 2.1) und alternative Verfahren (Nr. 2.2) konkretisiert.

Bei krummen Semesterdauern beziehungsweise bei tagesgenauem Abostart (falls dieser künftig
eingeführt wird) soll die Abolaufzeit am Semesterende auf ganze Monate aufgerundet werden.

2.1 Regelverfahren

Bei der Berechtigungsprüfung ist ein geeignetes elektronisches Verfahren mit Datenabgleich mit
der jeweiligen Hochschule beim Vertrieb des Tickets anzuwenden. Hierbei sollte nach
Möglichkeit das Shibboleth-Verfahren genutzt werden.

2.2 Alternative Verfahren

Neben dem Shibboleth-Verfahren können auch bestehende, alternative Datenschnittstellen vor
Ort genutzt werden, wenn diese ebenfalls aktuell gepflegt sind und dazu geeignet sind, bei
Abfrage eine sofortige Aussage über das Vorliegen und das voraussichtliche Auslaufdatum einer
Immatrikulation zu erzeugen. Nur Studierende an bayerischen Hochschulen, die weder das
Shibboleth-Verfahren noch andere Datenschnittstellen zu den Vertriebsstellen bereitstellen
können, können das Ermäßigungsticket durch Vorlage des Berechtigungsnachweises im Online-
Verkauf entsprechend des Verfahrens bei den Auszubildenden gemäß Nr. 1.1 beziehungsweise
Nr. 1.2 erwerben. Hierzu muss die Hochschule das bayernweit einheitliche
Berechtigungsformular manuell abstempeln und unterschreiben und somit die Immatrikulation
des Studierenden bestätigen. Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der betroffenen
Hochschulen zur Verfügung gestellt. Diese wird jeweils vor Semesterbeginn aktualisiert.

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise ist anzuwenden. Dabei
sind folgende Prüfmerkmale kumulativ relevant:

– von der Hochschule unterschriebene und gestempelte Bestätigung, dass der Ticketnutzer im
angefragten Semester/Trimester ordnungsgemäß eingeschrieben ist,

– Lage der Hochschule (Studienort) in Bayern, oder Hauptwohnsitz in Bayern und
Zugehörigkeit zu einer Hochschule mit bundesländerübergreifenden Semesterticket im Sinne
der Nr. 3.3 der Anlage,

– Ausstellungsdatum des Bestätigungsformulars nicht älter als zwei Monate.

2.3 Übergangsregelung

Für die Einführungsphase, in der Regel bis zum Ende des Wintersemesters 2023/24, ist die 
Anwendung weiterer geeigneter Verfahren der Berechtigungsprüfung über die alternativen 
Verfahren gemäß Nr. 2.2 hinaus möglich, wenn nicht rechtzeitig die Anbindung für das 
Shibboleth-Verfahren abgeschlossen werden kann. 

Hierbei ist ein den alternativen Verfahren entsprechendes, geeignetes Verfahren der 
Überprüfung der Berechtigungsnachweise anzuwenden (vergleiche Nr. 2.2). 

3. Prüfung der Berechtigungsnachweise

Bei Verkäufen des Ermäßigungstickets ist, falls die Personalkapazität dies erfordert, eine
stichprobenartige Prüfung der Nachweise für die Berechtigung ausreichend. Die Stichprobe muss
bis 31. Januar 2024 mindestens 15 Prozent und bis 30. April 2024 mindestens 30 Prozent der
pro Kalenderwoche hochgeladenen beziehungsweise eingereichten Berechtigungen betragen.
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Um die Prüfquote feststellen zu können, sollte das Prüfergebnis (ja/nein/ungeprüft) in geeigneter 
Form dokumentiert werden. 

4. Datenschutz

Die Berechtigungsnachweise sollen nach Vorlage der Verwendungsnachweise für fünf Jahre
aufbewahrt und danach zeitnah gelöscht werden.
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Anlage zum Verfahren der Ermittlung der Höhe des bestandssichernden Betrages je 

Verkehrsunternehmen und Aufteilung auf den jeweiligen Aufgabenträger in Nachfolge des 

Ausgleichs nach § 45a des Personenbeförderungsgesetzes  

 

1.  Grundlegendes Verfahren:  

Die Aufteilung der bestandssichernden Leistungen (im Folgenden kurz „Leistung(en)“) an die 

Verkehrsunternehmen erfolgt grundsätzlich auf Basis der im Jahr 2019 erhaltenen § 45a-

Mittel. Bei wesentlichen Änderungen kann auch das Jahr 2022 herangezogen werden. 

Die Aufteilung der Leistung erfolgt auf einzelne Linien bzw. Linienbündel (gleiches 

Ablaufdatum der Genehmigungen) und bei aufgabenträgerübergreifenden Linien auf 

einzelne Aufgabenträger. Wenn keine individuelle sachgerechte Aufteilung in bestehenden 

Delegationsvereinbarungen erfolgt, erfolgt die Aufteilung bei aufgabenträgerübergreifenden 

Linien anhand des Verhältnisses der Nutzplatzkilometer der jeweiligen Linie auf das Gebiet 

der betroffenen Aufgabenträger. 

Durch eine möglichst weitgehende Nutzung von bereits von den Regierungen in den 

Ausgleichsjahren 2019 bis 2022 geprüften Daten kann der Nachweis- und 

Nachprüfungsaufwand reduziert werden.  

Durch die Nutzung der kommunalen Zusammenarbeit und den Zusammenschluss von 

Aufgabenträgern mit gemeinsamen und großflächigen Regelungen und Abrechnungen kann 

das Verfahren deutlich vereinfacht und insbesondere die Anzahl der auf mehrere 

Aufgabenträger aufzuteilenden Linien deutlich reduziert werden.  

 

Ebene 1:  

Das Verkehrsunternehmen beantragt die Leistungen, abgegrenzt entsprechend den 

untenstehenden Verfahren für die Linien / Linienbündel im Deutschlandticket-Portal (im 

Folgenden kurz „Portal“). 

Neben der Antragssumme fügen sie die Unterlagen zur Abgrenzung der Linien / 

Linienbündel bei. 

Die Verkehrsunternehmen beantragen bis zum 1. März 2024 auf Basis einer ersten 

Prognose / Hochrechnung einen Abschlag von 50 % der Ausgleichsleistungen für das Jahr 

2024.   

Zum 1. September 2024 beantragen die Verkehrsunternehmen den Ausgleich für das 

gesamte Jahr. Hierzu ergänzen sie die Unterlagen zur Abgrenzung der Linien / Linienbündel 

entsprechend dem untenstehenden Verfahren bei.  

Sofern Verkehrsunternehmen auf der Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge tätig 

sind und diese eine Anrechnung der § 45a-Mittel auf den Ausgleich vorsehen, kann der 

Aufgabenträger, ein Zweckverband oder eine Verkehrsverbundgesellschaft der 

Aufgabenträger die Mittel insgesamt für alle so beauftragten Linienverkehre beantragen.  

Verkehrsunternehmen können die Aufgabenträger, einen Zweckverband oder eine 

Verkehrsverbundgesellschaft der Aufgabenträger ermächtigen, in ihrem Auftrag die 

Ausgleichsleistungen zu beantragen. 
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Ebene 2 

Auch die Abwicklung zwischen Aufgabenträgern und Regierungen / Freistaat erfolgt über 

das Portal. Zum 1. April des Jahres erhalten die Aufgabenträger 50 % der Leistungen vom 

Freistaat, um die Abschlagszahlungen an die Verkehrsunternehmen ausreichen zu können 

oder für die Finanzierung von Verkehren, die auf Grundlage eines öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags (öDA-Verkehr) erbracht werden. Zieltermin für die Ausreichung der 

Abschlagszahlung an die Verkehrsunternehmen ist spätestens der 31. Mai des Jahres.  

Zum 1. Oktober des Jahres erhalten die Aufgabenträger die weiteren 50 % der Leistungen 

vom Freistaat zur Weitereichung an die Verkehrsunternehmen bzw. zur Finanzierung von 

öDA-Verkehren. Zieltermin für die Ausreichung der Zahlung an die Verkehrsunternehmen ist 

spätestens der 15. November des Jahres.  

 

2.  Fallgruppe 1: „subjektiver Wechsel der Leistungen“  

Charakteristik: Die zugrundeliegenden Linien / Linienbündel sind seit 2019 im Wesentlichen 

unverändert geblieben. Unwesentliche Änderungen sind unbeachtlich. Zur Unterscheidung 

von wesentlichen und unwesentlichen Änderungen kann insbesondere die Abgrenzung nach 

§ 2 Abs. 2 Nr. 1 PBefG im Verhältnis zu § 40 Abs. 2 PBefG herangezogen werden.  

Vorab: Wenn bei den Verkehrsunternehmen bei der Aufteilung der Leistungen durch 

Auslaufen von Linien rechnerisch ein negativer Betrag bezogen auf das Gebiet einzelner 

oder mehrerer Aufgabenträger entstehen würde, so ist dieser „auf Null“ zu setzen, d.h. in 

diesem Fall besteht kein Ausgleichsanspruch des Verkehrsunternehmens für die 

verbleibenden Linien.  

Die Gesamtsumme der auf das Unternehmen entfallenden Leistungen muss dem Wert der 

§ 45a-Mittel des Jahres 2019 für die in der Bestandssicherung befindlichen Linien 

entsprechen. Falls es bei den Einzelberechnungen zu Abweichungen kommt, erfolgt eine 

gleichmäßige Anpassung der Werte aller Linien, um in der Summe den Gesamtwert des 

Jahres 2019 zu erreichen.    

 

a) Ein Unternehmen ist ausschließlich im Gebiet eines Aufgabenträgers tätig 

Das Unternehmen betreibt sowohl das gesamte Jahr 2019 als auch jetzt Linien 

ausschließlich auf dem Gebiet eines Aufgabenträgers. Es beantragt den Wert entsprechend 

der Bewilligung der § 45a-Mittel für das Jahr 2019. Wenn Linien zu unterschiedlichen Zeiten 

enden, erfolgt die Aufteilung der auf die Linien / Linienbündel entfallenden anteiligen 

Leistungen nach dem unter b)a) dargestellten Verfahren. 

 

b) Ein Unternehmen ist im Gebiet mehrerer Aufgabenträger tätig  

b)a) Alle Linien verlaufen jeweils nur im Gebiet eines Aufgabenträgers 

Ein Unternehmen hat 2019 als auch jetzt Linien auf dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger. 

Der § 45a-Ausgleich von 2019 wird vom Unternehmen bezogen auf die Linien / Linienbündel 

auf die einzelnen Aufgabenträger aufgeteilt und bei den jeweiligen Aufgabenträgern separat 

beantragt.  

Die Aufteilung des § 45a-Ausgleichs 2019 auf die Linien erfolgt unternehmensweit 

einheitlich nach einem der folgenden Verfahren:  
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Verfahren 1: [Hinweis: voraussichtlich insbesondere für „Mischfälle“ Brutto-öDA / 

eigenwirtschaftliche Verkehre interessant] 

Unternehmen berechnen den „§ 45a-Wert“ der jeweiligen Linien nach den bundesrechtlichen 

Berechnungsvorgaben Der § 45a-Ausgleich 2019 wird im Verhältnis der sich so ergebenden 

Werte aufgeteilt.  

Verfahren 2: 

Unternehmen berechnen den „§ 45a-Wert“ der jeweiligen Linie mit unternehmensweiter 

mittlerer Reiseweite und anhand der Schülerzahlen je Linie. Der § 45a-Ausgleich 2019 wird 

im Verhältnis der sich so ergebenden Werte aufgeteilt. 

Verfahren 3: 

Im begründeten Einzelfall kann bei Bedarf ein abweichendes Vorgehen vereinbart werden: 

Bei einem abweichenden Vorgehen ist eine Abstimmung zwischen dem 

Verkehrsunternehmen und den betroffenen Aufgabenträgern erforderlich. Dem 

abweichenden Vorgehen muss von der jeweiligen Regierung vorab zugestimmt werden. Sind 

mehrere Regierungen betroffen, ist die Regierung federführend zuständig, bei dem das 

Verkehrsunternehmen den Sitz hat. Die federführende Regierung hat sich mit den anderen 

Regierungen abzustimmen.  

Bei dem abweichenden Vorgehen ist darauf zu achten, dass die Ermittlung der Höhe des auf 

die Linien aufzuteilenden § 45a-Ausgleichs 2019 sachgerecht ist und keine Benachteiligung 

oder Bevorzugung gegenüber den Verfahren 1 und 2 entsteht.  

 

b)b) Aufgabenträgerübergreifende Linien 

Bei aufgabenträgerübergreifenden Linien sollte geprüft werden, ob regelmäßig bestehende 

Delegationsvereinbarungen oder öffentliche Dienstleistungsaufträge genutzt und 

entsprechend (auch für die Nachfolgeregelung) erweitert werden können. Die Summe der 

aufgeteilten Werte entspricht dabei dem Gesamtwert der § 45-Mittel 2019 (siehe oben).  

Die Aufteilung der § 45-Mittel 2019 auf die einzelnen Linien erfolgt entsprechend einem der 

oben unter b)a) genannten Verfahren. Soweit die Finanzierungszuständigkeit auf einen 

Aufgabenträger delegiert ist, gewährt dieser dem Verkehrsunternehmen diesen Ausgleich in 
Gänze. Die Aufteilung des je einzelner Linien ermittelten Werts auf die Aufgabenträger 

erfolgt – wenn die ggf. bestehende Delegationsvereinbarung zwischen den Aufgabenträgern 

keine abweichende Aufteilung für die gegenseitige Refinanzierung vorsieht – entsprechend 
der anteilig erbrachten Nutzplatzkilometer auf dem Gebiet des jeweiligen 

Aufgabenträgers.  

Die Gesamtsumme des auf das Unternehmen entfallenden Ausgleichs muss dem Wert des 

Jahres 2019 entsprechen (siehe oben).  
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c) Wechsel von Linien zwischen Unternehmen nach 2019 (egal ob verbundene oder 

„fremde“ Unternehmen)1 

Hier ist die besondere Herausforderung, dass für ein und die gleiche Linie bei verschiedenen 

Unternehmen unterschiedliche Höhen bei der Ausgleichsberechnung nach der 45a-Logik 

resultieren können. Die „45a-Mittel“ 2019 beruhen auf der Kalkulation der „abgebenden“ 

Unternehmen, also jeweils auf deren eigenen betriebsindividuellen Werten und 

unternehmensspezifischen Ergebnissen. Daher sind diese auch für die Bestandssicherung 

die korrekteren Daten. Dies kann bei dem die Linie „aufnehmenden“ Unternehmen zu einem 

höheren oder einem niedrigeren Wert als 2019 für die jeweilige Linie führen. Es erfolgt durch 

die Aufgabenträger und ggf. durch die zuständige Regierung ein Plausibilitätsabgleich 

zwischen den Ergebnissen der „aufnehmenden“ und „abgebenden“ Unternehmen wie 

nachfolgend dargestellt.  

 

„abgebendes“ Unternehmen:  

Die Berechnung der Minderung des Ausgleichs durch den Linienwechsel erfolgt in 

nachvollziehbarer und kontrollierbarer Art und Weise auf Grundlage der Daten des § 45a-

Ausgleichs 2019 und wird von der Summe der Ausgleichsleistungen an das „abgebende“ 

Unternehmen wie bei anderen wegfallenden Linienverkehren/auslaufenden 

Liniengenehmigungen in Abzug gebracht. (Verfahren 1, 2 oder 3 – siehe oben b)a)).  

 

„aufnehmendes“ Unternehmen:  

Wenn der Wechsel in den Jahren 2020 bis 2022 vorgenommen wurde, bestehen sowohl für 

das aufnehmende als auch das abgebende Unternehmen von den Regierungen 

verbeschiedene Daten mit den unternehmensindividuellen Werten der mittleren Reiseweite 

und der Sollkostensatzgruppe. Auf Basis dieser Daten für das aufnehmende Unternehmen 

ist (wenn möglich für 2022) eine nachprüfbare Aufteilung einschließlich der „aufgenommenen 

Linien“ entsprechend den unter b) beschriebenen Szenarien vorzunehmen (Verfahren siehe 

oben). 

Für Wechsel in den Jahren 2023 und 2024 ist eine entsprechende, nachvollziehbare 

Berechnung durch das „aufnehmende“ Unternehmen erforderlich. Diese wird zur 

Plausibilisierung mit den Werten des „abgebenden“ Unternehmens 2019 abgeglichen. Führt 

das „aufnehmende“ Unternehmen den Verkehr auf der Grundlage eines öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags durch und sieht dieser vor, dass die § 45a-Mittel auf den Ausgleich 

in tatsächlicher Höhe angerechnet werden, soll grundsätzlich der Wert des „abgebenden“ 

Unternehmens 2019 angesetzt werden. 

Dieses Vorgehen gilt auch für Aufteilung der § 45a-Mittel von Unternehmen in getrennte 

Einheiten oder Übernahmen und Integration von Linien.  

Die Regelungen finden bei Übertragung (inklusive Rückübertragung) der Betriebsführung 

i.S.v. § 2 Abs. 2 Nr. 3 PBefG in gleicher Weise Anwendung. 

 

                                                 
1 Dies betrifft unter anderem neue Genehmigungsinhaber bei der Neuerteilung von auslaufenden 

eigen- oder gemeinwirtschaftlichen Liniengenehmigungen oder die (teilweise) Übernahme von 
Unternehmen. Für die Definition von verbunden Unternehmen ist insbesondere § 271 Absatz 2 des 
Handelsgesetzbuches heranzuziehen.  
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3.  Fallgruppe 2: Änderung des Leistungsumfangs / wesentliche Umgestaltung   

a) Änderung in den Jahren 2020 bis 2022  

Für wesentliche Änderungen im Linienangebot / neue Verkehre, die in den Jahren 2020 bis 

2022 erfolgten, liegen von den Regierungen verbeschiedene Daten vor. Für die Höhe des 

Ausgleichs sollen, wenn möglich, die Daten aus dem Jahr 2022 herangezogen werden. Die 

Aufteilung auf die Aufgabenträger erfolgt entsprechend den obigen Verfahren.  

 

b) Änderung in den Jahren 2023 oder 2024  

Für wesentliche Änderungen im Linienangebot / neue Verkehre in den Jahre 2023 oder 2024 

kann nicht auf von den Regierungen bestätigte Daten zurückgegriffen werden. Hier ist eine 

valide und nachvollziehbare Berechnung des Unternehmens beim Aufgabenträger und des 

Aufgabenträgers bei den Regierungen, insbesondere unter Rückgriff auf die Zahl der 

Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Bestandssicherung erforderlich. Im Einzelfall 

können die Regierungen weitere Unterlagen nachfordern oder bei Unstimmigkeiten 

Anpassungen vornehmen.  

 

c) Änderungen ab 2025 

Für wesentliche Änderungen während der Laufzeit der Bestandssicherung wird die Höhe der 

Ausgleichsleistungen unter entsprechender Anwendungen der unter b) beschriebenen 

Vorgehensweise angepasst.  

 

4.  Sonderkonstellationen: 

a) „Durchtarifierte Umsteiger“ (zwischen mindestens zwei Verkehrsunternehmen), wenn nicht 

durch Einnahmeaufteilung abgebildet 

Die Auszubildenden nutzen mit Umstieg kombinierte Linien verschiedener Unternehmen. Die 

Beantragung der § 45a-Mittel erfolgte hier bisher von nur einem der betroffenen 

Unternehmen und dieses bekam bisher auch die Leistungen nach § 45a PBefG für alle 

kombinierten Linien von der Regierung. Das Unternehmen hat dann die von der Regierung 

erhaltenen Mittel nach einer unternehmensinternen Abstimmung zwischen den betroffenen 

Unternehmen aufgeteilt.  

Bei der Aufteilung der Leistungen von den Regierungen waren bisher nur die 

antragsstellenden Unternehmen bekannt, sodass die „interne Umverteilung“ nicht 

berücksichtigt werden konnte.  

Vorgehen:  

Die Unternehmen, die bisher die Leistungen von der Regierung erhalten haben, geben den 

Regierungen an, in welcher Höhe die Mittel auf die beteiligten Unternehmen aufgeteilt 

wurden.  

Die „erhaltenden Unternehmen“ melden dieses ebenfalls an die Regierungen. 

Grundlage der Meldungen sind die Zahlungen des Jahres 2019.  
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Die Regierungen passen im Portal die für die Unternehmen ermittelten Beträge 

(„Unternehmensliste“) um die Korrekturbeträge auf Grund von „durchtarifierten Umsteigern“ 

an. Diese „adjustierte“ Unternehmensliste dient zum Abgleich der Anträge für die Linien / 

Linienbündel je Unternehmen.  

 

b) Verteilung von Leistungen nach § 45a in Verkehrsgemeinschaften  

In einigen Verkehrsgemeinschaften erfolgte ähnlich dem Vorgehen der Einnahmeaufteilung 

eine Umverteilung von Ausgleichsmitteln nach § 45a zwischen den antragstellenden 

Unternehmen und Unternehmen, die diese wirtschaftlich erhalten („EAV inkl. 45a“). 

Diese Umverteilung ist wirtschaftlich für die Unternehmen von Bedeutung, ist den 

Regierungen aber unbekannt.  

Vorgehen:  

Die vorhandene Poolung ist für die Bestandssicherung transparent zu machen. 

Die betroffenen Verkehrsunternehmen melden den Regierungen, was sie 2019 (falls nicht für 

2019 vorhanden, dann 2022) als Ausgleich auf der jeweiligen Linie / Linienbündel erhalten 

haben und was sie an die Verteilung abgegeben haben, um so eine angepasste Höhe des 

Betrages für den Bestandsschutz des jeweiligen Unternehmens erstellen zu können. 

Vergleiche Vorgehen unter 4a).  

 

c) atypische und unvorhergesehene Sonderkonstellationen  

Sollte es bei der Anwendung der beschriebenen Vorgehensweisen zu unvorhergesehenen 

Verwerfungen oder atypischen Problemen kommen, kann im besonders darzulegenden 

Einzelfall in Abstimmung mit der jeweiligen Regierung ein abweichendes Vorgehen 

vereinbart werden.  

 



Anlage 1: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für 

Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) für das Jahr 

2025 

1. Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets  

Auf das Ermäßigungsticket finden die bundesweiten Tarifbestimmungen des 

Deutschlandtickets in der jeweils geltenden Fassung Anwendung 

(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php). Dies umfasst 

insbesondere die monatliche Kündbarkeit und den digitalen Vertrieb.  

2. Definition Ermäßigungsticket  

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Studierende und 

Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern ist eine beim Erwerb rabattierte Version des 

Deutschlandtickets. Das Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem jeweils aktuellen 

Preis des regulären Deutschlandtickets rabattiert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom 

Freistaat Bayern finanziert.   

3. Berechtigtenkreis  

3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berechtigt:  

a) Auszubildende (zur Definition siehe Nr. 3.2),   

b) Studierende (zur Definition siehe Nr. 3.3),   

c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe Nr. 3.4).   

3.2 Als Auszubildende werden definiert:  

 Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 

Berufsbildungsgesetz (BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst Menschen mit 

Behinderung und Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind, die eine 

Ausbildung im Rahmen eines Berufsbildungswerkes absolvieren. Den 

Auszubildenden mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind vergleichbar die 

Teilnehmenden an Vorschaltmaßnahmen der arbeitsweltbezogenen 

Jugendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine Ausbildung. 

 

 Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 13 

Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem 

vergleichbar sind Schülerinnen und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechnische 

Assistentinnen und Assistenten nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte 

agrartechnische Assistentinnen und Assistenten. 

 

 Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und 

des Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in 

Verbindung mit Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste 

Lehramtsprüfung von Fachlehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das 

Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern). 

 

 Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG. 

 



 Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz 

(LlbG).  

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als bezugsberechtigte 

Auszubildende anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen 

vergleichbar sind.   

Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der Schulort in 

Bayern liegen.  

3.3 Als Studierende werden definiert:  

Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches  

Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG)  

 Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 

BayHIG  

 Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG  

 Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, 

welche die Qualifikation für eine Fachlaufbahn außerhalb eines 

Beamtenverhältnisses erwerben (zum Beispiel Studierende im Sinne des Art. 17 Abs. 

1 Satz 2 Gesetz über die Hochschule für den öffentlichen Dienst).  

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Studierende 

anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar 

sind.  

Maßgeblich für den Erwerb ist der Studienort in Bayern.   

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am 

gemeinsamen Semesterticket beteiligten Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets 

ermöglichen, wenn alle der im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind:  

 Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb Deutschlands in 

einem bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrsverbund mit einem 

gemeinsamen Semesterticket für die bayerischen und außerbayerischen 

Hochschulen.  

 Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.  

 Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein Angebot für ein 

ermäßigtes Deutschlandticket für Studierende.  

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten:  

 Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst 

und  

 Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von 

Jugendfreiwilligendiensten (insbesondere: Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges 

ökologisches Jahr)  

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern.  



4. Zeitliche Berechtigung zum Neubezug  

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss bzw. Wiederaufleben eines 

Abo-Vertrags) ist, solange keine taggenaue Gültigkeit des Deutschlandtickets gegeben ist, 

für all jene gesamten Monatszeiträume möglich, in denen mindestens zehn Kalendertage im 

nachgewiesenen Berechtigungszeitraum (Semester, Ausbildungsjahr, Dienstzeitraum etc.) 

liegen.  

5. Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Studierende  

Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklusive des geleisteten Beitrages für ein vor 

Ort bestehendes solidarisches Semesterticket (sofern vorhanden) liegt 20 Euro unter dem 

jeweils aktuellen Preis des regulären Deutschlandtickets. Beim Erwerb durch Studierende, 

deren Studierendenwerk für sie ein verpflichtendes solidarisches Semesterticket vereinbart 

hat, ist von den Vertriebsstellen des Ermäßigungstickets (z.B. Verkehrsunternehmen bzw. 

sonstige für den Vertrieb verantwortlichen Stellen wie z. B. Verbundorganisationen oder 

Vertriebsdienstleister) der durch den Studierenden geleistete Solidarbeitrag für ein 

Semesterticket mit einem Sechstel beim Bezugspreis des Ermäßigungstickets monatlich 

anzurechnen.   

6. Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets  

6.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 

danach spätestens nach Ablauf von jeweils 12 Monaten durch ein geeignetes Verfahren 

durch die Vertriebsstelle des Ermäßigungstickets zu prüfen. Die Berechtigungsprüfung soll 

auch unterjährig durchgeführt werden können; das Prüfungsergebnis gilt jeweils für 12 

Monate, maximal jedoch bis zum Ablauf der Ausbildungs-/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle 

kann auch kürzere Fristen vorsehen. Hierbei ist primär ein vom Freistaat Bayern 

bereitgestelltes, einheitliches Formular als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Das genaue 

Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur 

Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert.   

6.2 Berechtigungsprüfung für Studierende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 

danach mindestens zu Beginn jedes Semesters zu prüfen. Hierbei sollte ein elektronischer 

Datenabgleich mit der jeweiligen Hochschule (sogenanntes „Shibboleth-Verfahren“) genutzt 

werden. Das genaue Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen 

zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert. Für Trimester 

gilt sinngemäß dasselbe wie für Semester.  

6.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren  

Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung gemäß Nr. 6.1 bei 

Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden und Nr. 6.2 bei Studierenden sowie die im 

Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ 

definierten Kriterien eingehalten hat, werden vom Freistaat Bayern auch ohne gültigen 

Berechtigungsnachweis ausgegebene Ermäßigungstickets im Rahmen des 

Ausgleichsanspruchs akzeptiert.   



Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, dass im bereits vergangenen 

Bezugszeitraum keine Berechtigung für einen Erwerb des Ermäßigungstickets bestand, dann 

muss die Vertriebsstelle das Abonnement entweder als reguläres Deutschlandticket ohne 

Ermäßigung fortführen und den hierfür jeweils aktuell geltenden monatlichen Preis erheben, 

oder das Abonnement kündigen.    

 

Anhang: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets 



Anhang zur Anlage 1: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des 

Ermäßigungstickets für das Jahr 2025 

1. Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende  

Die Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende regelt Nr. 6.1 

der Anlage 1. Nachfolgend werden Regelverfahren (Nr. 1.1) und alternative Verfahren (Nr. 

1.2) konkretisiert.  

1.1 Regelverfahren  

Auszubildende und Freiwilligendienstleistende müssen eine Bestätigung durch die Schule, 

Dienststelle (bei Beamtenanwärterinnen und -anwärtern) oder den Träger des 

Freiwilligendienstes vorlegen, deren Ausstellungsdatum nicht länger als zwei Monate 

zurückliegen darf. Hierbei ist das einheitliche Formular, welches vom Freistaat Bayern zum 

Download auf einer Webseite (https://bahnland-bayern.de/de/ermaessigungsticket) und bei 

den Vertriebsstellen zur Verfügung gestellt wird, als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Bei 

einer Wiederbestellung innerhalb von 12 Monaten ist das für die Erstbestellung eingereichte 

Formular für die Prüfung der Berechtigung ausreichend und die Vorlage eines neu 

ausgestellten Bestätigungsformulars nicht erforderlich.  

Auf dem Formular ist festgehalten, dass 14 Tage Vorbestellfrist gelten. Alle in diesem Sinne 

rechtzeitig eingehenden Bestellungen sollen daher fristgerecht bearbeitet werden. Ein 

schnelleres Abwickeln der Bestellung ist gleichwohl möglich.  

Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der beruflichen Schulen, Dienststellen und 

Freiwilligendienst-Träger zur Verfügung gestellt. Diese wird vor Beginn des jeweiligen 

Ausbildungsjahres und, soweit Schulen, Dienststellen oder Träger wegfallen oder neu 

hinzukommen, aktualisiert.   

Wenn Auszubildende in einem Ausbildungsverhältnis mit einem Ausbildungsvertrag nach 

§ 10 Abs. 1 BBiG sind, aber generell keine Berufsschule besuchen, kann in diesem Fall 

anstelle der Bildungseinrichtung die zuständige Industrie- und Handelskammer bzw. 

Handwerkskammer die Berechtigung prüfen und das Formular bestätigen. 

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise ist anzuwenden. 

Dabei sind folgende Prüfmerkmale relevant:  

 von der Bildungseinrichtung (bzw. Dienststelle für Beamtenanwärter/innen oder 

Träger für Freiwilligendienstleistende) unterschriebene und gestempelte Bestätigung, 

dass der Ticketnutzer zum Berechtigungskreis des Ermäßigungstickets zählt,  

 Lage der Bildungseinrichtung (bzw. Dienststelle/Dienstort für Beamtenanwärter/innen 

und Freiwilligendienstleistende) in Bayern oder Lage des Hauptwohnsitzes (so wie 

vom Ticketnutzer angegeben) in Bayern, Ausstellungsdatum des 

Bestätigungsformulars nicht älter als zwei Monate (bei einer Wiederbestellung 

innerhalb von 12 Monaten kann auf das erstmalige Prüfergebnis des eingereichten 

Formulars für die Erstbestellung zurückgegriffen werden),  

 voraussichtliches Ausbildungs-/Dienstende (wie von Schule/Dienststelle/Träger 

angegeben): Falls es weniger als 12 Monate in der Zukunft liegt, ist dieses Enddatum 

als Auslaufdatum des Abonnements zu übernehmen. Dabei soll die Abolaufzeit auf 

ganze Monate aufgerundet werden.  



1.2 Alternative Verfahren  

Als Alternativen zur Berechtigungsprüfung gemäß dem Regelverfahren können die 

Vertriebsstellen weitere Verfahren einsetzen. Diese sind mit dem Freistaat vorher 

abzustimmen:   

 

a) Nutzung bestehender Schnittstellen zu den Arbeitgebern, z.B. über Jobticket-Portale. 

Hierüber könnten Arbeitgeber die Berechtigung sowie Ausbildungsdauer bestätigen, 

ohne dass Schulen/Dienststellen tätig werden müssen.  

 

b) Nutzung bestehender Schnittstellen zu Auszubildenden-Datenbanken der 

Ausbildungskammern, die über eine datenschutzkonforme Abfrage eine sofortige 

Aussage über das Vorliegen und das voraussichtliche Auslaufdatum eines 

Ausbildungsverhältnisses zulassen, z.B. „AzubiCard“.  

 

1.3 Verfahren bei Anspruch auf Schulwegkostenfreiheit  

Bei Auszubildenden, die als Berufsschüler/innen unter die Schulwegkostenfreiheit nach den 

Bestimmungen des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges (SchKfrG) fallen, 

genügt die Ticketbestellung durch den zuständigen Träger der Schülerbeförderung als 

Berechtigungsnachweis. Eine zusätzliche Überprüfung mit dem Nachweisformular nach Nr. 

1.1 ist nicht erforderlich.   

2. Berechtigungsprüfung für Studierende  

Die Berechtigungsprüfung für Studierende regelt Nr. 6.2 der Anlage 1. Nachfolgend werden 

Regelverfahren (Nr. 2.1) und alternative Verfahren (Nr. 2.2) konkretisiert.  

Bei krummen Semesterdauern bzw. bei tagesgenauem Abostart (falls dieser künftig 

eingeführt wird) soll die Abolaufzeit am Semesterende auf ganze Monate aufgerundet 

werden.  

2.1 Regelverfahren  

Bei der Berechtigungsprüfung ist ein geeignetes elektronisches Verfahren mit Datenabgleich 

mit der jeweiligen Hochschule beim Vertrieb des Tickets anzuwenden. Hierbei sollte nach 

Möglichkeit das Shibboleth-Verfahren genutzt werden.   

2.2 Alternative Verfahren  

Neben dem Shibboleth-Verfahren können auch bestehende, alternative Datenschnittstellen 

vor Ort genutzt werden, wenn diese ebenfalls aktuell gepflegt sind und dazu geeignet sind, 

bei Abfrage eine sofortige Aussage über das Vorliegen und das voraussichtliche 

Auslaufdatum einer Immatrikulation zu erzeugen.   

Studierende an bayerischen Hochschulen, die weder das Shibboleth-Verfahren noch andere 

Datenschnittstellen zu den Vertriebsstellen bereitstellen können, können das 

Ermäßigungsticket durch Vorlage des Berechtigungsnachweises im Online-Verkauf 

entsprechend des Verfahrens bei den Auszubildenden gemäß Nr. 1.1 erwerben. Hierzu 

muss die Hochschule das bayernweit einheitliche Berechtigungsformular manuell 



abstempeln und unterschreiben und somit die Immatrikulation des Studierenden bestätigen. 

Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der betroffenen Hochschulen zur Verfügung 

gestellt. Diese wird jeweils vor Semesterbeginn aktualisiert.   

Neben dem Berechtigungsnachweis können Verkaufspartner aus Praktikabilitätsgründen für 

Studierende einzelner Hochschulstandorte auch eine gültige Immatrikulationsbescheinigung 

als Nachweis zulassen. Die Entscheidung, ob dieses alternative Verfahren zur Anwendung 

kommt, obliegt dem Verkaufspartner. 

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise ist anzuwenden.   

Dabei sind folgende Prüfmerkmale bei Nutzung des Berechtigungsformulars kumulativ 

relevant:  

 von der Hochschule unterschriebene und gestempelte Bestätigung, dass der 

Ticketnutzer im angefragten Semester/Trimester ordnungsgemäß eingeschrieben ist, 

 Lage der Hochschule (Studienort) in Bayern, oder Hauptwohnsitz in Bayern und 

Zugehörigkeit zu einer Hochschule mit bundesländerübergreifenden Semesterticket 

im Sinne der Nr. 3.3 der Anlage 1,   

 Ausstellungsdatum des Bestätigungsformulars nicht älter als zwei Monate (bei einer 

Wiederbestellung innerhalb des angefragten Semesters/Trimesters kann auf das 

erstmalige Prüfergebnis des eingereichten Formulars für die Erstbestellung 

zurückgegriffen werden). 

 

Bei Vorlage einer Immatrikulationsbescheinigung gelten die folgenden Prüfmerkmale 

kumulativ: 

 Vorlage einer für das angefragte Semester/Trimester gültigen 

Immatrikulationsbescheinigung 

 Lage der Hochschule (Studienort) in Bayern, oder Hauptwohnsitz in Bayern bei 

gleichzeitiger Zugehörigkeit zu einer Hochschule mit bundesländerübergreifenden 

Semesterticket im Sinne der Nr. 3.3 der Anlage 1. 

 

3. Prüfung der Berechtigungsnachweise 

Bei Verkäufen des Ermäßigungstickets ist, falls die Personalkapazität dies erfordert, eine 

stichprobenartige Prüfung der Nachweise für die Berechtigung ausreichend. Die Stichprobe 

muss ab 1. Januar 2025 mindestens 40 Prozent, jedoch zu Beginn des Ausbildungsjahres 

und zu Semesterbeginn mindestens 30 Prozent der pro Kalenderwoche hochgeladenen 

beziehungsweise eingereichten Berechtigungen betragen. Um die Prüfquote feststellen zu 

können, sollte das Prüfergebnis (ja/nein/ungeprüft) in geeigneter Form dokumentiert werden.  

4. Datenschutz  

Die Berechtigungsnachweise sollen für fünf Jahre aufbewahrt und danach zeitnah gelöscht 

werden. 



Anlage 2: Festlegungen zur Umsetzung der Stufe 2 der Einnahmeaufteilung für das 

Deutschlandticket in Bayern (2025) 

Unter enger Einbeziehung von Experten der Verkehrsverbünde, 

Eisenbahnverkehrsunternehmen, Verkehrsunternehmen und Kommunen wurde ein 

Vorgehen zur Umsetzung der Stufe 2 des Leipziger Modells der Einnahmeaufteilung des 

Deutschlandtickets in Bayern erarbeitet. Dieses Vorgehen gilt ausschließlich für die Stufe 2 

des Leipziger Modells im Jahr 2025 und ist keine Vorfestlegung für die künftige Gestaltung 

der Einnahmeaufteilung beim Deutschlandticket. 

A. Grundsätzliches 

Mit der Anerkennung des Deutschlandtickets als bundesweit gültiges Tarifprodukt für den 

Nahverkehr durch die Verkehrsunternehmen bzw. erlösverantwortlichen Aufgabenträger 

verpflichtet die Allgemeinverfügung alle Tarifgeber bzw. Unternehmen im Geltungsbereich 

der Allgemeinverfügung auf die Anwendung eines gemeinsamen Aufteilungsverfahrens für 

das Deutschlandticket. Das anzuwendende Aufteilungsverfahren umfasst alle Einnahmen 

aus dem Deutschlandticket sowie alle Einnahmen aus den bundesweit geltenden 

kundengruppenspezifischen Angeboten im Rahmen des Deutschlandtickets (u.a. Jobticket 

und Semesterticket). Dazu zählen sämtliche Einnahmen sowie Leistungen von Dritten in der 

Höhe des festgelegten Preises des Deutschlandtickets. Das Bayerische Ermäßigungsticket 

ist bei der Einnahmeaufteilung wie ein reguläres Deutschlandticket zu behandeln.  

Für eine bundesweit funktionierende Einnahmeaufteilung des Deutschlandtickets ist es 

wesentlich, dass bundesweit sämtliche vom Deutschlandticket betroffenen Verkehre und 

Kundenvertragspartner beim Vertrieb des Deutschlandtickets an der Einnahmeaufteilung für 

das Deutschlandticket teilnehmen. Sollte dies nicht der Fall sein und es daher zu 

Verwerfungen kommen, kann eine kurzfristige Anpassung oder ein Aussetzen der Stufe 2 

der Einnahmeaufteilung in Bayern durch das zuständige Staatsministerium erforderlich sein.  

1. Zeitpunkt der Umsetzung 

Der Zeitpunkt, zu dem die Stufe 2 des Leipziger Modells und damit das Vorgehen in dieser 

Anlage in Kraft tritt, erfolgt durch eine Beschlussfassung der Verkehrsministerkonferenz und 

wird auf der Website der Verkehrsministerkonferenz 

(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) 

veröffentlicht (Nummer 2.2 Satz 4 der Allgemeinverfügung). 

2. Umsatzsteuer  

Die Einnahmeaufteilung erfolgt mit den Bruttofahrgelderlösen. Die umsatzsteuerrechtliche 

Behandlung erfolgt nach der Einnahmeaufteilung durch das Unternehmen, dem die Erlöse 

aus der Einnahmeaufteilung zugeschieden werden.  

3. Vertriebsregelung 

Für Deutschland-Jobtickets und Deutschland-Semestertickets sind die tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen 

Rabattierungen angewendet wurden. Einnahmen aus dem durch Beschluss des 

Koordinierungsrates festgelegten bundeseinheitlichen Vertriebsanreiz für 

Deutschlandtickets, Deutschland-Jobtickets und Deutschland-Semestertickets sind von 

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=bayern.de&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYmF1ZW4uYmF5ZXJuLmRlL21pbi92ZXJrZWhyc21pbmlzdGVya29uZmVyZW56L2luZGV4LnBocA==&i=NjIzYzllYTFhYmMzNjQxMGU4MzYzMzYz&t=RDVjRlpWMlFTcjVWN2V5TmJSTUsxbG5DOUJaV0JmdzhETWZTcHVFMjdEST0=&h=105bfec3b41549b3984831ed1a1c8307&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVaLfi7_uXWUjk4CBFWRL2iUxABh9cmFE7sU2bxCQY9YE-hWiMAIYnB_W8-piGIs1JE


den oben genannten Fahrgeldeinnahmen abzuziehen und gehen nicht in die 

Einnahmeaufteilung nach dieser Anlage ein. Hiervon unberührt sind Regelungen zur 

Vertriebsvergütung innerhalb der Tariforganisation.  

4. Teilnehmende an der Einnahmeaufteilung und dem bundesweiten 

Zahlungsausgleich  

Teilnehmende an der Einnahmeaufteilung sollen Tariforganisationen sein. Dies sind im 

Regelfall die Stellen, die in den Verkehrsverbünden und Verkehrsgemeinschaften durch 

(verbund-)interne Regelungen mit der Umsetzung des Tarifs beauftragt sind und die die 

Einnahmeaufteilung im jeweiligen Verbund bzw. der Tarifgemeinschaft vollziehen. Dies trifft 

im Regelfall insbesondere auf Verbundgesellschaften zu. Tariforganisation kann auch ein 

Unternehmen mit Haustarif sein. Die an der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket 

teilnehmenden Akteure müssen abstimmen, welche Stelle(n) bzw. Verkehrsunternehmen für 

die jeweiligen Akteure am bundesweiten Zahlungsausgleich teilnehmen und wie die 

Zahlungen für den bundesweiten Ausgleich in die jeweilige Einnahmeaufteilung einfließen. 

Durch eine Zusammenarbeit können die Anzahl der Teilnehmenden an dem bundesweiten 

Ausgleich reduziert und die Verteilung der Einnahmen passgenauer für die Bedürfnisse vor 

Ort gestaltet werden. Insbesondere Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen in 

Verbunderweiterungsgebieten bzw. Gebieten für Verbundneugründungen sollten zur 

Umsetzung der Stufe 2 bereits jetzt mit dem zukünftigen Verbund zusammenarbeiten bzw. 

Einnahmeaufteilungsregelungen innerhalb der Gruppe der Verbundneugründung 

beschließen und umsetzen.    

5. Balanceschublade und PLZ-Ausland  

Alle auf die Akteure in Bayern zu verteilenden Einnahmen für das Deutschlandticket werden 

in einem einheitlichen System verteilt. Eine eigene Verteilung für die auf Bayern entfallenden 

Einnahmen aus der Balanceschublade ohne zugeordnete PLZ oder mit PLZ aus dem 

Ausland erfolgt nicht.  

Die auf Bayern entfallenden Einnahmen ohne bayerische PLZ werden als prozentualer 

Zuschlag auf die Verteilmasse der Einnahmeaufteilung mit bayerischen Postleitzahlen 

aufgeschlagen. Somit erfolgt die Verteilung der Einnahmen ohne bayerische PLZ im 

gleichen Verhältnis wie die Verteilung der Einnahmen mit bayerischer PLZ. 

B. Konkrete Umsetzung 

Die Einnahmeaufteilung wird wie folgt umgesetzt: 

6. Technische und organisatorische Umsetzung  

Die Tariforganisationen und die Teilnehmenden am bundesweiten Zahlungsausgleich 

(Zahlstelle) müssen sich zur Umsetzung der Einnahmeaufteilung im entsprechenden 

Unterportal des DTBY-Portals registrieren und dort die erforderlichen Informationen bis 

spätestens 15. Januar 2025 einpflegen. Hierzu gehören unter anderem jeweils 

Informationen zum Teilnehmenden am bundesweiten Zahlungsausgleich, Angaben, ob der 

verbundinterne Schienenpersonennahverkehr in die Verbund-Einnahmeaufteilung für das 

Deutschlandticket integriert ist, Zuordnung zu den von den Verkehren in dem Tarif 

abgedeckten Postleitzahlen (auch anteilig möglich) sowie Verteilschlüssel bei 

überlappenden Postleitzahlen.  



 

7. Rechtliche Umsetzung  

Die durch die Allgemeinverfügung zur Anerkennung des Deutschlandtickets verpflichteten 

Verkehrsunternehmen sind zur Teilnahme an der Einnahmeaufteilung für das 

Deutschlandticket verpflichtet. Diese Pflicht zur Teilnahme an der bundesweiten 

Einnahmeaufteilung umfasst auch den Abschluss eventuell notwendiger Vereinbarungen zur 

praktischen Umsetzung der Einnahmeaufteilung, insbesondere mit der D-Tix GmbH& Co. 

KG und den an der Einnahmeaufteilung Teilnehmenden. Die Teilnahme an der 

bundesweiten Einnahmeaufteilung kann anstatt durch das Verkehrsunternehmen selbst 

auch durch von ihm oder durch Satzung bestimmte Tariforganisationen erfolgen, soweit 

dieses Vorgehen den Vorgaben der bundesweiten Vereinbarung entspricht und dort 

zugelassen ist (z.B. Übertragung auf einen Verkehrs- und Tarifverbund). Die Teilnahme an 

dem bundesweiten Zahlungsausgleich erfolgt durch das Verkehrsunternehmen selbst oder 

eine oder mehrere Zahlstellen in den Tariforganisationen. Die Vorgaben des 

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) sind hierbei einzuhalten. Die bundesweite 

rechtliche Vereinbarung beinhaltet insbesondere die konkreten Zahlungsfristen und 

Vorgaben zur Umsetzung des bundesweiten Zahlungsausgleichs.   

8. Verteilungsparameter  

Die Verteilungsparameter der Einnahmeaufteilung ergeben sich wie folgt: 

a) DTV-Anteil (Überregionaler SPNV / DTV)  

Der überregionale SPNV / SPNV im Deutschlandtarif (DTV-Anteil) erhält einen Anteil von 

jedem Deutschlandticket, das Bayern in der bundesweiten Einnahmeaufteilung 

zugeschieden wird. 

Der DTV-Anteil ergibt sich aus dem prozentualen Anteil der Verkehre im DTV an den durch 

das Deutschlandticket entfallenden Alteinnahmen (Solleinnahmen 2024) im Verhältnis zu 

den in Gesamtbayern durch das Deutschlandticket entfallenden Alteinnahmen. Hierzu 

werden von den Gesamtsolleinnahmen 2024 in Bayern, sowie den Solleinnahmen im DTV 

2024 jeweils die entsprechenden Fahrgeldeinnahmen ohne Deutschlandticket 

(„Restsortiment“) subtrahiert und ins Verhältnis gesetzt.  

Eine erläuternde Berechnung mit fiktiven Werten befindet sich in Anhang 1. 

Die für die Berechnung erforderlichen Daten werden aus den vorläufigen und auf Prognosen 

basierenden Anträgen der Verkehrsunternehmen zum Ausgleich 2024 im DTBY-Portal zum 

Stichtag 1. Dezember 2024 generiert. Der DTV-Anteil wird einmalig für das gesamte Jahr 

2025 ermittelt, monatlich auf die Deutschlandticket-Einnahmen angewandt (vgl. 8.b und 8.c) 

und im DTBY-Portal veröffentlicht.   

b) Schülerinnen und Schüler mit Deutschlandticket mit Beförderungsanspruch im 

Rahmen der Kostenfreiheit des Schulweges  

Da der Erwerb des Deutschlandtickets durch die öffentliche Hand für die Nutzung des 

regelmäßigen Schulweges erfolgt, werden die Einnahmen aus diesen von den 

Schulaufwandsträgern vor Ort erworbenen Deutschlandtickets mit einem Anteil von 90 

Prozent an den Einnahmen der örtlichen Tariforganisation zugewiesen. 10 Prozent dieser 



Einnahmen erhalten die Unternehmen im DTV für den überregionalen Anteil und die 

Schülerbeförderung im SPNV. Der Anteil kommt als bayernweiter Durchschnitt einheitlich für 

alle Deutschlandtickets von Schülerinnen und Schülern mit Beförderungsanspruch im 

Rahmen der Kostenfreiheit des Schulweges zum Tragen. 

Um dies umzusetzen, werden bis zum 15. Januar 2025 über die Schulwegkostenträger die 

von diesen erworbenen Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler mit 

Beförderungsanspruch bei der Kostenfreiheit des Schulweges für den Monat Oktober 2024 

geordnet nach Postleitzahl erhoben. Spätere Korrekturen der Meldungen durch die 

Schulwegkostenträger sind bis zum 15. des jeweiligen Monats gegenüber der Bayerischen 

Eisenbahngesellschaft möglich.  

Diese erhobene Anzahl der Deutschlandtickets je Postleitzahl wird monatlich direkt 

entsprechend dem oben genannten Schlüssel mittels der Postleitzahl auf die 

Tariforganisationen verteilt. Liegt die Anzahl der erhobenen Deutschlandtickets für 

Schülerinnen und Schüler mit Beförderungsanspruch bei einer Postleitzahl über den an die 

D-Tix gemeldeten Verkäufen bei dieser Postleitzahl, so sind die an die D-Tix gemeldeten 

Verkäufe maßgeblich.  

Im August 2025 wird aufgrund der Sommerferien die Anzahl der Deutschlandtickets durch 

die Schulwegkostenträger auf null gesetzt.    

c) Weitere Deutschlandtickets  

Die Verteilung der weiteren Deutschlandtickets beinhaltet: 

1. Zuordnung anhand der Postleitzahl auf Tariforganisation  

2. Aufteilung der Einnahmen bei Postleitzahlen mit mehreren Tariforganisationen  

3. Verteilung DTV-Anteil  

 

1. Zuordnung anhand der Postleitzahl auf Tariforganisation  

Die weiteren Einnahmen aus dem Deutschlandticket werden nach den Postleitzahlen der 

jeweiligen Deutschlandtickets (anteilig) den Tariforganisationen zugeordnet.  

 

2. Aufteilung der Einnahmen bei Postleitzahlen mit mehreren Tariforganisationen 

Ordnen sich einer Postleitzahl mehrere Tariforganisationen zu, so ergibt sich folgende 

Aufteilung der Einnahmen aus dieser Postleitzahl:  

 Primär ist von den Tariforganisationen eigenständig ein angemessener 

Aufteilungsschlüssel zu vereinbaren und bis spätestens 15. Januar 2025 im DTBY-

Portal zu hinterlegen. Dies kann insbesondere auf Basis des Alteinnahmeanteils oder 

lokal vorhandenen Nutzungsdaten erfolgen.   

 Wenn keine Einigung möglich ist, so wird ein Schlüssel unter Beteiligung der 

betroffenen Tariforganisationen von der Bewilligungsbehörde festgelegt. Im Regelfall 

basiert dieser auf den Nutzplatzkilometern, die in den Verkehren, in denen das 

Deutschlandticket gilt, auf dem Gebiet dieser Postleitzahl von denen einzelnen 

Tariforganisationen erbracht werden.  



 

3. Verteilung DTV-Anteil  

Von allen einer Tariforganisation zugewiesen Einnahmen aus dem Deutschlandticket geht 

ein Teil an die Verkehre im DTV, bayernweit pro Monat in der Höhe des unter a) ermittelten 

DTV-Anteils. 

Der monatliche DTV-Anteil von den einer Tariforganisation nach Postleitzahlen 

zugewiesenen Einnahmen aus dem Deutschlandticket setzt sich wie folgt zusammen:  

 DTV-Anteil aus Schülerbeförderung (vgl. 8.b) 

 DTV-Anteil für weitere Deutschlandtickets: Unterschiedlich hoher Anteil für den DTV 

je nach Zuordnung zu einer von zwei Kategorien für die Tariforganisationen. Die 

Ermittlung für die Bildung der unterschiedlichen Höhe der DTV-Anteile der beiden 

Kategorien wird unten dargestellt.  

Um den jeweiligen Anteil der Kategorien zu ermitteln, werden alle Tariforganisationen außer 

dem DTV im DTBY-Portal vom Freistaat in eine von den beiden nachfolgenden Kategorien 

eingeordnet:  

 Kategorie 1 „Tariforganisation mit SPNV EAV-Integration": Tariforganisationen, bei 

denen der Binnenverkehr des SPNV in der Einnahmeaufteilung des Verbundes 

berücksichtigt wird und bei dem die Eisenbahnverkehrsunternehmen für diesen 

Binnenverkehr des SPNV Einnahmen im Verbund zugeschieden bekommen. 

 

 Kategorie 2 „Tariforganisation ohne SPNV EAV-Integration": Tariforganisationen, bei 

denen der Binnenverkehr des SPNV nicht an der lokalen Einnahmeaufteilung 

partizipiert. 

Deckt eine Tariforganisation für die Einnahmeaufteilung im Deutschlandticket sowohl 

Regionen in Kategorie 1 als auch in Kategorie 2 ab, so erfolgt eine anteilige Zuordnung der 

Tariforganisationen entsprechend den betroffenen Postleitzahlen in die jeweilige Kategorie. 

Der DTV-Anteil je Kategorie ist aufgrund der laufenden Änderungen im Kaufverhalten 

variabel und wird monatlich neu berechnet. 

Bildung der unterschiedlichen Höhe der DTV-Anteile je Kategorie: 

Die Ermittlung des Verhältnisses des DTV-Anteils zwischen Kategorie 1 und Kategorie 2 

erfolgt einmalig für EAV Stufe 2 in 2025 auf Basis der Erhebung von Pendlerdaten des 

Bayerischen Landesamtes für Statistik aus dem Jahr 2022 und wird im DTBY-Portal 

veröffentlicht.  

Die Ermittlung der Pendlerströme erfolgt pro kategorisierter Tariforganisation, die gesamthaft 

pro Kategorie ins Verhältnis gesetzt werden. Hierzu wird der Anteil der Pendler von 

innerhalb nach außerhalb einer Tariforganisation ermittelt. Die Anzahl der Auspendler aus 

der Tariforganisation wird der Gesamtanzahl der Pendler der Erwerbsbevölkerung (Summe 

aus Binnenpendlern und Auspendlern) der Tariforganisation gegenübergestellt. Bei 

Tariforganisationen ohne Integration des Binnenverkehrs in den SPNV wird als räumlicher 

Umgriff des Tarifs der jeweilige Landkreis bzw. die kreisfreie Gemeinde herangezogen. Die 

Hochrechnung pro Kategorie erfolgt durch Aufsummierung der einzelnen Werte pro 



Tariforganisation. Die daraus resultierenden prozentualen Anteile je Kategorie werden ins 

Verhältnis gesetzt, sodass als Referenz der Verhältniswert herangezogen werden kann.  

 

Eine Formel und eine erläuternde Berechnung befinden sich in Anhang 2.  

 

C. Geltungsdauer / Revision  

Die Verteilung der Deutschlandtickets nach diesem Verfahren, insbesondere für 

Schülerinnen und Schüler mit Beförderungsanspruch, soll sachgerecht überprüft und eine 

erforderliche Anpassung zum Schuljahresbeginn 2025/26 insbesondere bezüglich folgender 

Aspekte erfolgen:  

 Entwicklung des 365-Euro-Tickets oder vergleichbare wesentliche 

Tarifveränderungen 

 Bessere Datenlage zu der Aufteilung der Schülerkarten auf aÖPNV und SPNV “vor 

Deutschlandticket” und sich daraus ggf. ergebender Anpassungsbedarf der zum 

Start festgesetzten Verteilung.   

 

Eine Änderung in dem Verfahren der Einnahmeaufteilung erfolgt durch Änderung dieser 

Anlage.  
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Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 

öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 im 

Freistaat Bayern 

97-B 

 

Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht 

gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 

Deutschlandticket im Jahr 2025 im Freistaat Bayern 

(Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2025) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

vom, Az. … 

(BayMBl. Nr.…) 

Zitiervorschlag: Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr über 

die Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 

öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 im Freistaat 

Bayern (Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2025) vom (BayMBl. Nr.…)  

 
1Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe des Art. 53 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO), der 

allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften sowie 

dieser Richtlinien Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger und 

Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des 

Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets. 
2Dies umfasst auch das ermäßigte Deutschlandticket gemäß der Anlage zu diesen Richtlinien. 3Die 

Leistungen erfolgen ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

1.   Zweck der Billigkeitsleistungen  

Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Empfänger im Freistaat Bayern, deren 

Ausgaben in den Monaten Januar bis Dezember 2025 aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets und 

des ermäßigten Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende 

(Ermäßigungsticket) durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszahlungen aus 

allgemeinen Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht durch Einnahmen aus 

Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten und nicht die Umsetzung des Deutschlandtickets 

betreffenden Ausgleichszahlungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 oder aus allgemeinen 

Vorschriften im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gedeckt werden können. 

2.   Leistungsempfänger  

Empfänger sind Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im Sinne des Gesetzes über 

den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG). 

3.   Leistungsvoraussetzungen  

1Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, reichen sie die 

Billigkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen in entsprechender 

Anwendung der Nr. 4.3 und nach den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 mittels allgemeiner 

Vorschriften oder öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder über andere beihilferechtlich zulässige 

Instrumente diskriminierungsfrei aus. 2Die Erlösverantwortlichen sind zu verpflichten, an der 

Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket teilzunehmen (vergleiche Beschlussfassung für ein 

bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des 

Leipziger Modellansatzes in der jeweils gültigen Fassung 
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(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php), die hierfür erforderlichen Daten 

bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls 

diese Ansprüche überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben.Die 

Ausgestaltung der Stufe 2 der Einnahmeaufteilung nach dem Leipziger Modell im Freistaat Bayern erfolgt 

entsprechend den Vorgaben in Anlage 2.  Der Zeitpunkt, zu dem Stufe 2 in Kraft tritt und Stufe 1 ablöst, erfolgt 

durch eine Beschlussfassung der Verkehrsministerkonferenz und wird auf der Website der 

Verkehrsministerkonferenz (https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php)  

veröffentlicht. 

4.   Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistungen  

4.1   

Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß Art. 53 BayHO. 

4.2   

Es erfolgt ein Ausgleich in Höhe von 100 Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben. 

4.3   

Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln: 

4.3.1   

1Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, 

Beförderungsbedingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwischen den um die 

jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2025 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der 

Monate Januar bis Dezember 2019 und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des 

Jahres 2025 nach Maßgabe der Nrn. 4.3.1.1 und 4.3.1.2 ausgleichsfähig. 2Maßgebend sind dabei die 

Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer). 3Die Verbundorganisationen haben den Empfängern die 

für die Antragstellung erforderlichen Daten zu liefern. 4Einnahmen aus dem erhöhten Beförderungsentgelt 

werden nicht berücksichtigt. 

4.3.1.1   

1Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar bis Dezember 2025 

hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen Monat verkauften 

beziehungsweise dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und Preisstufe der 

Monate Januar bis Dezember 2019 einschließlich, soweit nachweisbar, der ausgegebenen Fahrausweise, 

für die aufgrund von Zahlungsausfällen keine Fahrgeldeinnahmen erzielt wurden, mit den für diese 

Kartenart und für die im Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des Jahres 

2025 genehmigten Preisen zu multiplizieren. 2Preisanpassungen, die ab dem 1. Januar 2025 wirksam 

wurden, sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle Preisstufen vorzunehmen. 3Lassen 

sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen oder handelt es sich um 

stückzahlunabhängige Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung nach Satz 1 abgeleitete 

durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung für die Hochrechnung maßgebend. 4Wenn aufgrund einer 

grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, die nach dem 15. Januar 2023 wirksam wurde, ein Vergleich zu 

den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich ist, werden die hochgerechneten 

Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt und über die durchschnittliche 

prozentuale Tarifanpassung auf 2025 fortgeschrieben. 5Wurden die Preise für Tickets mit nicht 

deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind für diese Tickets die 

hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 zu ermitteln und 

über die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2025 fortzuschreiben. 6Übersteigt im jeweiligen 

Monat in 2025 die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung gegenüber dem jeweiligen Monat in 2023 

um mehr als 13,5  Prozent, darf für die Ermittlung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen 

Kartenart in der jeweiligen Preisstufe nur eine Steigerungsrate von 13,5 Prozent zu Grunde gelegt werden. 
7Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden prognostizierten 
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Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten in den Jahren 2023 bis 2025 werden die 

nach den Sätzen 1 bis 6 ermittelten Fahrgeldeinnahmen für alle drei Jahre um insgesamt 3,9 Prozent 

erhöht. 8Die nach den Sätzen 1 bis 7 ermittelten hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis 

der Veränderung der tatsächlich erbrachten Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- beziehungsweise 

Zug-Kilometern im Kalenderjahr 2025 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet des Empfängers nach 

Nr. 2 fortzuschreiben. 9Als Faktor der Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der prozentualen Steigerung 

beziehungsweise prozentualen Verminderung der Betriebsleistungen im Gebiet des Empfängers nach Nr. 2 

anzusetzen. 10Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten nach 

Einnahmenaufteilung im jeweiligen Bundesland zum 31. Januar 2026 die Gesamtzahl der Abonnentinnen 

und Abonnenten zum 30. April 2023 um mehr als 10 Prozent, sind die nach den Sätzen 1 bis 9 ermittelten 

Fahrgeldeinnahmen um den über die Bagatellgrenze von 5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz für alle 

Empfänger im Land abzusenken. 11Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem 

BBDB-Tarif sind die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter 

Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2025 der jeweiligen Verbundorganisation zu 

verteilen, der ohne die Einführung des Deutschlandtickets gegolten hätte. 

4.3.1.2   

1Zur Berechnung der beim Deutschlandticket anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate 

Januar bis Dezember 2025 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich der 

Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket zu ermitteln. 2Zahlungsausfälle reduzieren die tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen nicht.  3Für Deutschland-Jobtickets und das Deutschland-Semesterticket sind die 

tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen 

Rabattierungen angewendet wurden. 4Für das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket sind bei der 

Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen die regulären Einnahmen aus dem Deutschlandticket ohne ergänzende 

Ermäßigung anzusetzen. 5Einnahmen aus dem dem durch Beschluss des Koordinierungsrates festgelegten 

bundeseinheitlichen Vertriebsanreiz für Deutschlandtickets, Deutschland-Jobtickets und das Deutschland-

Semesterticket sind von den Fahrgeldeinnahmen im Sinne von Satz 1 abzuziehen.  6Die Vornahme weiterer 

Absetzungen von den Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket ist nicht zulässig. 7Wurden die 

Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind bei der 

Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit 

nicht deutschlandweiter Gültigkeit alle verkauften Tickets mit den am 1. Januar 2023 geltenden und über die 

durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2025 fortgeschriebenen gegebenenfalls den Preis des 

Deutschlandtickets auch übersteigenden Preisen anzusetzen. 8Übersteigt bei Tickets mit Ausnahme von 

Deutschlandtickets, Deutschland-Jobtickets und Deutschland-Semestertickets im jeweiligen Monat in 2025 

die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe 

gegenüber dem jeweiligen Monat 2023 um mehr als 13,5 Prozent, können für die Ermittlung der 

tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe die Preise zu Grunde 

gelegt werden, die bei einer Tarifanpassung von 13,5 Prozent zu zahlen gewesen wären. 9Bei 

Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket 

sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter 

Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2025 der jeweiligen Verbundorganisation sowie 

gemäß der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket zu verteilen. 

4.3.2   

1Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch vom 

23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Juni 2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 146) geändert worden ist, sind die um die Tarifanpassungen gemäß Nr. 4.3.1.1 hochgerechneten 

erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes Januar bis Dezember 2019 beziehungsweise die 

nach Maßgabe der Nr. 4.3.1.2 errechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum Januar 

bis Dezember 2025 zu ermitteln und für diese die Erstattungsleistung aufgrund des für das Jahr 2025 

festgelegten oder nachgewiesenen Vomhundertsatzes zu berechnen. 2Maßgebend sind dabei die Netto-

Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, 

dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket gemäß der nach Nr. 4.3.1.1 für die hochgerechneten 
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erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen beziehungsweise gemäß Nr. 4.3.1.2 für die tatsächlichen 

erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen maßgebenden Einnahmenaufteilung. 3Ausgleichsfähig ist die 

Differenz der so errechneten Beträge für die jeweiligen Verkehrsleistungen. 

4.3.3   

1In der Nr. 4.3.1 entsprechenden Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung anderer 

Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen. 2Einsparungen der Empfänger nach Nr. 

2 bei Leistungen aus allgemeinen Vorschriften sind gegenzurechnen. 

4.3.4   

Der Ausgleich für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets ergibt sich aus der Differenz 

zwischen den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 4 anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen und den tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf der Ermäßigungstickets. 

 

4.3.5 

1Von dem nach den Nummern 4.3.1 bis 4.3.4 ermittelten Ausgleich sind in direktem ursächlichem 

Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets vermiedene oder ersparte Aufwendungen aus 

dem Vertrieb des bisherigen Tarifsortiments in Abzug zu bringen. 2Hierzu ist die auf Monatswerte 

umgerechnete, beim Empfänger bzw. den in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden 

Verkehrsunternehmen oder mittelbar über ihre Vertriebsdienstleister verkaufte Anzahl von Fahrkarten im 

Abonnement im bisherigen Tarifsortiment jeweils zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 2025 zu 

ermitteln und daraus die Differenz zu bilden. 3Abonnements im Sinne von Satz 2 sind Zeitfahrkarten mit 

einer zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem Monat. 4Dazu zählen auch Semestertickets sowie 

Monatskarten, die von Unternehmen ausgegeben werden, die keine Abonnements im gesamten 

Tarifangebot haben und mindestens vier dieser Monatskarten im Zeitraum 1. Mai 2022 bis 30. April 2023 

nachweislich an denselben Kunden oder dieselbe Kundin verkauft wurden. 5Für jedes Ticket der so 

ermittelten Differenz ist jeweils ein Betrag von 1,20 Euro als Ersparnis im Ausgleich anzusetzen. 6Wird 

nachgewiesen, dass die tatsächlich ersparten  Vertriebsaufwendungen niedriger sind als bei der pauschalen 

Berechnung nach den Sätzen 2 bis 5, darf auch der niedrigere Betrag als Ersparnis angesetzt werden. 7Hat 

ein Unternehmen den Vertrieb des Deutschlandtickets oder des bisherigen Tarifs an ein anderes 

Verkehrsunternehmen oder eine Verbundorganisation übertragen, sind die nach den Sätzen 2 bis 5 

ermittelten Ersparnisse von diesem in Ansatz zu bringen. 

 

4.3.6   

Die Summe der gemäß den Nrn. 4.3.1 bis 4.3.4 errechneten Minderungen abzüglich der Ersparten oder 

vermiedenen Aufwendungen gemäß Nummer 4.3.5 ist der ausgleichsfähige Betrag. 

4.3.7   

1Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger und können 

die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufgabenträger 

zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage der im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten 

Fahrzeug-, Wagen- beziehungsweise Zugkilometer des Kalenderjahres 2025 den Aufgabenträgern 

zuzuordnen. 2Die beteiligten Aufgabenträger oder Bewilligungsbehörden können eine abweichende 

Aufteilung vereinbaren. 

4.4   

Sofern Empfänger Abschlagszahlungen erhalten haben, sind diese auf den nach Nr. 4.3 ermittelten 

Ausgleichsbetrag anzurechnen. 

4.5   
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Neben dem nach Nr. 4.3 ermittelten Ausgleichsbetrag erhalten Verkehrsverbünde, die 

Verkehrsunternehmen des verbundfreien Raumes im Rahmen des Vertriebs sowie der 

Einnahmenaufteilung beim Deutschlandticket unterstützen (Verbund-Patenschaften), für im Rahmen der 

Unterstützung zu leistende tatsächliche Aufwendungen einen Ausgleich in Form einer Einmalzahlung in 

Höhe von maximal 40 000 Euro je Verkehrsverbund. 

5.   Sonstige Bestimmungen  

5.1   

1Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistungen nach Nr. 3 an Verkehrsunternehmen 

eine Überkompensation der aus der Einführung des Deutschlandtickets einschließlich des 

Ermäßigungstickets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ausgeschlossen ist. 2Soweit die 

beihilferechtliche Rechtfertigung aus der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erfolgt, dürfen bei der 

Überkompensationsprüfung aus Gründen der Gleichbehandlung als Maßstab auch nur die 

Mindestanforderungen aus dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur Anwendung kommen. 
3Der finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe der (positiven oder negativen) Auswirkungen der 

Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und 

Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs auf die Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine 

Kosten, soweit diese als zusätzlicher Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberechnung 

geltend gemacht werden. 4Sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand dieser 

Überkompensationskontrolle. 

5.2   

1Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um subventionserhebliche 

Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und dass Subventionsbetrug nach dieser 

Vorschrift strafbar ist. 2Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. 

5.3   

1Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass die erforderlichen Daten für das 

Monitoring und die Einnahmeaufteilung gemäß der aktuell gültigen Fassung des Beschlusses des 

Koordinierungsrates für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem 

Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“ fristgerecht an die von der Arbeitsgemeinschaft 

aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem 

Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e. V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e. V. 

gebildete EAV-Clearingstelle bzw. bei Übergang dieser Funktion an die DTIX GmbH u. Co. KG gemeldet 

werden. 2Die Meldung der Deutschlandtickets an die Clearingstelle erfolgt bis zum 20. Kalendertag des 

Folgemonats. 3Die Meldung der Verkäufe aller übrigen Fahrausweise erfolgt bis zum 50. Tag nach Ende 

eines Monats. 4Die Meldung der vorläufigen Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß den 

Bestimmungen dieser Richtlinien erfolgt einmalig monatsscharf für das gesamte Jahr 2025 bis zum 20. 

Februar 2025; sie sind erforderlichenfalls unverzüglich zu korrigieren oder zu aktualisieren. 

5.4   

1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2027 die tatsächlich entstandenen nicht gedeckten 

Ausgaben auf der Grundlage der in Nr. 4.3 genannten Berechnungsmethode nachzuweisen. 2Dem 

Nachweis sind insbesondere Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen 

der Monate Januar bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nr. 4.3.1.1 

hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nr. 4.3.1.2 ermittelten tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis Dezember 2025 sowie eine Bescheinigung eines 

Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2025 im Haustarif beziehungsweise 

nach BBDB beizufügen. 3Sofern Nachweise über den Soll-Fahrgeldeinnahmen zuzurechnende 

Zahlungsausfälle nach Nummer 4.3.1.1 geführt werden, sind diese ebenfalls beizufügen. 4Soweit ein 

Einzelnachweis gemäß Nummer 4.3.5 Satz 6 geführt wird, sind die betragsmäßigen Einsparungen von 

Vertriebsaufwendungen durch einen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder vom Rechnungsprüfungsamt  
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bescheinigen zu lassen.  5Weiterhin ist jeder Leistungsempfänger zu verpflichten, dem Nachweis die Anzahl 

der Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nr. 4.3.1.1 zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. 

Januar 2026 beizulegen. 6Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern. 

5.5   

1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2027 die Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets 

nachzuweisen. 2Diese Zahlen und daraus resultierende Mindereinnahmen sind getrennt auszuweisen nach 

Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). 3Die 

Angaben betreffend die Studierenden sind getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets 

beziehungsweise ohne Semesterticket darzustellen. 

5.6   

Die Empfänger von Leistungen gemäß Nr. 4.5 sind zu verpflichten, bis spätestens 31. März 2027 die 

tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr 2025 nachzuweisen. 

5.7   

1Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach Maßgabe der Nr. 

4.3 beziehungsweise die tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke gemäß Nr. 4.5 hinausgehen, sind vom 

Empfänger zurückzufordern. 2In der Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie 

in der gesetzten Frist erstattet werden. 3Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche ausgleichsfähige 

Betrag den prognostizierten übersteigt, ist eine Anpassung der gewährten Billigkeitsleistung vorzunehmen. 
4Satz 3 gilt nicht für die Leistungen nach Nr. 4.5. 

5.8   

Der nach diesen Richtlinien gewährte Ausgleich kann ganz oder teilweise zurückgefordert werden, wenn 

der Empfänger die Auflagen nach den Nrn. 5.2 bis 5.7 nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist 

erfüllt hat. 

6.   Verfahren  

6.1   

1Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistungen ist bis zum 30. September 2025 zu stellen. 2Die 

Bewilligungsbehörde kann verspätete Anträge zulassen. 3Der Antrag hat die Berechnung beziehungsweise 

Schätzung der voraussichtlichen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in der Nr. 4.3 genannten 

Berechnungsmethode sowie eine Erklärung zur Höhe der bereits erhaltenen Abschlagszahlungen im Sinne 

der Nr. 4.4 zu enthalten. 4Sofern ein Antrag auf Einmalzahlung gemäß Nr. 4.5 gestellt wird, sind die 

unterstützenden Verkehrsverbünde und die Verkehrsunternehmen, die unterstützt werden, anzugeben. 

6.2   

1Bewilligungsbehörde für die Unternehmen des Schienenpersonennahverkehrs und die Bayerische 

Eisenbahngesellschaft mbH ist das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. 
2Bewilligungsbehörde für die übrigen Antragsteller ist die Bezirksregierung, in deren Bezirk der 

Leistungsempfänger seinen Sitz hat. 

6.3   

Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß der Nr. 4.3.1 sowie 

weitere begründende Unterlagen beizufügen. 

6.4   

1Die Leistungsempfänger erhalten auf Antrag bis zur Bewilligung der nach Nr. 6.1 zu beantragenden 

Billigkeitsleistung Abschlagszahlungen nach Maßgabe der Nrn. 6.4.1 bis 6.4.3. 2In den Fällen der Nr. 4 

reichen die Leistungsempfänger die Vorauszahlungen aus. 
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6.4.1   

1Die Leistungsempfänger erhalten für die Monate Januar 2025 bis August 2025 auf Antrag eine erste 

Abschlagszahlung in Höhe von zwei Dritteln der für das Jahr 2024 vorläufig für das Deutschlandticket 

gewährten Ausgleichsleistungen. 2Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung ist bis zum 19. Februar 2025 

über das DTBY Portal zu stellen. 3Eine zweite Abschlagszahlung für die Monate September bis Dezember 

2025 wird auf Antrag entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs im Kalenderjahr 2025 gewährt. 4Die 

Antragsfrist, die Vorgaben zur konkreten Ermittlung des voraussichtlichen Bedarfs und die konkrete 

Abwicklung der zweiten Abschlagszahlung richten sich nach den entsprechenden, durch das Bayerische 

Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr festzulegenden Vorgaben im DTBY Portal. 5Die 

Abschlagszahlungen werden in monatlichen Tranchen jeweils ab dem 20. des Monats ausgezahlt. 6Der 

Betreiber des DTBY Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist. 

6.4.2   

1Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.4.1 erhalten die Aufgabenträger auf Antrag 

Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus dem Ermäßigungsticket 

wie folgt: 2Jeweils zum 20. des auf die Gültigkeit des jeweils ausgegebenen Tickets folgenden Monats 

können Abschlagszahlungen über das DTBY Portal beantragt werden. 3Hierzu ist die Anzahl der jeweils 

ausgegebenen gültigen Ermäßigungstickets zu melden. 4Die Höhe der Abschlagszahlung beträgt je 

gemeldetem verkauften Ermäßigungsticket 20 Euro. 5Der Betreiber des DTBY Portals ist als 

datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies 

zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist. 

6.4.3   

Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr kann im Einvernehmen mit dem 

Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat ergänzende Regelungen über 

Abschlagszahlungen treffen. 

6.5   

Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt. 

6.6   

Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Empfängern der Leistungen Prüfungen gemäß Art. 91 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BayHO durchzuführen. 

7.   Inkrafttreten/Außerkrafttreten  

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft und am 30. Juni 2027 außer Kraft. 

  

Dr. Thomas Gruber 

Ministerialdirektor 

Anlagen   

Anlage 1: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für Auszubildende, 

Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) ab dem 1. Januar 2025 

Anlage 2: Festlegungen zur Umsetzung der Stufe 2 der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket in 

Bayern (2025)  

 



Anlage zur Verordnung vom 13. Dezember 2024 

Änderung der Verordnung über das „Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald“ („GE Jandelsbrunn Freud II, Gemeinde Jandelsbrunn“) 
 

 
M 1 : 25.000 



 
M 1 : 5.000                                                                                                                                              Blau: LSG (Landschaftsschutzgebiet – Bestand), Rot: Herausnahmefläche 
 

Landkreis Freyung-Grafenau 

gez.  

Sebastian Gruber 

Landrat 
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